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Der Mensch stellt heute vielfältige Ansprüche
an Natur und Landschaft: Wohnen, Arbeiten,
Erholen in der Landschaft und Erhalten von
Natur und Landschaft. Um diese unterschied-
lichen Bedürfnisse miteinander in Einklang zu
bringen, braucht man fundierte Planungs-
grundlagen.

Der Landschaftsrahmenplan III zeigt einer-
seits die Möglichkeiten einer ökologisch ver-
träglichen Entwicklung der Region auf und
stellt andererseits die Bereiche dar, in denen
der Natur Vorrang einzuräumen ist. Der Plan
soll durch die naturschutzfachlichen Informa-
tionen und Aussagen dazu beitragen, das
ökologische Wirkungsgefüge und die Quali-
täten im Planungsraum zu erkennen. Damit
wird es in der Wirtschaftsregion K.E.R.N.
einfacher, eine nachhaltige Entwicklung für
die nächsten 10 bis 15 Jahre unter Berück-
sichtigung der Belange Natur und Landschaft
voranzutreiben.

Es ist notwendig, für die in dieser Region
lebenden und arbeitenden Menschen eine
Landschaft zu erhalten und zu entwickeln, mit
der sie sich identifizieren und in der sie sich
wohlfühlen. In diesem Sinne unterstützt der
Landschaftsrahmenplan III auch die Akteure
der Wirtschaftsregion K.E.R.N. in ihrem Leit-
bild, den einzigartigen Charakter einer Tech-
nologie - Region mit hohem Freizeitwert zu
erhalten.

Der Planungsraum III im Zentrum Schleswig -
Holsteins bietet mit den Naturparken, den
vorhandenen und geplanten Naturschutzge-
bieten und den Landschaftsschutzgebieten
hierfür die besten Voraussetzungen.

Mit dem Landschaftsrahmenplan III wird eine
neue Generation von Landschaftsrahmenplä-
nen eingeführt. Die Karten im Maßstab 1 :
100.000 sind nun dem entsprechenden Re-
gionalplan angepasst. Durch die Trennung
der vielfältigen Informationen und Aussagen
in zwei Karten wird die Lesbarkeit verbessert.
Der Text enthält nur die wichtigsten Informa-
tionen, während weiterführende Hinweise in
den Erläuterungen zu finden sind.

Klaus Müller

Minister für Umwelt, Natur und Forsten
des Landes Schleswig-Holstein

Vorwort
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1.1 Aufgaben und

rechtliche Stellung des

Landschaftsrahmenplans

Das Ministerium für Umwelt, Natur und For-
sten als oberste Naturschutzbehörde legt
hiermit den neuen Landschaftsrahmenplan
für den gesamten Planungsraum III vor.

Artikel 7 Landesverfassung und Artikel 20a
Grundgesetz sehen den Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen als staatliche und
kommunale Aufgabe vor. Diese erfordert an-
gesichts der Gefährdung von zwei Drittel aller
Lebensräume (Stand 1999) noch erheblichen
Handlungsbedarf.

Die 1984 für das Gebiet des Kreises Plön
sowie 1987 für das Gebiet des Kreises
Rendsburg - Eckernförde und der kreisfreien
Städte Kiel und Neumünster bekanntge-
machten Landschaftsrahmenpläne sind zu-
sammengefaßt worden. Sie wurden gleich-
zeitig im Rahmen einer Teilfortschreibung
gemäß § 5 Abs. 5 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG) in einigen Bereichen aktualisiert
und ergänzt.

Der Regionalplan für den Planungsraum III,
der die raumbedeutsamen Inhalte des Land-
schaftsrahmenplans nach Maßgabe des Lan-
desplanungsgestzes und des § 4 Abs. 2 und
3 LNatSchG (§ 5 Abs. 3 LNatSchG) zu über-
nehmen hat, ist ebenfalls überarbeitet wor-
den.

Im Juni 1999 wurde das Landschaftspro-
gramm bekannt gemacht. Damit liegen die
landesweiten Erfordernisse und Maßnahmen
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschut-
zes als Planungsgrundlage vor. Sie werden
bei der Teilfortschreibung des Landschafts-
rahmenplans für den Planungsraum III be-
rücksichtigt und konkretisiert (§ 5 Abs. 4
LNatSchG). Das Landschaftsprogramm ent-
hält auch ein Glossar mit fachlichen Begriffs-
erläuterungen, die auch für den Landschafts-
rahmenplan III herangezogen werden kön-
nen.

Im Landschaftsrahmenplan sind die überörtli-
chen Erfordernisse und Maßnahmen des
Naturschutzes unter Beachtung der Grund-
sätze und Ziele der Raumordnung und
Landesplanung darzustellen (§ 5 Abs. 1
LNatSchG). Die Grundsätze und Ziele erge-
ben sich aus dem Bundesraumordnungsge-
setz (ROG), dem Gesetz über Grundsätze zur
Entwicklung des Landes sowie aus den da-
nach aufgestellten Raumordnungsplänen.
Das Landschaftsprogramm enthält hierzu nä-
here Aussagen. Da die dortigen Ausführun-
gen sinngemäß auch für den Landschafts-
rahmenplan III gelten, wird hierauf verwiesen.
Im Landschaftsrahmenplan sind außerdem
nach § 15 Abs. 3 LNatSchG die vorrangigen
Flächen für den Naturschutz darzustellen.

Der Landschaftsrahmenplan berücksichtigt
aus der Sicht der Fachplanung bekannte
konkurrierende Flächenansprüche, ohne in
jedem Einzelfall Entscheidungen zu treffen.
Hierzu gehören insbesondere Siedlung, Ver-
kehr, Rohstoffgewinnung, Land- und Forst-
wirtschaft sowie Tourismus, Erholung und
Sport. Nutzungen, die nur geringfügig oberir-
dische Flächenansprüche stellen, wie bei-
spielsweise Vorhaben zur Gewinnung von
tiefliegenden Bodenschätzen wie Erdöl, kön-
nen nicht in der Rahmenplanung dargestellt
werden.

Für Gebiete, die als Schutzgebiete ausgewie-
sen werden sollen, werden allgemein rechts-
verbindliche Festsetzungen erst durch spezi-
elle Verordnungen erlassen. Dies geschieht
in einem eigenen Rechtssetzungsverfahren.
Dort erfolgt auch eine detaillierte Abwägung
der einzelnen Interessen. Auswirkungen für
die Nutzung und Maßnahmen im Rahmen ei-
ner ordnungsgemäßen Bewirtschaftung land-
und forstwirtschaftlicher Grundstücke, Jagd-
ausübung und Fischerei können sich im Ein-
zelfall beispielsweise in Naturschutz-, Land-
schaftsschutz- oder Wasserschutzgebieten
ergeben. Hier liegen dann entsprechend be-
sondere Schutzgründe vor.

Grundsätzlich können und dürfen nicht
alle Entscheidungen und Abwägungspro-
zesse durch den Landschaftsrahmenplan
vorweg genommen werden.

1. Einleitung
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Der Landschaftsrahmenplan enthält im Hin-
blick auf die Übernahmeregelung nach § 5
Abs. 3 LNatSchG auf den Planungszeitraum
des Regionalplanes ausgerichtete sowie
grundsätzliche und längerfristige Erfordernis-
se und Maßnahmen des Naturschutzes.

Im Landschaftsrahmenplan werden die
Schutzgüter Böden und Gesteine, Gewässer,
Klima und Luft, Arten und Biotope sowie
Landschaft und Erholung untereinander in
Beziehung gesetzt. Ebenfalls wird das Ver-
hältnis der Schutzgüter zu flächenhaften Nut-
zungsansprüchen wie Siedlung und Verkehr,
Landwirtschaft, Rohstoffsicherung oder Tou-
rismus, Erholung und Sport thematisiert. Für
verschiedene Nutzungsansprüche werden auf
der Grundlage des Landschaftsprogramms
besondere naturschutzfachliche Hinweise
und Empfehlungen formuliert.

Der Landschaftsrahmenplan ergänzt und
konkretisiert das landesweite Biotopverbund-
system. Er trifft Aussagen zur nachhaltigen
Nutzung des Raumes, die einen funktionsfä-
higen Naturhaushalt sichern sollen. Damit
wird insgesamt zur Sicherung und Entwick-
lung der natürlichen Lebensgrundlagen des
Menschen beigetragen.

Der Landschaftsrahmenplan enthält konkrete
Schutzgebietsvorschläge. Er benennt Berei-
che, in denen Aspekte des Ressourcenschut-
zes, wie beispielsweise der Grundwasser-
schutz oder die Erholungseignung von be-
sonderer Bedeutung sind. Die vorhandenen
Schutzgebiete sowie sonstige ökologisch
wertvolle Landschaftsteile sind im Kartenteil
als Bestand dargestellt. Dieses erfolgt unab-
hängig davon, ob für diese Gebiete oder Flä-
chen rechtswirksame Planungen nach ande-
ren Gesetzen vorliegen.
Der Landschaftsrahmenplan besteht aus zwei
Karten im Maßstab 1 : 100 000, einem
Textteil sowie einem Erläuterungsband mit
ergänzenden naturschutzfachlichen Ausfüh-
rungen.

Verbindlichkeit des Landschaftsrahmen-
plans

Die Inhalte des Landschaftsrahmenplans ha-
ben keine unmittelbar verbindliche
Rechtswirkung gegenüber Privatpersonen.
Sie sind jedoch bei Planungen und Verwal-
tungsverfahren zu berücksichtigen (§ 4
Abs. 2 LNatSchG). Diese Verpflichtung be-
steht für Behörden und Stellen, deren Pla-
nungen und Entscheidungen sich auf die

Natur auswirken können. Darüber hinaus ha-
ben nach § 3 LNatSchG alle Behörden und
öffentlichen Stellen im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit die Ziele des Naturschutzes mit zu
verwirklichen. Der Landschaftsrahmenplan ist
ferner bedeutsam, wenn eine zur Entschei-
dung gestellte Maßnahme in Bezug auf ihre
Umweltverträglichkeit beurteilt werden soll.
Dieses bedeutet, daß die Inhalte des Land-
schaftsrahmenplans als Belange des Natur-
schutzes in Abwägungsprozesse einzubezie-
hen sind. Dabei sind sie einer Abwägung
zugänglich. Bestehende, weitergehende
Rechtsbindungen wie beispielsweise für die
gesetzlich geschützten Biotope nach § 15a
LNatSchG sind dabei uneingeschränkt zu
beachten.

Mit der Aufstellung des Landschaftsrahmen-
plans wird materiell eine Verbesserung des
Abwägungsmaterials erreicht. Der Land-
schaftsrahmenplan liefert notwendige Grund-
lagen zur Berücksichtigung ökologischer Zu-
sammenhänge bei Entscheidungen über
Standort, Art und Intensität von Raumnutzun-
gen. Dabei konkurrieren die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege mit
den übrigen Anforderungen an den Raum.
Sie stellen grundlegende Planungs- und Ent-
scheidungsfaktoren für eine künftige Ent-
wicklung dar und sind gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Vorgaben in Abwägungsprozes-
se einzubeziehen.

1.2 Übergeordnete
Planungsvorgaben

Das Landesnaturschutzgesetz (§ 5 Abs. 4
LNatSchG) sieht für die Landschaftsrahmen-
pläne eine Anpassung an das Landschafts-
programm vor. Dieses bedeutet, daß vor al-
lem das räumliche Zielkonzept des Natur-
schutzes, wie es das Landschaftsprogramm
vorgibt, differenziert und konkretisiert wird.

„Räume für eine überwiegend naturnahe
Entwicklung“ werden im Landschaftsrah-
menplan durch folgende Darstellungen kon-
kretisiert:
•  vorhandene Naturschutzgebiete,
•  Gebiete, die die Voraussetzung einer

Unterschutzstellung nach § 17 LNatSchG
erfüllen (geplante Naturschutzgebiete),

•  der EU als Schutzgebietsvorschläge nach
Artikel 4 FFH-Richtlinie gemeldete Ge-
biete,
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•  Gebiete mit besonderer Eignung zum
Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotop-
verbundsystems als Grundlage zur Aus-
weisung der nach § 15 LNatSchG vorran-
gigen Flächen für den Naturschutz,

•  nach § 15a LNatSchG geschützte Bioto-
pe,

•  vorhandene und geplante geschützte
Landschaftsbestandteile.

„Räume für eine überwiegend naturver-
trägliche Nutzung“ werden mit folgenden
Bereichen konkretisiert:
•  Europäische Vogelschutzgebiete,
•  Ramsar - Gebietsvorschläge,
•  Gebiete mit besonderen ökologischen

Funktionen,
•  Wasserschutz- und Wasserschongebiete,
•  Geotope,
•  Naturparke
•  Naturerlebnisräume,
•  vorhandene und geplante Landschafts-

schutzgebiete,
•  Erholungswälder,
•  Gebiete mit besonderer Erholungseig-

nung.

1.3 Landschaftsplanung
der Gemeinden

Nach § 6 LNatSchG haben die Gemeinden
die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschut-
zes in Landschaftsplänen darzustellen. Viele
Kommunen haben die Bedeutung des Natur-
raumpotentials als wichtigen endogenen
Standortfaktor bereits frühzeitig erkannt und
Landschaftspläne für ihr Gemeindegebiet
aufgestellt.

Anpassungspflicht der kommunalen
Landschaftsplanung an den Landschafts-
rahmenplan
Nach § 6 Abs. 5 LNatSchG sind Landschafts-
pläne dem Landschaftsprogramm und den
Landschaftsrahmenplänen anzupassen. Die-

se Anpassungspflicht gilt für die Neuaufstel-
lung von Landschaftsplänen oder für die Fort-
schreibung bestehender Landschaftspläne.
Nach § 6 Abs. 5 Satz 2 LNatSchG sind Land-
schaftspläne fortzuschreiben, wenn und so-
bald dies erforderlich ist. Es handelt sich
hierbei um eine gesetzliche Verpflichtung im
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
Eine Überarbeitungspflicht bestehender
Landschaftspläne ausschließlich zum Zweck
der Anpassung an das Landschaftsprogramm
oder die Landschaftsrahmenpläne besteht
auf der Grundlage des § 6 Abs. 5 LNatSchG
nicht. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über den
Stand der von den Gemeinden aufgestellten
oder in Bearbeitung befindlichen Land-
schaftsplänen.

1.4 Ökologische
Rahmenbedingungen

Das Planungsgebiet ist im Osten durch das
Schleswig-Holsteinische Hügelland und im
Westen durch die Schleswig-Holsteinische
Geest geprägt. Im einzelnen gliedert es sich
in die nachfolgend beschriebenen Naturräu-
me und Teillandschaften auf (siehe Abbil-
dung 1).

Schleswig - Holsteinisches Hügelland-
Schwansen, Dänischer Wohld und Amt
Hütten
Dieser Naturraum wurde nach historischen
Landschaften benannt und umschließt die
Eckernförder Bucht. Er wird im Norden von
der Schlei, im Süden vom Nord-Ostsee-Kanal
und im Westen von den Hüttener und Duven-
stedter Bergen begrenzt. Das Gebiet enstand
zur Weichseleiszeit und weist stellenweise
ein stark ausgeprägtes Oberflächenrelief auf.
Markante Beispiele sind die Stauchmoränen
der Hüttener und Duvenstedter Berge. Deren
Höhen bis knapp über 100 Meter überragen
die westlich anschließenden, nur etwa 10
Meter hohen Flächen der Schleswiger Vor-
geest.

Tabelle 1: Stand der Landschaftsplanung der Gemeinden, Stand Oktober 1999

Kreis / Kreisfreie Stadt Gemeinden Mit Landschafts-
planung begonnen

Landschaftsplanung
abgeschlossen

Kiel 1 1 (Fortschreibung) 1
Neumünster 1 1 1
Rendsburg - Eckernförde 166 92 37
Plön 86 31 36
Planungsraum III 254 123 74
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Östlich der Duvenstedter Berge liegt der
Wittensee. Er ist aus einem Gletscherzun-
genbecken hervorgegangene und zehn Qua-
dratkilometer groß. Der Bistensee liegt in ei-
ner subglazialen Rinne. Er wird von der
Sorge durchflossen, die bei Owschlag in das
Sanderfeld bei Kropp übergeht.

Die stark wellige Endmoränenlandschaft ist
an der Küste teilweise als Steilufer ausgebil-
det. Darüber hinaus besteht die Küste aus
alluvialen Haken und Nehrungen. Sie verbin-
den die diluvialen Abbruchstrecken und
schnüren mehr oder weniger große Strand-
seen, wie den Hemmelmarker See und den
Schwansener See, ab.

Die Böden bestehen aus lehmigen Ablage-
rungen, auf denen sich unter der ursprüngli-
chen Waldbedeckung meist ein mäßig ge-
bleichter brauner Waldboden gebildet hat.
Vor den Stillstandslagen der Eiszungen sind
durch Sandüberdeckung leichtere Böden ent-
standen.

In den größeren Senken und den zahlreichen
abflußlosen Moränenmulden bildeten sich in
der Nacheiszeit häufig kleine Niedermoore.
Hochmoore, wie das Esprehmer Moor, ent-
standen seltener. Auffällig sind besonders in
Schwansen die zahlreichen Sölle (Toteis-
löcher).

Die Landschaft östlich der Hüttener und
Duvenstedter Berge wird heute überwiegend
durch Ackerwirtschaft genutzt. Ein dichtes
Knicknetz findet sich in einem Streifen zwi-
schen Missunde / Fleckeby und dem
Wittensee. Wald tritt hier nur in geringem
Umfang auf. Die den Westrand des Raumes
prägenden Moränenzüge sind demgegenüber
großflächig von Wald bedeckt.

Westensee - Endmoränengebiet

Dieser Teil des „Schleswig - Holsteinischen
Hügellandes“ erstreckt sich südlich des Nord-
Ostsee-Kanals bis zum Eidertal und wird im
Westen durch die Vorgeest begrenzt. Der
große Seenkomplex des Westensees ein-
schließlich des Ahrensees sowie des Kleinen
und Großen Schierensees inmitten der mor-
phologisch stark ausgeprägten Endmoränen-
züge prägen diesen Raum. Die Endmoräne
ist von größeren Waldflächen bedeckt, im flä-
chenmäßig überwiegenden Teil dominiert die
Ackernutzung.

In den westlichen Randlagen im Übergang
zur Geest und im Nordteil dieser Landschaft
haben sich in größeren Niederungen Nieder-
moore, vereinzelt auch Hochmoore entwik-
kelt. Beispiele sind das Großmoor südlich
Dätgen, der Bereich um den Vollstedter See
und die Niederung der Wennebeks Au.

Die Landschaft um des Pohlsee, den Lustsee
und den Warder See ist aufgrund der reichen
Sand- und Kiesvorkommen durch Abbauflä-
chen geprägt. Auf dem Standortübungsplatz
Langwedel sind noch größere Heideflächen
erhalten.

Moränengebiet der oberen Eider

Dieser Teillandschaftsraum schließt östlich
an das Westensee - Endmoränengebiet an
und erstreckt sich im Süden von Kiel bis
Einfeld und im Osten bis zur Schwentine.
Auffälligste Struktur dieses Moränengebietes
ist das breite, morphologisch markante, sub-
glazial entstandene Eidertal. Südlich von
Bordesholm ist das Dosenmoor als bester-
haltener Hochmoorkörper Schleswig-
Holsteins hervorzuheben.

Vom Moränenkomplex um den Brammer
Berg nördlich von Bissee erstreckt sich eine
stark gegliederte, durch zahlreiche kleinere
und größere Wälder gekennzeichnete Zone
bis zur Schwentine.

Probstei und Selenter Seegebiet

Das Gebiet liegt zwischen der Schwentine im
Westen und der Kossau im Osten im Norden
des Kreises Plön. Die Probstei ist eine stark
ackerbaulich geprägte Landschaft, in der
Wälder weitgehend fehlen. Grünlandwirt-
schaft beschränkt sich auf die kleinen Bach-
niederungen und ortsnahe Parzellen.

An der Küste ist seit dem Ende der Litorina-
transgression eine Umgestaltung durch den
Rückgang der Steilküsten und durch den
Aufbau von Strandwällen und Nehrungen wie
in der Kolberger Heide erfolgt.

An die küstennahen Niederungsflächen der
Salzwiesen schließt sich der schwach wellige
Übergang zur Jungmoränenlandschaft an.
Sie reicht zum Teil bis an die Ostsee bezie-
hungsweise an die Kieler Förde heran und ist
vereinzelt als Steilküste ausgebildet.
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Den südlichen Bereich dieser Landschaft,
das Selenter Seegebiet, bilden eine Reihe
von Stauchmoränenzügen. Die Gletscher der
Weichseleiszeit schürften Hohlformen aus, in
denen heute größere Seen, wie der Selenter
See, der Passader See und der Dobersdorfer
See liegen. Charakteristisch für dieses Gebiet
ist der höhere Waldanteil, vor allem im Be-
reich der gestauchten Endmoräne bei Panker
und der durch die Hangneigungen und die
ungünstigen Bodenverhältnisse bedingte ho-
he Anteil an Grünländereien.

Bungsberggebiet

Östlich der Kossau schließen sich die Morä-
nenzüge des Bungsberggebietes an. Dieser
kuppige Moränenkomplex erreicht weitflächig
Höhen um 100 Meter über Normalnull. Der
Bungsberg, mit 168 Metern über Normalnull
die höchste Erhebung Schleswig - Holsteins,
liegt knapp außerhalb des Planungsrau-
mes III.

Die Landschaft um den Bungsberg ist ge-
prägt von Ackernutzung und Waldgebieten.
Markante Landschaftselemente sind die tief
eingeschnittenen Bachschluchten mit natur-
nahen Wäldern und Grünländereien. Im Nor-
den entstanden durch die Bildung von Neh-
rungen der Große Binnensee und der Seh-
lendorfer Binnensee. Die Senke des Sehlen-
dorfer Binnensees trennt die Moränenhänge
bei Döhnsdorf und Hohwacht, die hier unmit-
telbar an die Küste heranreichen.

Holsteinische Schweiz

Der Teillandschaftsraum umfaßt die Seen-
komplexe Postsee / Lanker See im Westen,
das Bornhöveder Seengebiet im Süden und
den großen Komplex der zentralen
Holsteinischen Schweiz mit dem Großen
Plöner See und den südlich vorgelagerten
kleineren Seen.

Die zahlreichen Seen liegen in einer kuppi-
gen Moränenlandschaft. Sie entstanden in
den durch weichseleiszeitliche Gletscher
ausgeschürften Hohlformen und prägen die-
sen Raum wesentlich. Beim Schmelzen der
Gletscher schütteten die Schmelzwässer zum
Teil mächtige Sand- und Kiesvorkommen auf.

Das Landschaftsbild ist durch den ständigen
Wechsel von Äckern, Grünländereien, Wäl-
dern und Wasserflächen und durch die teil-
weise sehr hohe Reliefenergie sehr ab-
wechslungsreich.

Schleswig - Holsteinische Geest

Schleswiger Vorgeest

Der südliche Teil der Schleswiger Vorgeest
reicht in den Planungsraum bis in den Be-
reich Rendsburg - Hamdorf hinein. Im
Westen wird er begrenzt durch die Eider-
Treene-Niederung.

Als Vorgeest wird der Bereich zwischen den
weichseleiszeitlichen Moränen des östlichen
Hügellandes und den saaleeiszeitlichen Alt-
moränenzügen der Hohen Geest im Westen
bezeichnet. Die Vorgeest entstand am Ende
der Weichseleiszeit, als die Gletscher nach
Osten zurückwichen und die nach Westen
abfließenden Schmelzwässer ihre Sediment-
fracht absetzten. In den flachen Sander-
ebenen wurden die saaleeiszeitlichen Altmo-
ränen weiträumig von Sanden und Kiesen
überlagert. Stellenweise kam es bis in die
Nacheiszeit hinein an den Flußtälern infolge
von Auswehungen zu Dünenbildung und
nachfolgender Podsolierung der Böden.

Aufgrund der Bodenverhältnisse entstand
eine Heide- und Moorlandschaft, die durch
Meliorationsmaßnahmen, wie Trockenlegen
und Abtorfen der Moore und Durchbrechen
der Ortsteinschicht, zu einer Agrarlandschaft
umgewandelt wurde.

Holsteinische Vorgeest

Südlich an die Schleswiger Vorgeest schließt
sich die Holsteinische Vorgeest an. Sie setzt
sich im Westen deutlich von der Heide-
Itzehoer Geest setzt. Der Naturraum ist stär-
ker differenziert als die Schleswiger Vorgeest.
Hier ist der Unterschied zwischen Akkumula-
tionsfläche der Sander und Erosionszone
sehr deutlich. Besonders ausgeprägt ist die
Störniederung. Mehrere Gletschertore ließen
unterschiedliche Sanderflächen entstehen.

In der Holsteinischen Vorgeest überwiegen
feuchte Heideböden mit Ortsteinbildung.
Flachmoore finden sich in den Flußniederun-
gen und zum Teil auch über undurchlässigen
Schichten. Auch diese Landschaft wurde
durch Meliorationsmaßnahmen in eine
Agrarlandschaft umgewandelt. Bedingt durch
die geringe Bonität der Böden überwiegen je-
doch Grünlandstandorte.
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Eider-Treene-Niederung

Dieser Naturraum wird vom Niederungsgebiet
der Flüsse Eider, Treene und Sorge gebildet
und zieht sich im Osten in die Schleswiger
Vorgeest hinein. Die nördliche und die westli-
che Grenze des Planungsraumes werden in
diesem Bereich von der Sorge und der Eider
gebildet. Im Süden reicht die Teillandschaft
mit den Moorniederungen an der Hanerau
und Haalerau über den Nord-Ostsee-Kanal
hinaus und grenzt hier an die Heide-Itzehoer
Geest.

Die während der Weichseleiszeit nach We-
sten abfließenden Schmelzwässer nutzten
die bereits vorhandenen Talsysteme der
Saaleeiszeit und hinterließen weite Schmelz-
wasserebenen. Sie wurden im Spätglazial
durch Tal- und Dünenbildungen umgeformt,
die auch die Trennung der Gewässersysteme
bewirkten. Die Niederungsgebiete mit einer
durchschnittlichen Höhe um ein Meter über
Normalnull werden nur durch die aus ihnen
herausragenden saaleeiszeitlichen Geest-
inseln, die sogenannten Holme, durchbro-
chen.

Im Eider-Treene-Sorge-Gebiet sind über-
wiegend Flachmoore verbreitet. An vielen
Stellen sind darüber ausgedehnte Hochmoo-
re gewachsen, die eine Torfmächtigkeit von
über acht Metern aufweisen. Beispiele dafür
sind im Planungsraum das Königsmoor und
das Hartshoper Moor. Vornehmlich wird der
Naturraum heute als Dauergrünland genutzt.

Das Gebiet bot bis zum 15. Jahrhundert mit
Ausnahme der Geestinseln keine Siedlungs-
möglichkeiten. Seit dieser Zeit bemüht man
sich, die Landschaft zu entwässern und land-
wirtschaftlich nutzbar zu machen. Mit dem
Bau des Nord-Ostsee-Kanals und der Eider-
Schleuse bei Nordfeld wurde massiv in die
gesamte Hydrologie des Eider-Einzug-
gebietes eingegriffen. Der Kanalbau trennte
den Oberlauf der Eider bei Rendsburg ab.
Seitdem entwässert das Gebiet in den Kanal.

Durch den Bau der Schleuse bei Nordfeld
bekam die Eider, die bis dahin bis nach
Rendsburg tidebeeinflußt war, oberhalb der
Abdämmung bis Rendsburg beinahe den
Charakter eines Stillgewässers. Durch den
ausbleibenden Spüleffekt versandete der
Fluß zunehmend. Selbst durch Baggerungen
konnte die Vorflut in diesem Bereich nicht
verbessert werden, so daß eine zweite Ab-
dämmung erforderlich wurde.

Heide-Itzehoer Geest

Im Westen des Planungsraumes zwischen
Eider-Treene-Niederung im Norden und
Holsteinischer Vorgeest im Osten befinden
sich die Altmoränenzüge der Heide-Itzehoer
Geest.

Die Geest verdankt ihre Entstehung der
Saaleeiszeit. Die Oberflächenform ist auf-
grund des höheren Alters durch Verwitterung
und Klimaeinwirkungen meist wesentlich aus-
geglichener als im erheblich jüngeren
Östlichen Hügelland. Es finden sich aber
auch Bereiche mit beachtlicher Reliefenergie.
So steigen zum Beispiel die Höhenzüge im
Raum Aukrug / Hohenwestedt auf Höhen bis
zu 79 Meter über Normalnull an.

Aufgebaut wird die Geest vorwiegend aus
saaleeiszeitlichen Sanden, lehmigen Sanden
und Lehmen. Auf den Sedimenten haben sich
überwiegend Braunerde-Podsole, auf ausge-
prägt quarzreichen Sanden Podsole entwik-
kelt. Gleye und Pseudogleye treten nur ver-
einzelt auf. Insgesamt zeichnen sich die Bö-
den durch starke Verwitterung und häufige
Auswaschung (Nährstoffarmut) aus. Dies ist
die Folge unterschiedlicher Bodenbildungs-
phasen in verschiedenen wärmeren Perioden
nach der Saaleeiszeit.

Die ursprüngliche Vegetation der Altmoränen-
landschaft war der Eichen- oder Eichen-
Buchen-Mischwald, in den Niederungen war
Bruchwald und Moorvegetation anzutreffen.
Durch die zunehmende Besiedelung erhöhte
sich auch die Nutzungsintensität. Es entstan-
den große Heideflächen, die Mitte des letzten
Jahrhunderts weite Landstriche bedeckten.
Bruchwälder und Moore wurden in Grünland
umgewandelt. Seit Ende des letzten Jahr-
hunderts wurden große Heidelandschaften
mit Nadelgehölzen wiederbewaldet und die
landwirtschaftlichen Standorte melioriert. Die
Landschaft ist geprägt durch die relativ hohe
Reliefenergie, das Knicknetz und einen ho-
hen Waldanteil. Reste der ehemals großen
Waldgebiete finden sich heute im Bereich
des Aukrugs.

1.5 Sozio-ökonomische
Rahmenbedingungen

Der Planungsraum III umfaßt den Kreis
Rendsburg - Eckernförde mit 166 Gemein-
den, den Kreis Plön mit 86 Gemeinden, die
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kreisfreien Städte Kiel und Neumünster sowie
die vorgelagerten Bereiche der Ostsee (siehe
Abbildung 2).

Die Grenze des Planungsraumes verläuft
teilweise an natürlichen Strukturen: im Osten
entlang der Ostsee, im Norden an der Schlei,
im Westen und Süden entlang von Fließge-
wässern.

Die Gesamtfläche des Planungsraumes III
beträgt 3.458,13 Quadratkilometer, wovon
119,39 Quadratkilometer auf die Stadt Kiel,
71,56 Quadratkilometer auf die Stadt
Neumünster, 2.185,46 Quadratkilometer auf
den Kreis Rendsburg - Eckernförde und
1.082,62 Quadratkilometer auf den Kreis Plön
entfallen.

Am 31. Dezember 1998 wohnten rund
715.000 Menschen dauerhaft im Planungs-
raum. Sie verteilen sich mit 237.337 in der
Stadt Kiel, 80.803 in der Stadt Neumünster,
265.739 im Kreis Rendsburg - Eckernförde
und 130.838 im Kreis Plön relativ ungleich-
mäßig über den Planungsraum. In den See-
bädern der Ostsee sowie den Erholungsorten
kommen besonders in den Sommermonaten
viele tausend Urlaubsgäste hinzu und verur-
sachen erhebliche Veränderungen der Bevöl-
kerungszahlen. Die Bevölkerungsdichte be-
trägt in der Stadt Kiel 2.005 Einwohner je
Quadratkilometer, in der Stadt Neumünster
1.129 Einwohner je Quadratkilometer, im
Kreis Rendsburg-Eckernförde 122 Einwohner
je Quadratkilometer und im Kreis Plön
121 Einwohner je Quadratkilometer (durch-
schnittliche Bevölkerungsdichte in Schleswig-
Holstein: 175 Personen je Quadratkilometer).

Die nachfolgenden Daten zum Planungs-
raum III ergeben sich aus dem Statistischen
Jahrbuch Schleswig-Holstein von 1996.

Der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen liegt hiernach in der Stadt Kiel bei 41,5,
in der Stadt Neumünster bei 34,6, im Kreis
Rendsburg - Eckernförde bei 1.662,5 und im
Kreis Plön bei 767,5 Quadratkilometer. Der
Anteil der Waldfläche beträgt in der Stadt Kiel
3,9, in der Stadt Neumünster 2,2, im Kreis
Rendsburg - Eckernförde 218,8 und im Kreis
Plön 111,2 Quadratkilometer.

Der Anteil der Erwerbstätigen in den Wirt-
schaftsbereichen der Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Fischerei liegt in den Krei-
sen Rendsburg - Eckernförde und Plön mit
6,0 beziehungsweise 6,6 Prozent über dem

Landesdurchschnitt von 4,0 Prozent. Die
meisten Menschen im Planungsraum arbei-
ten im Bereich des produzierenden Gewerbes
oder im Wirtschaftsbereich „Staat, privater
Haushalt und private Organisationen ohne
Erwerbszweck“. Weitere Einzelheiten zu den
sozio-ökonomischen Gegebenheiten sind den
Tabellen 2 und 3 zu entnehmen.

Der Planungsraum III wird nach raumordneri-
schen Kriterien sehr unterschiedlich einge-
stuft (siehe Regionalplan III). Nachfolgende
Aussagen sind für den Landschaftsrahmen-
plan besonders bedeutsam: Teilbereiche
südlich des Wittensees, südlich des Nord-
Ostsee-Kanals im Bereich Hamweddel sowie
im Bereich Schwansen westlich von Damp
sind nach den Kriterien der Landesplanung
im Landesvergleich dünnbesiedelte, abgele-
gene Gebiete. Der Umgebungsbereich um
das Oberzentrum der Landeshauptstadt Kiel
ist hingegen als Verdichtungsraum gekenn-
zeichnet. Darüber hinaus sind die Umge-
bungsbereiche um das Oberzentrum Neu-
münster, die Mittelzentren Eckernförde und
Rendsburg sowie das Unterzentrum mit Teil-
funktion eines Mittelzentrums Plön als Stadt-
und Umlandbereiche in ländlichen Räumen
dieser Zentren von baulicher Verdichtung ge-
prägt. Ein wichtiger Wirtschaftszweig ist der
Abbau oberflächennaher Rohstoffe in Form
der Kies- und Sandgewinnung. Er hat zu-
gleich erhebliche Auswirkungen auf den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild.

Die Landeshauptstadt Kiel ist auch das wich-
tigste Oberzentrum der Region. Ihre Bedeu-
tung erstreckt sich nicht nur auf die benach-
barten Bereiche der Kreise Rendsburg -
Eckernförde und Plön. Sie erfüllt aufgrund ih-
rer Lage in Nachbarschaft zu den Ostseean-
rainerstaaten auch wichtige Bindegliedfunk-
tionen zum skandinavischen Raum.

Die Städte Rendsburg und Eckernförde ha-
ben die Funktion eines Mittelzentrums für den
entsprechenden Bereich. Die Kreisstadt Plön
ist als Unterzentren mit Teilfunktionen eines
Mittelzentrums eingestuft. Bordesholm, Get-
torf, Hohenwestedt, Lütjenburg, Nortorf
Preetz und Schönberg (Holstein) haben die
Funktion von Unterzentren.

Zu den Stadtrandkernen I. Ordnung gehören
Kiel-Friedrichsort, und -Mettenhof sowie
Heikendorf. Als Stadtrandkerne II Ordnung
sind Altenholz, Kiel - Suchsdorf, Kronshagen,
Flintbek, Kiel-Elmschenhagen, Büdelsdorf
und Raisdorf eingestuft.
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Darüber hinaus gibt es die ländlichen Zen-
tralorte Owschlag, Felde, Hanerau-
Hademarschen, Hohn sowie Selent und
Wankendorf. Die vorstehenden zentralen
Orte sind unter anderem die Schwerpunkte
der Besiedlung, der wirtschaftlichen Aktivitä-
ten, der Bebauung und des Verkehrs im Pla-
nungsraum III.

Mit der Festlegung der zentralen Orte und
Stadtrandkerne soll die überörtliche Versor-
gung der Bevölkerung unter zumutbarem
Zeitaufwand sichergestellt werden. Darüber
hinaus soll die wirtschaftliche Tragfähigkeit
von zentralörtlichen Einrichtungen erreicht
werden. In allen Teilräumen des Landes sol-
len so auch leistungsfähige Standorte als
Schwerpunkte für Wohn- und Arbeitsstätten
erhalten und entwickelt werden. Darüber hin-
aus sollen die dezentrale Konzentration der
Siedlungsstruktur erhalten und die Vorteile
der damit verbundenen Wirtschafts- und
Sozialstruktur gesichert und weiter entwickelt
werden.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist
eine eigenständige Regionalentwicklung in
starkem Maße auf die Entwicklung der endo-
genen Kräfte angewiesen. Damit sind unge-
nutzte Potentiale und Kapazitäten sowie wirt-
schaftliche, kulturelle und soziale Innovatio-
nen im allgemeinen gemeint. Die Bedeutung
des Wirtschaftsfaktors Tourismus zeigt be-
reits heute, daß für eine nachhaltige Nutzung
der Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit von Natur und Landschaft als Standort-
faktor oder als Image der Region eine wichti-
ge Rolle spielt.

In diesem Zusammenhang ist besonders her-
vorzuheben, daß die Landeshauptstadt Kiel,
die kreisfreie Stadt Neumünster, die Städte
Rendsburg und Eckernförde, der Kreis
Rendsburg-Eckernförde, die Industrie- und
Handelskammer zu Kiel sowie die Unterneh-
mensverbände Kiel und Mittelholstein 1991
die Technologie-Region K. E. R. N. gegründet
haben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund -
Landesbezirk Nordmark und der Kreis Plön
sind später hinzugekommen. Damit ist auf
freiwilliger Grundlage im Herzen des Landes
Schleswig-Holstein eine regionale Entwick-
lungsinitiative entstanden. In der Rechtsform
des eingetragenen Vereins gibt sie der Zu-
sammenarbeit aller, die für die Regionalent-
wicklung besondere Verantwortung tragen,
eine verläßliche Grundlage. K. E. R. N. hat
den Auftrag, die Möglichkeiten und Reichtü-
mer dieser Region bewußt zu machen, um so
den Zusammenhalt der Region zu stärken
und sie nach außen überzeugend darzustel-
len. Durch die Zusammenarbeit aller Verant-
wortlichen sollen die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Menschen, die hier zu Hause
sind, gesichert und weiter verbessert werden.
Die K.E.R.N.-Region hat sich selbst das Leit-
bild „Erhaltung des einzigartigen Charakters
einer Technologie-Region mit hohem Natur-
und Freizeitwert“ gegeben.

Tabelle 2:
Bodenfläche im Planungsraum III am 31.Dezember 1992 nach Art der tatsächlichen Nutzung
(Angaben in Hektar)

Kreisfreie Stadt / Kreis Gebäude und
Freifläche

Betriebs- und
Verkehrsflächen

Erholungs- und
Wasserflächen

Andere
Nutzungen

Stadt Kiel 3.333 2.450 663 215
Stadt Neumünster 2.130 737 1.079 92
Rendsburg-Eckernförde 9.418 8.917 8.512 3.302
Plön 4.580 3.265 11.921 597
Planungsraum III 19.961 15.369 21.617 4.206

Tabelle 3: Erwerbstätige 1994 nach Wirtschaftsbereichen (alle Angaben in Prozent)

Kreisfreie Stadt / Kreis Land- und
Forstwirtschaft,
Fischerei

Produzierendes
Gewerbe

Dienstleistungs-
unternehmen

Sonstige Wirt-
schaftsbereiche

Stadt Kiel 0,4 23,3 22,4 53,8
Stadt Neumünster 1,0 34,4 20,2 44,4
Rendsburg-Eckernförde 6,0 27,9 19,7 46,3
Plön 6,6 24,6 23,2 45,6
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2.1 Schutzgüter
Weiterführende Informationen zu den
Schutzgütern sowie eine Bewertung finden
sich im Erläuterungsband.

2.1.1 Böden und Gesteine

Geologie

Die geologischen Rahmenbedingungen im
Planungsraum III sind bereits in Kapitel 1.4
dargestellt worden. Weitere Einzelheiten
hierzu können der Abbildung 3 entnommen
werden.

Böden

Im Planungsraum III lassen sich insgesamt
fünf geomorphologisch und bodenkundlich zu
unterscheidende Räume abgrenzen (siehe
auch Abbildung 6).

An der Ostseeküste hat das Meer Strand-
wälle einschließlich Dünen aufgeworfen.

Von der Küste an erstreckt sich die Jung-
moränenlandschaft mit überwiegend san-
dig-lehmigen Böden bis zu einer Linie, die
vom östlichen Stadtrand Neumünster über
Nortorf, den östlichen Stadtrand von Rends-
burg bis etwa Brekendorf verläuft. Die Jung-
moränenlandschaft besteht im wesentlichen
aus flachen Grundmoränen, kuppig-welligen
Moränen, sandigen Endmoränen, Rinnensy-
stemen und Binnensandern.

Westlich davon und etwa nördlich der Linie
Jevenstedt - Hanerau-Hademarschen bis zur
Eider und Sorge liegt die Vorgeest. Aus ihren
Schmelzwassersanden entstanden grund-
wasserbeeinflußte Böden, die am Nord-
Ostsee-Kanal und westlich von Hohn großflä-
chig in die Niedermoore der Eider-Sorge-
Niederung übergehen.

In der direkten Umgebung von Eider und
Sorge nimmt der ehemalige Nordsee-Einfluß
in Form der Marschsedimente zu.

Die Hohe Geest, im Planungsraum sind dies
der Aukrug und Teile der Heide-Itzehoer
Geest, ist überwiegend aus lehmigen Altmo-

ränen mit periglazialen Decksanden der vor-
letzten Saaleeiszeit zusammengesetzt.

Folgende Bereiche können zusammengefaßt
hervorgehoben werden.

Ostseeküste

Die Küsten der Ostsee im gesamten Pla-
nungsraum bestehen aus Strandwällen, die
zum Teil überdünt wurden. An der Flachküste
mit ihren Strandwällen entstanden aus dem
Sand der Dünen, der Strandwälle und des
Strandes Gley - Lockersyroseme und Gley -
Regosole. In kleineren lagunenartigen Berei-
chen entstanden unter feuchten und ruhige-
ren Bedingungen Niedermoore.

Nordöstliches Schwansen, nordöstlicher
Dänischer Wohld und nördliche Probstei

In diesem Bereich überwiegt die flache
Grundmoräne. Die Eismassen haben hier das
lehmige Substrat verdichtet. Daraus entstan-
den überwiegend pseudovergleyte Para-
braunerden bis Pseudogleye. Ausgangsmate-
rial ist hier Geschiebelehm bis -mergel. Sie
gehen in tieferen Lagen in Gley-Pseudogleye
über. Teilweise kommen Pseudogley-Braun-
erden vor.

Übriges Schwansen, Dänischer Wohld,
südliche Probstei und Ostholstein

Bis zum Westrand der Jungmoränenland-
schaft herrschen kuppig - wellige, lehmige
Jungmoränen vor. Hier sind verbreitet bis
überwiegend Pseudogleye bis Parabrauner-
den aus Geschiebelehm bis -mergel anzu-
treffen. Auch Braunerden bis Braunerde-
Parabraunerden, deren obere Schichten aus
periglazialem Decksand beziehungsweise
-lehm bestehen, kommen hier vor. Vereinzelt
sind darüber hinaus Pseudogley-Braunerden,
Bänderparabraunerden, Braunerden über
Parabraunerden und Kolluvisole zu finden.
Insgesamt kann dieser Bereich als sehr hete-
rogene Boden-Landschaft charakterisiert
werden.

Das weichselzeitliche Eis hat im Schnaper
Sander, südwestlich und nordwestlich des
Großes Plöner Sees größere Binnensander

2. Grundlagen
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hinterlassen. Kleinere Binnensander sind
überall in der Jungmoränenlandschaft zu fin-
den.

Das bodenbildende Substrat besteht aus
Schmelzwassersanden, das teilweise von
periglazialen Decksanden überlagert wird.
Aus beiden Substraten hat sich die vorherr-
schende podsolierte Braunerde entwickelt.
Sie geht teilweise in die stärker podsolierten
Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsole
über.

Im Planungsraum liegen außerdem drei aus-
geprägte Schmelzwasserrinnen: die Schlei,
das obere Eidertal bis Kiel und das Rinnen-
system der Bornhöveder Seenkette. Während
die Schlei mit Wasser gefüllt ist, sind in den
beiden anderen Rinnensystemen unter den
nassen Bedingungen der tiefgelegenen Ge-
biete großflächig Niedermoore, Gyttjas, Gleye
und Anmoorgleye entstanden.

Hüttener und Duvenstedter Berge,
Westenseer Endmoränengebiet

Die Endmoränen der Hüttener und der
Duvenstedter Berge sowie die Westenseer
Endmoränen bestehen überwiegend aus Ge-
schiebesanden, die oberflächlich periglazial
überprägt wurden. Auch hier am westlichen
Rand der Weichselvereisung hat sich eine
Bodengesellschaft aus podsolierten Braun-
erden mit Übergängen zu Podsol-Braunerden
und Braunerde-Podsolen herausgebildet.

Heide-Itzehoer Geest

Die Altmoränen im Aukrug sind sehr hetero-
gen aufgebaut. Großflächig sind im Unter-
grund Geschiebelehme zu finden, die teilwei-
se bis an die Oberfläche reichen. Oft sind sie
von Flugsanddecken überlagert und fast
überall sind periglaziale, sandige Deck-
schichten zu finden. Je nach Mächtigkeit der
sandigen Deckschicht entstanden hieraus
verbreitet pseudovergleyte und podsolierte
Braunerden bis Braunerde-Pseudogleye. Sie
unterscheiden sich neben dem Stauwasser-
einfluß ganz erheblich in ihrem Substrat. Die
Spannweite reicht hier von reinem Sand bis
zu typischen Lehmen.

In einigen Gebieten tritt die Pseudover-
gleyung trotz hochanstehendem Lehm zu-
gunsten pseudovergleyter Braunerde-
Parabraunerden zurück. Kleinflächig haben
sich in mächtigen sandigen Deckschichten
reine Braunerden entwickelt.

Westlich des Aukruges tritt die lehmige Alt-
moräne zugunsten der sandigen Variante und
Sandern zurück. Hier liegt meist ein mehr
oder weniger mächtiger periglazialer Deck-
sand über Schmelzwassersand oder Sander-
sand. Daraus entwickelten sich die vorherr-
schenden podsolierten Braunerden. Aus den
kleinflächig aufgewehten Flugsanddecken
gingen stärker podsolierte Braunerden bis
Braunerde - Podsole hervor.

Vorgeest und Eider-Sorge-Niederung

Unmittelbar an den Westrand der Jungmorä-
nenlandschaft schließt sich die Vorgeest an,
die ihre Entstehung den Schmelzwassersan-
den der letzten Eiszeit verdankt. Im Spätgla-
zial wurde diese Landschaft durch Tal- und
Flugsande überprägt. Die Bodenübersichts-
karte weist hier im Randbereich eine grund-
wassernahe Vorgeest mit Sandern und ver-
einzelt auch Dünen aus. Hier dominieren
Gley-Podsolen bis vergleyten Podsolen aus
Decksanden über Sandersanden beherrscht.
In trockenen Lagen gehen diese in Podsole,
in niedrigeren und feuchten Lagen in Gleye
und Niedermoore über.

Etwa nördlich der Linie Jevenstedt - Hanerau-
Hademarschen und westlich von Hohn geht
die Vorgeest fast nahtlos in die Eider-Sorge-
Niederung über. Bei hohen Grundwasser-
ständen sind hier großflächig Niedermoore
entstanden.

In unmittelbarer Nähe der Eider, der Sorge
sowie der alten Sorge befindet sich das
eigentliche Eider-Treene Ästuar. Hier wurden
brackische Marschsedimente aus der Nord-
see abgelagert. Die Ausprägung der daraus
entstandenen Marschböden ist sehr unter-
schiedlich. Sie reicht von den häufiger anzu-
treffenden Dwogmarschen über mehr oder
weniger mächtige Moormarschen bis hin zu
geringmächtigeren Geestmarschen. Fast alle
Marschböden sind tiefgründig entkalkt. Sie
stehen nicht mehr unter dem Einfluß der
Nordsee und haben sich deshalb weitgehend
den Standortbedingungen an süßwasserge-
prägten Flußsystemen angeglichen.

Aus dieser Landschaft ragen vereinzelt Alt-
moränenkerne heraus, deren Substrate und
Bodenaufbau denjenigen der Altmoränen in
der Heide-Itzehoer Geest ähneln.
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2.1.2 Gewässer

Abbildung 7 gibt einen Überblick über die
wichtigsten Oberflächengewässer mit ihren
Einzugsgebieten im Planungsraum III

Fließgewässer

Neben der Wassermenge ist die Wassergüte
von besonderer Bedeutung. Sie kann ange-
sichts des hohen Stellenwerts der Gewässer
und Gewässerränder für die Erholungsnut-
zung und Biotopqualität fördernd oder aus-
schließend wirken. Nähere Ausführungen
hierzu einschließlich einer Gewässergüte-
karte sind dem Erläuterungsband zu entneh-
men.

Stehende Gewässer

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in fol-
genden Teilbereichen ein besonderer Reich-
tum an größeren Binnengewässern (Seen
und große Teiche) zu verzeichnen:

•  Bereich südlich des Nord-Ostsee-Kanals
(Westensee-Bereich):
Um den Westensee, Zentrum des gleich-
namigen Naturparks, befinden sich eine
Vielzahl kleinerer bis mittelgroßer Seen
wie der Ahrensee, der Flemhuder See,
der Kleine und Große Schierensee, der
Vollstedter See, der Rümlandteich sowie
der Methorstteich. Südlich hiervon
schließt sich die Nortorfer Seenkette mit
Pohlsee, Lustsee, Brahmsee, Wardersee
und Borgdorfer See an. Der Bordesholmer
See und der Einfelder See bilden nördlich
von Neumünster die Abgrenzung zur Vor-
geest.

•  Bereich nördlich des Nord-Ostsee-Kanals
(Wittensee-Bereich):
Der Wittensee ist mit 1.034 Hektar der
größte Binnensee des Kreises
Rendsburg - Eckernförde. Westlich hier-
von liegen der Bistensee, der Owschlager
See und der Heidteich.

•  Bereich Schwansen:
Westlich von Eckernförde bis zur Schlei
erstreckt sich eine Kette kleinerer Seen
mit dem Windebyer Noor, dem Großen
Schnaaper See, dem Bültsee, dem
Langsee und dem Kolksee. Entlang der
Ostseeküste entstanden durch Nehrungs-
bildungen Strandseen wie der
Hemmelmarker See, der Aas-See und der
Schwansener See.

•  Der Hohner See nimmt aufgrund seiner
Lage im Eider-Treene-Niederungsbereich
als flacher in Verlandung begriffener See
eine Sonderstellung unter den stehenden
Gewässern ein.

Der Kreis Plön ist durch seinen Seenreich-
tum gekennzeichnet.

•  Holsteinische Schweiz:
Der Naturpark Holsteinische Schweiz wird
im Planungsraum durch den Seenkom-
plex Großer und Kleiner Plöner See,
Behler See, Suhrer See, Vierer See,
Trammer See, Schöhsee und Schluensee
geprägt.

•  Im Südwesten befindet sich das
Bornhöveder Seengebiet mit Belauer See,
Fuhlensee, Schierensee und Stolper See.

•  Um Preetz herum finden sich Postsee,
Lanker See und Scharsee.

•  Zwischen Plön und Selent liegt der Karp-
fenteichkomplex aus Rixdorfer-, Lebrader-
und Lammershagener Teiche sowie dem
Gödfeldteich.

•  Im nördlichen Teil des Kreises liegt der
Selenter See, westlich davon der
Dobersdorfer und der Passader See.

•  Entlang der Ostseeküste entstanden
durch Nehrungsbildungen Strandseen wie
der Barsbeker See, Kleiner und Großer
Binnensee und der Sehlendorfer Binnen-
see.

Eine Übersicht der Seen mit Flächen von
mehr als 100 Hektar gibt Tabelle 4.

Weiterhin sind im Planungsraum zahlreiche
kleinere Seen, Teiche und Kleingewässer
vorhanden.

Ostsee

Die nachfolgenden kurzen Ausführungen zur
Ostsee sind aufgrund der überregionalen und
internationalen Verknüpfungen allgemein ge-
halten.

Die schleswig-holsteinischen Küstengewäs-
ser im Bereich der westlichen Ostsee werden
geographisch zur Beltsee gerechnet. Im we-
sentlichen setzten sie sich aus der Kieler, der
westlichen Mecklenburger und der Lübecker
Bucht zusammen.
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Die gesamte Ostseeküste hat insgesamt eine
Länge von 535 Kilometer. Darin eingerechnet
sind die Schlei mit 135 Kilometer und die
Küste der Insel Fehmarn mit 72 Kilometer.
5.300 Quadratkilometer der Landesfläche
Schleswig-Holsteins entwässert in die Ost-
see.

Seit 1976 wird in Schleswig-Holstein ein in-
tensives chemisches Monitoring auch der
Küstengewässer durchgeführt. Die Messun-
gen erfassen Nährsalze, Sauerstoff, Spuren-
metalle und einige organische Verbindungen.
Die Eutrophierung der Küstengewässer, be-
sonders in den Förden und Buchten, ist als
das größte Umweltproblem anzusehen.
Durch die steigenden Nährstoffeinträge
kommt es zu einer erhöhten Primärprodukti-
on, die Phasen mit einer intensiven Algen-

blüte werden länger und die Artenzusammen-
setzung des Phytoplanktons verändert sich.

Die Lichtdurchlässigkeit im Wasser nimmt ab
und einige Sedimente verschlicken zu-
nehmend. Dies sind vermutlich die Ursachen
für die deutlich veränderte Biomasse sowie
Artenzusammensetzung der Unterwasser-
vegetation der Schlei, der Förden und der
Kieler Bucht in den letzten Jahrzehnten. In
der Kieler Bucht steigt die Algenmasse ober-
halb von zwölf Metern, während sie unterhalb
dieser Tiefenlinie abnimmt.

Hochwassergefährdete Gebiete

Nach dem „Generalplan Deichverstärkung,
Deichverkürzung und Küstenschutz in
Schleswig-Holstein" (MELF, 1986) sind Nie-
derungen unter drei Metern über Normalnull

Tabelle 4: Seen mit Flächen von mehr als 100 Hektar

Name Größe in
Hektar

mittlere Tiefe
in Metern

maximale Tiefe
in Metern

Eigentümer

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Bistensee 144 7,5 14,7 Privat
Einfelder See (Kreis Rendsburg-
Eckernförde und Stadt Neumünster)

178 3,4 8,4 Stadt Neumünster

Schwansener See 111 0,8 1,2 Privat
Westensee 720 5,9 17,6 Privat und Bund
Windebyer Noor 385 14,0 Stadt Eckernförde
Wittensee 1.034 9,5 20,5 Land Schleswig-Holstein

Kreis Plön
Behler See 310 13,0 43,0 Privat
Belauer See 113 9,0 25,6 Privat
Großer Binnensee 528 2,0 3,0 Privat und Stiftung Natur-

schutz Schleswig-Holstein
Bothkamper See 123 1,3 2,5 Privat
Dobersdorfer See 312 5,4 18,8 Privat
Lankersee und Kirchsee 428 4,4 22,5 Kloster Preetz; Privat;

Stadt Preetz
Passader See 270 4,9 10,7 Privat
Großer Plöner See 2.911 12,4 58,0 Land Schleswig-Holstein

Privat
Kleiner Plöner See 350 9,5 34,0 Land Schleswig-Holstein
Postsee 280 3,3 9,1 Privat; Stadt Preetz
Schluensee 127 16,3 45,0 Privat und

Land Schleswig-Holstein
Selenter See 2.239 13,2 35,8 Privat
Stocksee (Kreise Plön und Segeberg) 211 12,3 30,2 Privat
Stolper See 140 6,5 14,6 Privat
Suhrer See 137 8,3 24,7 Privat
Trammer See 163 11,1 33,4 Privat und

Land Schleswig-Holstein
Tresdorfer See 115 6,2 15,0 Privat
Vierersee 132 7,0 18,8 Land Schleswig-Holstein
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an der Ostseeküste bei Sturmfluten hoch-
wassergefährdet. Die meisten dieser Flächen
werden daher durch Deiche geschützt.
Zu den hochwassergefährdeten Gebieten
zählen die Niederungsgebiete der mit der
Ostsee in direkter Verbindung stehenden
Fließgewässer. Es handelt es sich hier mei-
stens um relativ kleine Bereiche entlang der
Küste und der Schlei.

Im Rahmen der Neufassung des General-
plans Küstenschutz wird geprüft, ob die Ab-
grenzungen der hochwassergefährdeten Ge-
biete in diesen Niederungen auf eine höhere
Höhenlinie gelegt werden müssen.

Grundwasser

Im Kreis Plön und Teilen des Kreises
Rendsburg-Eckernförde werden pleistozäne
Grundwasserleiter zur Wassergewinnung
herangezogen, die eine vergleichsweise ge-
ringe Tiefenlage, Mächtigkeit und Ausdeh-
nung aufweisen. Dies sind auch die Bereiche,
in denen sich bereits heute anthropogene
Einflüsse auf die Grundwasserbeschaffenheit
bemerkbar machen.

In Kiel, Neumünster und Teilen des Kreises
Rendsburg-Eckernförde wird das Grundwas-
ser aus tertiären Grundwasserleitern ent-
nommen. Sie weisen aufgrund ihrer Entste-
hung große Mächtigkeiten und Ausdehnung
auf und sind von mächtigen, zum Teil schwer
durchlässigen Trennschichten überdeckt. Sie
sind deshalb im allgemeinen gut gegen Ver-
unreinigungen von der Erdoberfläche her ge-
schützt, so daß hier langfristig zumindest für
das Schutzgut Grundwasser keine Probleme
zu erwarten sind.

2.1.3 Klima und Luft

Das Klima im Planungsraum III wird, wie im
übrigen Schleswig-Holstein, durch die Lage
zwischen Nord- und Ostsee geprägt und ist
als gemäßigtes, feucht-temperiertes, ozeani-
sches Klima zu bezeichnen. Dabei bestim-
men atlantische Luftmassen, die mit Westdrift
aus den gemäßigten Breiten herangeführt
werden, das Wettergeschehen.

Die Mitteltemperaturen im Planungsraum
schwanken im Januar von 0,4 Grad Celsius
im Bereich der Ostseeküste bis 0,2 Grad Cel-
sius unter Null im Bungsberggebiet. Im Juli
reicht die Schwankungsbreite von 16 Grad
Celsius im Küstenbereich bis 16,8 Grad Cel-
sius im Landesinneren.

Bei überwiegend westlichen bis südwestli-
chen Winden fällt die höchste Nieder-
schlagsmenge mit 800 Millimeter bezie-
hungsweise 750 Millimeter im Bereich der
Heide-Itzehoer Geest und den Moränenzügen
südlich des Selenter Sees sowie im Bungs-
berggebiet. Nach Osten hin nimmt diese ste-
tig ab und beträgt an der Ostseeküste 650 bis
675 Millimeter.

Windstille tritt im Planungsraum, wie auch im
gesamten Schleswig-Holstein, selten auf. Die
mittlere Windgeschwindigkeit im Jahr be-
trägt 2,5 Beaufort und an der Ostseeküste
3,0 Beaufort.

Die Luftqualität ist eine wichtige Ausgangs-
größe für Veränderungen von Boden, Was-
ser, Klima, Arten und Biotope. Sie beeinflußt
darüber hinaus auch die landschaftsgebun-
dene Erholung.

Wichtige Indikatoren für den Umfang der
Luftverschmutzung sind Schwefeldioxid
(SO2), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoff-
dioxid (NO2), Ozon (O3) und Schwebstaub.
Diese Luftschadstoffe werden automatisch an
verschiedenen Stellen von der lufthygieni-
schen Überwachung Schleswig-Holstein ge-
messen und jährlich veröffentlicht. Im Pla-
nungsraum III werden zur Zeit Meßstationen
in Kiel am Westring und am Schützenwall
sowie im Bereich der Bornhöveder Seenkette
betrieben. Die Grundbelastung der Luft durch
Schadstoffe ist außerhalb der größeren
Städte im Planungsraum wie insgesamt in
Schleswig-Holstein relativ gering. Erhöhte
Werte für Stickoxide treten grundsätzlich an
verkehrsexponierten Standorten und damit
auch an entsprechenden Stellen des Pla-
nungsraumes III auf. Es gehört auch zu den
Aufgaben der Landschaftsplanung, Lösungs-
ansätze zur Senkung derartiger Schadstoff-
belastungen zu entwickeln. Ausgangspunkt
für die dazu notwendigen Maßnahmen kön-
nen auch regionalen Grünverbindungen
sein (siehe Kapitel 5.1).

Aufgrund der Witterung ist es in der Vergan-
genheit nur vereinzelt zu geringfügigen Über-
schreitungen des Informationsschwellenwer-
tes für Ozon (180 Mikrogramm pro Kubik-
meter Außenluft) gekommen.

Unter dem Gesichtspunkt globaler Klimaän-
derungen sind überwiegend die sogenannten
Treibhausgase von Bedeutung. Zu Ihnen
zählt unter anderem das Kohlendioxid
(CO2). Es entsteht bei verschiedenen Ver-
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brennungsprozessen aber auch durch Frei-
setzungen aus dem Kohlenstoffspeicher Bo-
den. Kohlendioxid wird hauptsächlich dann
aus dem Boden freigesetzt, wenn Kohlen-
stoffspeicher wie Hoch- und Niedermoore
entwässert werden. Im Planungsraum III kön-
nen hiervon die Niedermoorstandorte in den
Niederungen der Fließgewässer betroffen
sein.

2.1.4 Arten und Biotope

Das heutige Verteilungsmuster der unter-
schiedlichen Nutzungs- und Biotoptypen un-
terscheidet sich erheblich von einer natürli-
chen, vom Menschen nicht oder nur wenig
beeinflußten Landschaft.

Fast die gesamte Landesfläche unterliegt ei-
ner Nutzung. Dabei sind Landwirtschaft,
Siedlung und Verkehr als stark flächenrele-
vante Nutzungen hervorzuheben (siehe Ka-
pitel 1.5). Forstwirtschaftlich begründete
Waldbaumaßnahmen haben zu Veränderun-
gen der natürlichen Waldformationen geführt.
Auch grundsätzliche Veränderungen im Na-
turhaushalt wie ganz besonders Eingriffe in
den Wasserhaushalt oder mittelbare Nähr-
stoffeinträge über Gewässer oder die Luft ha-
ben die ursprünglichen Naturlandschaften
verändert.

2.1.4.1 Pflanzenwelt

Als potentiell natürliche Vegetation sind die
Pflanzengesellschaften zu verstehen, die sich
einstellen würden, wenn jede menschliche
Einflußnahme unterbliebe. Dabei sind sowohl
die heutigen Standortbedingungen als auch
die derzeitigen regionalen Wildpflanzenbe-
stände zugrunde zu legen. Die Kenntnis der
potentiell natürlichen Vegetation ermöglicht
es, bei landschaftspflegerischen Maßnahmen
standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Die
potentiell natürliche Vegetation wird im Pla-
nungsraum ganz überwiegend von verschie-
denen Waldgesellschaften gebildet. Eine
Übersicht der potentiell natürlichen Vegetati-
on in ihrer regionalen Verbreitung ist den Ab-
bildungen 8 und 9 zu entnehmen.

Die im Planungsraum III sehr unterschiedli-
chen und vielfältigen naturräumlichen Vor-
aussetzungen spiegeln sich in der Mannigfal-
tigkeit der heute vorkommenden Pflanzen-
arten und Pflanzengesellschaften wider. Im
folgenden werden einige charakteristische
Besonderheiten der Pflanzenwelt kurz darge-
stellt.

Die Pflanzenwelt der Ostseeküste ist ent-
sprechend den verschiedenen Küstenforma-
tionen sehr vielfältig.

Kennarten der Strandwallbereiche wie der
Meerkohl (Crambe maritima) sind stark zu-
rückgegangen oder zum Teil nicht mehr vor-
handen. Insgesamt sind sie heute wie auch
die Stranddistel (Erygium maritimum) stark
gefährdet. Pflanzensoziologisch von beson-
derer Bedeutung ist das bestehende Natur-
schutzgebiet „Bewaldete Düne bei Noer“.
Dort sind sämtliche Stadien der Vegetation-
sentwicklung von der Spülsaumzone bis zum
Hochwald vorhanden. Dieses Gebiet ist weit
über Schleswig-Holstein hinaus als einmalig
einzustufen. Auch das Naturschutzgebiet
„Bottsand“ nimmt mit seinen vielfältigen Ve-
getationsformationen der Küstenlebensräume
eine Sonderstellung ein. Hervorzuheben ist
ferner die Strandsee- und Strandwalland-
schaft bei Schmoel.

Die Steilküstenformationen an der Ostsee
sind mit ihren extremen Standortbedingungen
Lebensraum für hierauf spezialisierte Pflan-
zenarten. Daneben kommen aber auch
Pflanzen vor, die aus anderen Biotopen mit
ökologisch vergleichbaren Standorteigen-
schaften hierhin ausgewichen sind. Giftbeere
(Nicandra physaloides), Scabiosen-Flocken-
blume (Centaurea scabiosa) und Pechnelke
(Viscaria vulgaris) wurden hier gefunden.

An der Schlei sind einige besonders gut aus-
geprägte Küstengrashänge vorhanden.
Ebenso befinden sich hier noch größere
Brackwasserröhrichte und von Brackwasser
beeinflußte Salzwiesen.

Charakteristisch für die Ostseeküste im Kreis
Plön sind die Strandseen mit ihren Salzwie-
sen. Als repräsentative Beispiele sind die
Naturschutzgebiete „Barsbeker See“ und vor
allem „Kleiner Binnensee“ und „Sehlendorfer
Binnensee und Umgebung“ zu nennen. Hier
sind zum Teil noch seltene Salzwiesengesell-
schaften wie das Binsen-Strandseggenried
oder Quellried-Gesellschaften vorhanden. Die
Bestände sind beispielsweise durch Touris-
mus oder Küstenschutzmaßnahmen stark zu-
rückgegangen.

Im Bereich der Jungmoräne sind mesophyti-
sche Buchenwälder insgesamt noch relativ
häufig. Gut ausgeprägte Perlgras-Buchenwäl-
der mit einer typischen Artenzusammenset-
zung mit dem namengebenden Perlgras (Me-
lica uniflora) oder der Zahnwurz (Dentaria
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bulbifera) sind dagegen relativ selten. Dies
gilt ganz besonders auch für die Leberblüm-
chen- und Waldgersten-Buchenwälder auf
basenreichen Spezialstandorten beispiels-
weise Hanglagen mit anstehendem kalkrei-
chen Material. Diese Buchenwälder sind sehr
selten geworden und nur noch in kleinsten
Restflächen vorhanden. Entsprechend sind
typische Arten dieser Wälder, wie das Leber-
blümchen, mehr oder weniger stark gefähr-
det.

Eichen-Hainbuchen-Wälder kommen meist
nur noch in feuchteren Bereichen vor. Diese
zum Teil besonders artenreichen Formatio-
nen, zum Beispiel mit Bärenlauch (Allium ur-
sinum), Nestwurz (Neottia nidus-avis), Win-
terschachtelhalm (Equisetum hyemale), Ge-
flecktem Aronstab (Arum maculatum) und
Riesenschachtelhalm (Equisetum telmateja),
sind selten geworden. Sie sind ein Bindeglied
zu den Erlen-Quellwäldern. In abflußlosen
Senken haben sich häufig Erlen-
Bruchwälder oder Niedermoore entwickelt.

In der von Landwirtschaft geprägten Vor-
geest (Sandergeest) befinden sich zum Teil
ausgedehnte Nieder- und Hochmoorberei-
che. Trotz umfangreicher Meliorationsmaß-
nahmen ist hier noch eine hochmoortypische
Flora mit Sonnentau (Drosera rotundifolia),
Weißem Schnabelried (Rhynchospora alba),
Wollgräsern (Eriophorum spec.) sowie Torf-
moosen (Sphagnum spec.) vorhanden.
Übergangsmoore mit Kennarten wie Alpen-
wollgras (Trichophorum alpinum) und
Schlammsegge (Carex limosa) sind sehr
selten geworden. Ein Beispiel für diesen Typ
ist das Wennebeker Moor. Großflächige Nie-
dermoore sind weitgehend auf den westlichen
Teil des Kreises Rendsburg - Eckernförde
beschränkt; kleinflächig kamen sie ursprüng-
lich in vielen Senken der Jungmoräne vor.
Aufgrund der intensiven Bodennutzung sind
diese relativ artenreichen Bestände kaum
noch anzutreffen.

Aus Artenschutzgesichtspunkten sind Ried-
gras- oder Benthalmwiesen mit Orchideen,
Sumpfdotterblume (Caltha palustris), Wie-
senknöterich (Polygonum bistorta), Kleinseg-
genarten und Fadenbinsen (Juncus filiformis)
oder Dreiblättrigem Fieberklee (Menyanthes
trifoliata) mit Sumpfläusekraut (Pedicularis
palustris) sehr wichtig. Sie sind nur noch in
Einzelbeständen erhalten.

Bemerkenswert sind die Wälder der Vorgeest
und der Hohen Geest mit ihrer naturnahen
Bestockung auf den Altmoränenzügen.

Bei den überwiegend eutrophen Seen des
Planungsraumes sind unterschiedlich ausge-
prägte Verlandungsbereiche mit ihrer typi-
schen Vegetation (Röhrichte, Seggenrieder)
entstanden. Dabei unterscheiden sich die
Seen der Jungmoräne deutlich von denen der
Vorgeest. Auch sind sie in der Jungmoräne
zahlen- und flächenmäßig deutlich stärker
vertreten.

Die Seen der Jungmoräne weisen in der
Regel schmale Röhricht- zum Teil auch klei-
nere Seggenried-Säume auf. Daran schließt
sich oft ein schmaler Bruchwaldgürtel an.
Dieser geht entweder in die Buchenwälder
der Hanglagen über oder grenzt unmittelbar
an Ackerflächen. Großflächige (Feucht-)
Grünlandbereiche sind, außer im Zusam-
menhang mit Niederungen größerer Fließge-
wässer, relativ selten ausgebildet. Typische
Beispiele sind der Ahrensee-Westensee-
Komplex oder die Seenkette vom Großen
Plöner See zum Kellersee.

Typisch für die selteneren Seen der Vorgeest
ist ihre Lage in Niedermoorbereichen. Die
Seen weisen meist breite Verlandungszonen
mit Röhrichten und Weidengebüschen auf.
Daran schließen sich oft größere Feucht-,
zum Teil auch Naßgrünländereien an. Bei-
spiele sind der Vollstedter See oder auch der
Hohner See.

Vegetationskundlich und limnologisch von
besonderer Bedeutung sind die nährstoffar-
men Gewässer wie beispielsweise der Bült-
see und der Suhrer See.

Vom Aussterben bedrohte Arten haben am
Bültsee ihren letzten bekannten Standort in
Schleswig-Holstein. Dazu gehören: Wasser-
lobelie (Lobelia dortmanna), Kugeltragender
Pillenfarn (Pilularia globulifera), Wechselblü-
tiges Tausendblatt (Myriophyllum alterniflo-
rum), Brachsenkraut (Isoetes lacustre), Gras-
laichkraut (Potamogeton gramineus), Ein-
blütiger Strandling (Litorella uniflora) und
Wasserpfeffertännel (Elatine hydropiper).

Der Suhrer See zeichnet sich durch eine
hervorragende Zonierung der Unterwasser-
vegetation mit zahlreichen vom Aussterben
bedrohten Arten wie zum Beispiel zahlreiche
Laichkrautarten und Herbst - Wasserstern
(Callitriche hermaphroditika) aus. Das seltene



Grundlagen
Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III

32

Nixenkraut (Najas marina) ist an zwei Stand-
orten im Planungsraum III bekannt.

Der flächenmäßig größte Verlust ist bei den
Heideformationen zu verzeichnen. Früher
prägten Besenheidelandschaften die Vor-
geest. Heute sind sie nur noch als kleine In-
seln zu finden, wie zum Beispiel auf den
Dünen bei Altenkattbek, den Sorgwohlder
Binnendünen oder beim Wennebeker Moor.
Die Kennarten dieser Standorte wie Niedrige
Schwarzwurzel (Scorzonera humilis), Heide-
seide (Cuscuta epithymum), Arnika (Arnica
montana), Lungenenzian (Gentiana pneumo-
nanthe) und verschiedene Orchideenarten
sind als bestandsgefährdete Pflanzenarten in
der Roten Liste enthalten. Die auf dem
Magerstandortkomplex von Heiden zu Trok-
kenrasen überleitenden Borstgrasrasen sind
kaum noch präsent.

Abschließend wird noch auf einige Sonder-
standorte seltener Pflanzenarten hingewie-
sen. Von Bedeutung sind hier einige Schleu-
senmauerfugen des alten Eiderkanals mit
dem Vorkommen der Mauerraute (Asplenium
ruta-muraria), des Braunstieligen Streifen-
farns (Asplenium trichomanes) oder des Zer-
brechlichen Blasenfarns (Cystopteris fragilis).
In einigen Nadelwäldern wurden bemerkens-
werte Kryptogamen gefunden. Zu nennen
sind der Rippenfarn (Blechnum spicatum),
der Klauenbärlapp (Lycopodium clavatum),
das Grünliches Wintergrün (Pyrola chlo-
rantha) oder der Sprossende Bärlapp (Lyco-
podium annotium).

2.1.4.2 Tierwelt

Die Tierwelt des Planungsraumes wird durch
die relativ vielfältigen Landschaftsstrukturen
geprägt. Hervorzuheben sind hierbei die Ost-
seeküste, die Binnengewässer, die land-
schaftsprägenden Knicks und größere Wald-
bestände sowie die Niederungen, die mit
Feuchtgrünländereien, Mooren und Heiden
durchzogenen sind. In diesen Lebensräumen
kommen eine Vielzahl der nach der Roten
Liste gefährdeten Tierarten vor.

Säugetiere

Der Planungsraum III zeichnet sich durch ei-
nen arten- und teils auch individuenreichen
Bestand wildlebender Säugetierarten aus.
Erwähnenswert ist das einzige Vorkommen
der Feldspitzmaus in Schleswig-Holstein
sowie das Vorkommen der Haselmaus, der
Großen Bartfledermaus und der Zweifarb-

fledermaus. Als weitere Fledermausarten
kommen Abendsegler, Wasserfledermaus,
Rauhhautfledermaus, Zwergfledermaus,
Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus,
Teichfledermaus und Braunes Langohr im
Planungsraum vor.
Potentielle Lebensräume des Otters liegen
im Niederungsbereich der Eider und Sorge
sowie vereinzelt an den Binnengewässern
des Hügellandes.

Vögel

Naturnahe Wälder im Süden des Planungs-
raumes bieten dem Schwarzstorch Lebens-
raum. Paare des Weißstorches horsten über
den ganzen Planungsraum verstreut, wo sie
Feuchtgrünlandreste vorfinden. Dort und in
anderen Dauergrünlandgebieten kommen
auch noch Steinkauz und Schleiereule vor.
Weitere typische Vogelarten der Feuchtge-
biete sind Graureiher, Uferschnepfe, Bekas-
sine, Kampfläufer, Rotschenkel, Knäkente,
Löffelente und Wiesenweihe.

Die Brutvogelwelt der Seen und naturnahen
Fischteiche wird charakterisiert durch Rot-
hals-, Schwarzhals- und Haubentaucher
sowie Rohrsänger, Schwirl, Rohrdommel,
Graugans, Gänsesäger, Schnatter-, Reiher-,
Tafel-, Schell- und Kolbenente. Neben gro-
ßen Lachmöwenkolonien mit anderen Mö-
wenarten und der Flußseeschwalbe ist dort
auch die Rohrweihe als Brutvogel anzutref-
fen.

Der Seeadlerbestand hat in den letzten Jah-
ren im Planungsraum III zugenommen.

Typische Brutvögel der Küsten und nahe-
gelegenen Binnengewässer sind Gänsesä-
ger, Mittelsäger, Säbelschnäbler, Kampfläufer
und Rotschenkel. Der Alpenstrandläufer fin-
det an einem Strandsee Schwansens sein
einziges Brutgebiet im Planungsraum.

Der Drossel-Rohrsänger, der an den schilf-
reichen Seen einen Verbreitungsschwerpunkt
in der Bundesrepublik hat, sowie Nachtigall
und Sprosser, deren Brutverbreitungsgebiete
im Kreis Plön aneinanderstoßen, sind als
Singvogelarten besonders erwähnenswert.

In den Buchenwäldern ist besonders auf
Hohltaube, Zwergschnäpper und Kolkrabe
hinzuweisen. Krickente, Sumpfohreule und
Großer Brachvogel kommen als Brutvögel im
Planungsraum vor allem in Hochmooren vor.
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Beim Rot- und Schwarzmilan ist im Planungs-
raum ein starker Rückgang zu verzeichnen.

Amphibien und Reptilien

Der Planungsraum III stellt im Bereich des
Kreises Plön die Verbreitungsgrenze der
seltenen Rotbauchunke dar. Im Kreis
Rendsburg-Eckernförde existiert ein isoliertes
Vorkommen der Rotbauchunke im Bereich
des Dänischen Wohlds.

Das Hauptvorkommen des Laubfrosches in
Schleswig-Holstein befindet sich im Kreis
Plön.

Von Bedeutung sind daneben die Vorkom-
men von Moorfrosch, Seefrosch, Kreuz- und
Knoblauchkröte sowie Kamm- und Bergmolch
in den Wäldern der Hohen Geest. Ringelnat-
tern und Kreuzottern kommen vor allem in
den Hoch- und Niedermooren vor.

Fische

Erwähnenswert ist die Kleine Maräne, die ne-
ben Aal, Zander, Meerforelle, Hecht, Barsch,
Plötze, Schlei und Brassen zu den Haupt-
nutzfischarten zählt. In den relativ sauerstoff-
reichen und kalten Tiefenwässern des Se-
lenter Sees und des Großen Plöner Sees
kommt noch die Große Maräne vor, eine
Reliktform, die am Ende der Eiszeit auch in
anderen Seen zu finden war.

Ferner finden sich in den zahlreichen Gewäs-
sern des Planungsraumes unter anderem
Schlammpeitzger, Steinbeißer, Rapfen und
Bachneunaugen.

Wirbellose

Diese Tiergruppe weist in folgenden Berei-
chen einen besonderen Artenreichtum auf:
Knicks mit breiten, feldrainartigen Randstrei-
fen, Weiher, Tümpel, Hochstaudenfluren,
Röhrichte, Bruchwälder, Nieder- und Hoch-
moore, ufernahe Sumpfzonen, Steilufer,
Trockenrasen, Strandwälle, Dünen, Salzwie-
sen und renaturierte Kiesgruben.

Der Kreis Plön ist für Wirbellose im tiergeo-
graphischen Bereich eine Besonderheit, da
hier für verschiedene Arten von Tagfaltern,
Heuschrecken und Netzflüglern eine Nord-
grenze der Verbreitung verläuft.

2.1.4.3 Schutzgebiete und -objekte

Im folgenden werden die bestehenden
Schutzgebiete gemäß Abschnitt IV, Unterab-
schnitt 3 „Unterschutzstellungen“ des Lan-
desnaturschutzgesetzes aufgeführt (§§ 16 bis
20). Die genannten Gebiete werden in der
amtlichen Liste der geschützten Gebiete ge-
mäß § 16 Abs. 5 LNatSchG (Naturschutz-
buch II) beim Landesamt für Natur und Um-
welt geführt. Die Liste ist dort einsehbar. Bei
den Kreisen und kreisfreien Städten als unte-
re Naturschutzbehörden ist sie in Auszügen
für das jeweilige Zuständigkeitsgebiet ein-
sehbar. Die jeweiligen Schutzgebietsverord-
nungen werden bei den jeweils zuständigen
Stellen geführt und sind ebenfalls dort ein-
sehbar (für Naturschutzgebiete im Ministeri-
um für Umwelt, Natur und Forsten, für Land-
schaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und
Geschützte Landschaftsbestandteile ein-
schließlich der Baumschutzsatzungen in den
jeweiligen unteren Naturschutzbehörden).

Naturschutzgebiete

Im Planungsraum III gibt es gemäß § 17
LNatSchG insgesamt 36 Naturschutzgebiete,
davon zwei in der Stadt Kiel, zwei in der Stadt
Neumünster, 14 im Kreis Rendsburg-
Eckernförde und 18 im Kreis Plön.

Die in Tabelle 5 genannten Naturschutzge-
biete sind in Karte 1 dargestellt. Nähere In-
formationen sind dem Erläuterungsband zu
entnehmen.

Landschaftsschutzgebiete

Im Planungsraum bestehen gemäß § 18
LNatSchG 73 Landschaftsschutzgebiete, da-
von vier in der Stadt Kiel, eins in der Stadt
Neumünster, 49 im Kreis Rendsburg-
Eckernförde und 19 im Kreis Plön. Sie sind
im Erläuterungsband im einzelnen aufgeführt.
Ihre räumliche Abgrenzung ist der Karte 2 zu
entnehmen. Die genauen Grenzen, insbe-
sondere zur im Zusammenhang bebauten
Ortslage und zu Baugebieten, ergibt sich aus
der jeweiligen Landschaftsschutzverordnung.

Naturdenkmale

Im Planungsraum bestehen gemäß § 19
LNatSchG 229 Naturdenkmale, davon 117 in
der Stadt Kiel, 15 in der Stadt Neumünster,
90 im Kreis Rendsburg-Eckernförde und 7 im
Kreis Plön.
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Dabei handelt es sich weit überwiegend um
Einzelobjekte wie Bäume, Baumgruppen,
Baumreihen oder Alleen sowie besondere
Gehölzarten. Sie sind im Erläuterungsband
im einzelnen aufgeführt. Auch einzelne Kul-
turdenkmale (zum Beispiel Hügelgräber) un-
terstehen dem Schutz des § 19 LNatSchG.

Geschützte Landschaftsbestandteile,
Baumschutzverordnungen, -satzungen

Im Planungsraum sind eine Reihe geschütz-
ter Landschaftsbestandteile nach § 20
LNatSchG ausgewiesen. Sie gehören zu den
vorrangigen Flächen für den Naturschutz ge-
mäß § 15 LNatSchG und sind in Tabelle 6
aufgelistet.

Tabelle 5: Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiet Gemeinden Größe in
Hektar

Stadt Kiel
„Tröndelsee und Umgebung“ Kiel 24
„Schulensee und Umgebung“ Kiel, Molfsee 69

Stadt Neumünster
„Westufer des Einfelder Sees“ Neumünster 13
„Dosenmoor“ Neumünster, Bordesholm, Wattenbek,

Negenharrie, Großharrie
521

Kreis Rendsburg-Eckernförde
„Sorgwohld“ Owschlag 36
„Groß Wittenseer Moor“ Groß Wittensee 15
„Kaltenhofer Moor“ Felm 54
„Bokelholmer Fischteiche“ Emkendorf 90
„Methhorstteich und Rümland - Teich“ Emkendorf 47
„Bültsee und Umgebung“ Kosel 55
„Bewaldete Düne bei Noer“ Noer 47
„Überschwemmungswiesen Jägerslust“ Krummwisch, Felde 14
„Schwansener See“ Dörphof, Brodersby 215
„Ahrensee und nordöstlicher Westensee“ Westensee, Achterwehr, Felde, Rodenbek 621
„Wennebeker Moor und Wennebekniederung“ Borgdorf-Seedorf, Eisendorf, Langwedel 117
„Hohner See“ Hohn, Sophienhamm 364
„Spülflächen Schachtholm“ Hörsten 121
„Tönsheider Wald“ Aukrug 61

Kreis Plön
„Vogelfreistätte Lebrader Teich“ Lebrade 146
„Halbinseln und Buchten im Lanker See“ Kühren, Wahlsdorf, Preetz 207
„Bottsand“ Wentorf 91
„Ascheberger Warder im Großen Plöner See“ Ascheberg 9
„Kleiner Binnensee und angrenzende Salzwiesen“ Behrensdorf 106
„Rixdorfer Teich und Umgebung“ Lebrade 112
„Nordteil des Selenter Sees und Umgebung“ Giekau, Köhn, Fargau-Pratjau 706
„Inseln im Großen Plöner See und Halbinsel Störland“ Plön, Nehmten 261
„Sehlendorfer Binnensee und Umgebung“ Blekendorf 230
„Altarm der Schwentine“ Raisdorf, Schönkirchen, Klausdorf 19
„Kossautal“ Hohwacht, Helmsdorf, Klamp, Giekau,

Rantzau, Lütjenburg
97

„Barsbeker See und Umgebung“ Barsbek, Wentorf 146
„Fuhlensee und Umgebung“ Ruhwinkel 43
„Lütjensee und Hochfelder See südöstlich Gut Bothkamp“ Bothkamp, Kirchbarkau, Warnau 155
„Dannauer See und Umgebung“ Dannau, Rantzau 40
„Kronswarder und südöstlicher Teil des Großen Binnensees“ Hohwacht 151
„Strandseelandschaft bei Schmoel“ Stakendorf, Schwartbuck 50
„Kührener Teich und Umgebung“ Kühren, Wahlstorf 79
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Darüber hinaus bestehen nachfolgende
Baumschutzverordnungen und -satzungen.

Stadt Kiel:
•  Stadtverordnung zum Schutze des Baum-

bestandes im Außenbereich der Landes-
hauptstadt Kiel vom 26. Juni 1986,

•  Satzung zum Schutze des Baumbestan-
des im Innenbereich der Landeshaupt-
stadt Kiel vom 10. Dezember 1991.

Stadt Neumünster:
•  Satzung zum Schutze des Baumbestan-

des in der Stadt Neumünster vom
10. Dezember 1992.

Kreis Rendsburg - Eckernförde:
•  Baumschutzverordnung der Gemeinde

Fleckeby vom 2. Februar 1982,
•  Baumschutzverordnung der Gemeinde

Bordesholm vom 10. März 1981,
•  Baumschutzsatzung der Stadt

Eckernförde vom 7. Juni 1988,
•  Baumschutzsatzung der Stadt Rendsburg

vom 4. April 1996,

•  Baumschutzsatzung der Gemeinde
Kronshagen vom 15. Dezember 1996.

•  Satzung zum Schutz einzelner Land-
schaftsbestandteile (Harms Park) der
Gemeinde Altenholz vom 1. Juli 1984.

Kreis Plön
•  Baumschutzsatzung der Gemeinde

Heikendorf vom 10. Februar 1994,
•  Baumschutzsatzung der Gemeinde Laboe

vom 12. Oktober 1994,
•  Baumschutzsatzung der Gemeinde

Klausdorf vom 26. September 1989,
•  Baumschutzsatzung der Gemeinde

Raisdorf vom 7. November 1996,
•  Baumschutzsatzung der Gemeinde Mön-

keberg vom 18. Oktober 1990,
geändert am 26. Juli 1991,

•  Baumschutzsatzung der Stadt Plön vom
14. August 1995,

•  Baumschutzsatzung der Stadt Preetz vom
21. Februar 1991.

•  Baumschutzsatzung der Gemeinde
Probsteierhagen vom 8. August 1990

Tabelle 6 Geschützte Landschaftsbestandteile

Stadt /
Kreis

Bezeichnung Gemeinde Größe in
Hektar

Verordnung vom

Kiel Alte Stadtgärtnerei Kollhorst und Umge-
bung

Kiel 5,20 Stadtverordnung vom
15. Juli 1992

Biotopflächen zwischen Segeberger
Landstraße, der Kleinbahnlinie
Kiel-Lübeck und der Kleinbahnlinie Kiel-
Schönberg

Kiel 4,50 Stadtverordnung vom
15. Juli 1992

Neumünster Südlicher Stadtwald Neumünster 7,95 Stadtverordnung vom
15. Mai 1995

Wald am Schwale-Stör-Zusammenfluß Neumünster 2,84 Stadtverordnung vom
15. Mai 1995

Erlenbruchwald an der Stör westlich der
Altonaer Straße

Neumünster 3,74 Stadtverordnung vom
15. Mai 1995

Wald südöstlich des Seniorenheimes an
der Stör und westlich der AKN-Bahnlinie

Neumünster 14,54 Stadtverordnung vom
15. Mai 1995

Vierkamp Neumünster 36,00 Stadtverordnung vom
4. November 1997

Rendsburg-
Eckernförde

Schutz von Landschaftsbestandteilen Eckernförde 16. Dezember 1988 Kreisblatt
Nr. 2 vom 11. Januar 1989

Wallberg bei Höbek Haßmoor und
Schülldorf

etwa 19,00 28. Februar 1990 Kreisblatt Nr. 8
vom 2. März 1990

Füllbodenentnahmestelle Lütjenbornholt Bornholt etwa 36,00 2. September 1991
Plön Weiher in Schönhorst Schönkirchen 0,10 20. August 1986

Bachschlucht in Sophienhof Schellhorn 20. August 1986
Stangenberg und angrenzende
ehemalige Kiesgrube

Mönkeberg 5,20 31. Januar 1996

Biotop am Regenwasserrückhalte-
becken

Bönebüttel 1,10 24. März 1994



Grundlagen
Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III

36

Gebiete zum Schutz gefährdeter Pflanzen-
und Tierarten (Artenschutzgebiete)

Im Planungsraum III bestehen gemäß § 25
LNatSchG folgende durch Landesverordnung
(LVO) erlassene Artenschutzgebiete, die der
Erhaltung der Lebensräume heimischer Tier-
und Pflanzenarten dienen.

Stadt Kiel:

•  Artenschutzgebiet „Feuchtgebiete am
Projensdorfer Gehölz“:
Dieses Feuchtgebiet ist als Lebensraum
geschützter und gefährdeter Tier- und
Pflanzenarten von besonderer Bedeutung
(LVO vom 18. Oktober 1984, GVOBl.
Schl.-H. Seite 203).

Kreis Rendsburg - Eckernförde:

•  Artenschutzgebiet in der Gemeinde
Altenhof:
Der Geltungsbereich dieser Verordnung
liegt in der Eckernförder Bucht und dient
insbesondere dem Schutz des Brutge-
biets gefährdeter Seevogelarten (LVO
vom 7. Juli 1980, GVOBl. Schl.-H. Sei-
te 244).

•  Artenschutzgebiet „Westlicher
Wittensee":
Das geschützte Gebiete liegt im Westteil
des Wittensees. Es dient der Sicherung
und Erhaltung zahlreicher am und auf
dem Wasser lebender Vogelarten, die
dort brüten, mausern und rasten (LVO
vom 27. April 1984, GVOBl. Schl.-H. Sei-
te 111).

Kreis Plön:

•  Artenschutzgebiet in der Gemeinde
Lammershagen
Der Geltungsbereich dieser Verordnung
umfaßt den Feldweg „Am Biel“ und dient

dem Schutz des Brutgebiets geschützter
Arten (LVO vom 22. Januar 1974, GVOBl.
Schl.-H. Seite 48. geändert durch LVO
vom 14. Juli 1980).

Gesetzlich geschützte Biotope

Eine aktuelle flächendeckende und -scharfe
Kartierung aller gesetzlich geschützten Bioto-
pe im Planungsraum III liegt nicht vor. Dem-
entsprechend gibt es auch noch keine voll-
ständige nach § 15a Abs. 3 LNatSchG zu füh-
rende amtliche Liste (Naturschutzbuch I). Es
wird aber darauf hingewiesen, daß der ge-
setzliche Schutz auch ohne Eintragung in das
Naturschutzbuch I besteht (§ 15a Abs. 4
1. Satz LNatSchG).

Im Rahmen der landesweiten Biotopkartie-
rung wurde allerdings ein Großteil der heute
gesetzlich geschützten Biotoptypen erfaßt.
Sukzessionsflächen oder Steilhänge im Bin-
nenland im Sinne der Definitionen der Bio-
topverordnung vom 13. Januar 1998 wurden
nicht systematisch kartiert. Es kann aber da-
von ausgegangen werden, daß flächenmäßig
durch die landesweite Biotopkartierung etwa
80 bis 90 Prozent der nach § 15a LNatSchG
geschützten Fläche erfaßt worden ist.

In Karte 1 werden außerhalb vorhandener
Naturschutzgebiete von den kartierten § 15a-
Flächen nur Flächenkomplexe ab einer Grö-
ße von 20 Hektar dargestellt, die ganz oder
weit überwiegend von gesetzlich geschützten
Biotoptypen eingenommen werden. Typische
kleinflächige Biotoptypen wie Tümpel und
Weiher, kleine verstreut gelegene Restmoor-
flächen, oft linienförmig ausgebildete Trok-
kenflächen oder auch naturnahe Fließgewäs-
serabschnitte, die die Mehrzahl der gesetzlich
geschützten Biotope ausmachen, werden
damit nicht dargestellt.

Tabelle 7: Biotopflächen

Biotope insgesamt § 15 a-Flächen *
Kreis/Kreisfreie Stadt Fläche in Hektar Anzahl Fläche in

Hektar
Anteil in
Prozent

Anzahl Fläche in
Hektar

Anteil in
Prozent

Kiel 11.197 48 213 1,9 46 274 2,5
Neumünster 7.156 10 315 4,4 10 201 2,8
Rendsburg-Eckernförde 218.571 1.983 11.173 5,1 1.808 8.548 4,0
Plön 108.237 1.325 5.348 4,8 1.195 3.473 3,2
Planungsraum 345.161 3.366 16.849 4,9 3.059 12.496 3,7

* § 15a einschließlich noch zu prüfender Verdachtsflächen
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Eine Darstellung einiger Sumpf- und Bruch-
waldkomplexe in räumlich enger Verzahnung
mit anderen, nicht gesetzlich geschützten
Waldtypen erfolgt ebenfalls nicht. Aufgrund
der Kartierungsmethodik der landesweiten
Biotopkartierung sind die einzelnen Waldty-
pen nicht flächenscharf gegeneinander abge-
grenzt. Außerdem besteht noch ein Überprü-
fungsbedarf besonders hinsichtlich der
Sumpfwälder.

Tabelle 7 gibt einen Überblick der sehr unter-
schiedlichen Ausstattung des Planungsrau-
mes mit gesetzlich geschützten Biotopen
(Stand: LANU, 16. Februar 1998).

Nach § 15b Landesnaturschutzgesetz ist
auch der Biotoptyp Knick - einschließlich ein-
oder mehrreihiger Gehölzstreifen zu ebener
Erde - gesetzlich geschützt. Auf den Knick-
erlass des Ministeriums für Umwelt, Natur
und Forsten vom 30. August 1996 wird hierzu
verwiesen.

Umsetzung von EU - Recht sowie
internationaler Abkommen

Neben dem Bundes- und Landesnaturschutz-
recht bestehen für Schleswig-Holstein auf-
grund von EU-Vorschriften und internationaler
Abkommen Verpflichtungen zur Benennung
oder Ausweisung von Schutzgebieten.

Insbesondere sind hier zu nennen:

•  NATURA 2000 mit
- EG-Vogelschutzrichtlinie und
- Flora - Fauna - Habitat - Richtlinie

•  Ramsar - Abkommen
•  Helsinki - Übereinkommen

Einzelheiten zum Beispiel zu den rechtlichen
Auswirkungen, die auch für den Planungs-
raum III von Bedeutung sind, ergeben sich
aus dem Landschaftsprogramm Schleswig-
Holstein.

In Tabelle 8 sind die bestehenden europäi-
schen Vogelschutzgebiete und die zur Ein-
tragung in die Liste der Gebiete gemein-
schaftlicher Bedeutung nach Artikel 4 Abs. 2
FFH-Richtlinie vorgesehenen Gebiete im
Planungsraum aufgeführt.

2.1.5 Landschaft und Erholung

Die Landschaft im Planungsraum III zeichnet
sich durch unterschiedliche und vielfältig
ausgestattete Naturräume aus (siehe auch

Kapitel 1.4). Folgende erlebniswirksame
Räume lassen sich charakterisieren:

Ostseeküste

Der Wechsel zwischen den weit in die See
vorspringenden Halbinseln und den tief in das
Land hineinreichenden Buchten, wie Schlei
und Kieler Förde, ist kennzeichnend in die-
sem Raum. Abtragungsbereiche mit Steilkü-
sten und Anlagerungsbereiche mit Strand-
wällen, Strandhaken und nehrungsartigen
Bildungen sind charakteristisch. Ferienanla-
gen, Campingplätze und Wochenendhaus-
gebiete zeugen vom Nutzungsdruck durch
Urlauber.

Eider-Treene-Sorge-Bereich

Es handelt sich um eine weite Niederung, mit
einzelnen Geestinseln, durchsetzt mit Hoch-
und Niedermooren. Sie wird überwiegend als
Grünland genutzt.

Hüttener Berge

Die Knicklandschaft ist kleinräumig gegliedert
mit hoher Reliefenergie. Sie wird von größe-
ren Waldflächen unterbrochen.

Bereich Schwansen - Dänischer Wohld

Es handelt sich um eine großflächig geglie-
derte Agrarlandschaft mit überwiegender
Ackernutzung.

Westensee-Gebiet

Die Landschaft wird von Seen geprägt. Sie
hat zum Teil eine hohe Reliefenergie. Neben
ausgedehnten Waldflächen dominiert die
Ackernutzung.

Westlicher Kreis Rendsburg-Eckernförde

Es handelt sich um eine großflächig geglie-
derte Agrarlandschaft mit überwiegender
Grünlandnutzung.
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Tabelle 8:  NATURA 2000
Europäische Vogelschutzgebiete (vorhanden und gemeldet) sowie die zur Eintragung in die Liste der Gebiete
gemeinschaftlicher Bedeutung nach Artikel 4 Absatz 2 FFH - Richtlinie vorgesehenen Gebiete

Gebiet FFH EU-
Vogel-
schutz

Größe
in
Hektar

Erhaltungsziele Schutzstatus /
Maßnahmen

*
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ahrensee und nord-
östlicher Westensee

X X 621 Erhalt der Eiderniederung mit Flußwindungen,
Erhalt eines repräsentativen See-Lebensraumes

1

Bültsee und Umgebung X 55 Erhalt eines nährstoffarmen Binnensees mit
umliegenden Uferzonen

1

Fockbeker Moor X 189 Erhalt der noch vorkommenden hochmoortypischen
Lebensgemeinschaften
Erhalt der Übergangsformen natürlicher lebensräume der
umliegenden Geest

2, 5

Großer Schnaaper See X 118 Erhalt eines kalkreich-oligotrophen Sees, der als
biologisch-ökologische Einheit mit angrenzenden Einzugs-
gebiete zu sehen ist

3, 5

Hohner See X X 364 Erhalt des Sees mit Zonen natürlicher Entwicklung sowie
angrenzender wechselfeuchter Grünlandflächen und Über-
schwemmungswiesen.

1

Bewaldete Düne bei Noer X 47 Sicherung des Bestandes 1
Schwansener See X X 215 Erhalt eines durch Strandwälle und Primärdünen von der

Ostsee abgetrennten Flachsees mit seiner Umgebung
1

Sorgwohld X 36 Erhalt einer Binnendünenlandschaft an der oberen Sorge 1
Staatsforsten Barlohe X 2.366 Erhalt von standortgemäßen, der potentiell natürlichen

Vegetation angenäherten Waldbeständen und Waldrand-
situationen, die für die Vogelarten bestandserhaltend und
-fördernd sind,
Erhalt der abgelegenen Laubholz-Altbaumvorkommen.

Staatsforsten im
Bistenseegebiet

X 162 Erhalt eines standorttypischen, naturgeprägten Laubwaldes
Erhalt der umfangreichen Altholzbestände
Erhalt eines naturnahen Wasserhaushaltes

3

Südufer der
Eckernförder Bucht

X 7.929 Sicherung der Überwinterungsgebiete der Meeresenten in
der Zeit von Oktober bis April

6

Steilküste und
Flachwasserbank Bülk

X 665 Erhalt der natürlichen Dynamik des Abbruchufers und der
vorgelagerten Abrasionsfläche und deren Lebensgemein-
schaften

2, 3, 5

Westlicher Westensee X 474 Erhalt der Seeufervegetation
Erhalt der Wasserqualität eines natürlich eutrophen Sees

3, 5

Rendsburg-Eckernförde / Schleswig-Flensburg
Binnendünen und Moor-
landschaft im Sorgetal

X
X

799
835

Nachhaltige Sicherung einer repräsentativen Gesamtland-
schaft, die überwiegend von unterschiedlichen, landschafts-
genetisch und ökologisch zusammenhängenden Lebens-
raumtypen aus Anhang I der FFH - Richtlinie geprägt ist
Erhalt der natürlichen Nährstoffarmut
Erhalt ungestörter Bruthabitate seltener Vogelarten.

1, 2, 3, 5

Rendsburg-Eckernförde /Schleswig-Flensburg / Dithmarschen / Nordfriesland
Moore der Eider-Treene-
Sorge-Niederung

X 1.68 Erhalt der großflächigen Niederungslandschaft 2, 5

Schleiförde und
Schleinoore zwischen
Olpenitz und Schleswig
sowie Schleisand

X
X

6.815
8.144

Erhalt der Schlei als Ästuar und als flacher, durch Strand-
wälle von der Ostsee getrennter Meeresarm,
Erhalt des Schleisandes als besonderes Flachwassergebiet
mit allen zugehörigen typischen wasser- und landseitigen
Lebensgemeinschaften,
Erhalt der großen Naturnähe der Lebensraumtypen,
Erhalt der Salzwiesen als Grünland,
Erhalt störungsfreier Überwinterungsgebiete für Meeres-
enten von Oktober bis April,
Erhalt störungsfreier Bruthabitate für geschützte Vogelarten.

1, 2, 3, 5, 6

* Schutzstatus / Maßnahmen: 1 = Naturschutzgebiet, 2 = geplantes Naturschutzgebiet, 3 = Landschaftsschutzgebiet,
4 = geplantes Landschaftsschutzgebiet, 5 = § 15a Landesnaturschutzgesetz,
6 = vertragliche Vereinbarungen

Schutzstatus / Maßnahmen können gesamte Gebiete oder auch nur Teile davon umfassen.
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Fortsetzung Tabelle 8: NATURA 2000
Europäische Vogelschutzgebiete (vorhanden und gemeldet) sowie die zur Eintragung in die Liste der Gebiete
gemeinschaftlicher Bedeutung nach Artikel 4 Absatz 2 FFH - Richtlinie vorgesehenen Gebiete

Gebiet FFH EU-
Vogel-
schutz

Größe
in
Hektar

Erhaltungsziele Schutzstatus /
Maßnahmen

*
Rendsburg-Eckernförde / Steinburg

Tönsheider Wald, Glas-
und Boxberg sowie Wäl-
der und Bäche im südli-
chen Aukrug

X X 605 Erhalt naturraumtypischer Wälder mit fließenden, struktur-
reichen Übergängen zu nicht gedüngten, nicht entwässer-
ten, vorwiegend offenen Lebensräumen,
Erhalt der Heidefläche am 77 Meter hohen Boxberg aus
Gründen des Landschaftsschutzes,
Erhalt ungestörter Bäche und Quellen,
Erhalt ungestörter Brut- und Nahrungsräume insbesondere
für den Schwarzstorch und den Seeadler.

1, 5, 6

Kernzonen der Eider-
Treene-Sorge-Niederung

X 4.480 Erhalt der einzelnen Teilgebiete bestehend aus ausge-
dehnten Röhrichten, Hochstaudenfluren, Moorstadien,
artenreichem Feuchtgrünland, Überschwemmungswiesen
und offenen Wasserflächen,
Erhalt der Lebensraumbedingungen für Wiesenvogelarten
und Röhrichtbrüter.

4, 5, 6

Rendsburg-Eckernförde / Plön / Neumünster
Dosenmoor X 521 Erhalt eines großflächigen atlantischen Hochmoores 1

Kreis Plön
Ascheberger Warder im
Großen Plöner See

X 9 Erhalt von naturnah bewaldeten Inseln im Großen
Plöner See

1

Bottsand X 91 Erhalt eine Nehrungshakens mit Dünen, Strandwällen und
Salzwiesen sowie der charakteristischen Flora

1

Dannauer See und Um-
gebung

X 40 Erhalt eines Gewässerökosystems mit typischer Uferzonie-
rung und Verlandungszone, naturnahen Waldbereichen und
der Eigenentwicklung überlassenen Flächen

1

Gödfeldteich,
Lammershagener Teich

X 189 Erhalt der Teiche als solche 2, 5, 6

Halbinseln und Buchten
im Lanker See

X
X

222
22

Erhalt einer naturnahen Uferlandschaft mit ausgedehnten
Röhrichtzonen, Bruchwäldern, naturnahen Birkenwald, na-
turnahen Gehölzen und ökologisch bedeutsamen Feucht-
grünlandflächen

1

Kalkreiche Niedermoore
am Dobersdorfer See

X 25 Erhalt der vorkommenden, in Schleswig-Holstein extrem
seltenen, kalkoligotrophen Niedermoorgesellschaften

6

Kleiner Binnensee und
angrenzende Salzwiesen

X X 106 Erhalt eines Strandsees mit Salzwiese, Strandwällen und
Dünenbildungen

1

Kolberger Heide X 5.442 Sicherung der Überwinterungsgebiete der Meeresenten in
der Zeit von Oktober bis April

5, 6

Kossautal X X 97 Erhalt eines naturnahen Fließgewässers mit angrenzenden
Uferzonen

1

Kronswarder und südöstli-
cher Teil des Großen
Binnensees

X X 151 Erhalt von Salz- und Feuchtwiesen 11

Kührener Teich und Um-
gebung

X X 79 Erhalt des flachgründigen, buchtenreichen Teiches mit
Röhricht

1

Lanker See X 350 Erhalt störungsfreier Brut- und Nahrungsgebiete
Erhalt der Funktion der Gewässer als Nachmausersammel-
platz für Wasservögel

1, 2, 3, 6

Lehmkuhlener Stauung X 29 Erhalt der vorkommenden, in Schleswig-Holstein extrem
seltenen, kalkoligotrophen Niedermoorgesellschaften mit
zahlreichen Arten der Roten Liste

2, 5

Nordteil des Selenter
Sees

X X 706 Erhalt eines großflächigen Binnenseegebietes mit angren-
zenden Uferzonen

1

Rixdorfer Teich und Um-
gebung

X X 112 Erhalt des Teichgebietes mit charakteristischer Vogelwelt. 1

Sehlendorfer Binnensee
und Umgebung

X X 230 Erhalt des durch Strandwälle und Primärdünen von der
Ostsee abgetrennten Strandsees mit Verbindung zur Ost-
see in einem typischen naturnahen Küstenlandschaftsteil
der Hohwachter Bucht

1

* Schutzstatus / Maßnahmen: 1 = Naturschutzgebiet, 2 = geplantes Naturschutzgebiet, 3 = Landschaftsschutzgebiet,
4 = geplantes Landschaftsschutzgebiet, 5 = § 15a Landesnaturschutzgesetz, 6 = vertragliche Vereinbarungen
Schutzstatus / Maßnahmen können gesamte Gebiete oder auch nur Teile davon umfassen.
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Aukrug

Die Agrarlandschaft ist durch Knicksysteme
und Waldflächen gekennzeichnet. Auffällig
häufig kommen fischereilich genutzte Teich-
anlagen vor.

Holsteinische Schweiz

Dieser Landschaftsraum ist von Seen geprägt
und weist zum Teil eine hohe Reliefenergie
auf. Es gibt ausgedehnte Gutslandschaften
im Wechsel mit kleinbäuerlich strukturierten
Bereichen und Waldflächen.

2.1.5.1 Naturerlebnisräume

Im Planungsraum III sind insgesamt
sieben Naturerlebnisräume gemäß § 29
LNatSchG anerkannt. Sie sind im einzelnen
der Tabelle 9 zu entnehmen.

2.1.5.2 Naturparke

Im Planungsraum gibt es gemäß § 29a
LNatSchG folgende Naturparke.

Naturpark „Hüttener Berge“

Der Naturpark „Hüttener Berge“ liegt im
Städtedreieck Schleswig - Eckernförde -
Rendsburg. Seine Größe beträgt etwa
23.000 Hektar. Kernstück dieses Naturparks
sind die namengebenden, bis 106 Meter hoch
aufragenden weichseleiszeitlichen Stauch-
und Endmoränen der Hüttener und
Duvenstedter Berge. Diese beiden ausge-
prägten Moränenzüge werden durch den
Bistensee voneinander getrennt. Östlich
davon liegt der Wittensee mit etwa
1.034 Hektar Wasserfläche.

Weite Teile des Naturparks werden durch das
Schleswig-Holsteinische Hügelland geprägt.
Sie gehen im Westen des Naturparks über in
die flachen Sanderflächen der Vorgeest. Der
Übergang dieser beiden Naturräume ist bei
Neu Duvenstedt besonders prägnant ausge-
bildet.

Der Raum wird überwiegend landwirtschaft-
lich als Ackerland genutzt. Das Knicknetz ist
in den Bereichen um den Wittensee, um die
Duvenstedter und Hüttener Berge bis zur
Schlei hinauf relativ dicht. Es trägt unter an-

Fortsetzung Tabelle 8: NATURA 2000
Europäische Vogelschutzgebiete (vorhanden und gemeldet) sowie die zur Eintragung in die Liste der Gebiete
gemeinschaftlicher Bedeutung nach Artikel 4 Absatz 2 FFH - Richtlinie vorgesehenen Gebiete

Gebiet FFH EU-
Vogel-
schutz

Größe
in
Hektar

Erhaltungsziele Schutzstatus /
Maßnahmen

*
Kreis Plön

Strandseelandschaft bei
Schmoel

X 50 Erhalt eines wichtigen Mauser-, Rast-, Brut- und Nahrungs-
biotops für Wat- und Wasservögel

1

Südteil des Selenter Sees X X 1.611 Erhalt des mesotrophen Großsees und seiner von Nähr-
stoffarmut und Sichttiefe abhängigen Lebensgemeinschaf-
ten
Erhalt ungestörter Brut-, Mauser- und Rastbereiche ge-
schützter Vogelarten

3, 5

Vogelfreistätte Lebrader
Teich

X X 146 Erhalt des Fischteiches mit angrenzendem Zwischenmoor 1

Plön / Ostholstein
Hohwachter Bucht X 6.923 Sicherung der Überwinterungsgebiete der Meeresenten in

der Zeit von Oktober bis April
Plöner See in der Ge-
meinde Nehmten /
Bischofs-, Heiden-, Vierer
und Suhrer See,
NSG „Inseln im Großen
Plöner See“

X 2.025 Erhalt der relativen Ungestörtheit der Wasservögel in we-
sentlichen Phasen ihres Jahreszyklus (Mauser) in den
Schwerpunktbereichen des Vorkommens

1, 2, 5, 6

Schwentine Quellgebiet /
Keller-, Diek- und
Ukleisee / weitere Seen
der Schwentine

X 2025 Erhalt naturnaher, nährstoffreicher Seen,
Schutz der Gewässerabschnitte der Schwentine und unge-
störter Seeuferbereiche,
Erhalt besonderer Lebensräume

2, 3, 6

* Schutzstatus / Maßnahmen: 1 = Naturschutzgebiet, 2 = geplantes Naturschutzgebiet, 3 = Landschaftsschutzgebiet,
4 = geplantes Landschaftsschutzgebiet, 5 = § 15a Landesnaturschutzgesetz,
6 = vertragliche Vereinbarungen

Schutzstatus / Maßnahmen können gesamte Gebiete oder auch nur Teile davon umfassen.
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derem wesentlich zur Erholungseignung des
Raumes bei. Ausgedehnte Waldflächen
kommen lediglich am Heidberg sowie verein-
zelt östlich des Wittensees vor.

Die Schwerpunkte der Erholungsnutzung lie-
gen vor allem am Bistensee und Wittensee
sowie im hügeligen Endmoränengebiet der
Hüttener- und Duvenstedter Berge. Diese Be-
reiche verfügen auch über eine entsprechen-
de Erholungsinfrastruktur. Von hier aus er-
schließt ein ausgedehntes Wander- und
Radwegenetz den Naturpark. Der Naturpark
„Hüttener Berge“ wird vorwiegend von Ta-
gesgästen besucht, die aus den Verdich-
tungsräumen Schleswig-Holsteins und dem
Hamburger Umland anreisen. Es sind jedoch
auch Einrichtungen für Urlaubsgäste vorhan-
den (beispielsweise Fremdenzimmer, Ferien-
häuser, Campingplätze).

Neben der Erholungsnutzung ist aufgrund der
vielfältigen natürlichen Ausstattung auch der
Schutz und die Entwicklung von Natur und
Landschaft von Bedeutung. Etwa ein Drittel
der Naturparkfläche unterliegt dem Land-
schaftsschutz. Das Landschaftsschutzgebiet
„Hüttener Berge“ umfaßt die zentralen Berei-
che mit dem Wittensee und Bistensee, den
Hüttener- und Duvenstedter Bergen bis zur
Schlei bei Güby. Als Naturschutzgebiet ist
das „Groß Wittenseer Moor“ ausgewiesen.

Naturpark „Westensee“

Der Naturpark „Westensee“ ist etwa
25.000 Hektar groß und liegt im Städtedrei-
eck Rendsburg - Kiel - Neumünster in der
Moränenlandschaft des Ostholsteinischen
Hügellands. Die kuppige Jungmoränenland-
schaft wird durch mehrere Seen geprägt. Der
größte See, der über 720 Hektar große
Westensee, gab dem Naturpark seinen Na-
men und bildet sein Zentrum. Im Westen und
Süden reicht der Naturpark bis in die Vor-
geest hinein.

Schwerpunktbereiche der Erholungsnutzung
sind die Randbereiche der Seen wie zum
Beispiel Westensee, Ahrensee, Kleiner und
Großer Schierensee sowie der Nortorfer
Seenkette mit Pohlsee, Brahmsee und
Wardersee. Darüber hinaus haben folgende
Waldgebiete des Naturparks eine große Be-
deutung für die Erholung: Bereiche um den
Rümlandteich und den Methorstteich, um die
Güter Emkendorf und Deutsch-Nienhof, um
den Kleinen und Großen Schierensee und
den Westensee sowie die Waldgebiete süd-
lich von Blumenthal.

Erholungseinrichtungen wie Wander- und
Radwege, Schutzhütten und Spielplätze wur-
den schwerpunktmäßig in den stärker fre-
quentierten Bereichen geschaffen. Wie der

Tabelle 9: Naturerlebnisräume

Name Gemeinde Größe
in Hektar

Träger Anerkannt am

Stadt Kiel
„Alte Stadtgärtnerei Koll-
horst und Umgebung“

Stadt Kiel 6,0 Landeshauptstadt Kiel 1. September 1994,
1. Änderung
26. September
1997

Stadt Neumünster
„Stadtwald Neumünster“ Stadt Neumünster 115,5 Stadt Neumünster 13. Dezember 1996

Kreis Rendsburg-Eckernförde
„Warder“ Gemeinde Warder 12,0 Tierpark Warder Förder-

verein e. V.
26. April 1995

„Stintgraben“ Gemeinde Bordesholm 4,8 Verein „Kleine Schritte“ 1. Dezember 1995
„Kolonistenhof“ Gemeinde Alt-Duvenstedt 14,0 Werkstätten für Behinderte

Rendsburg-Eckernförde im
Diakonie Hilfswerk
Schleswig-Holstein

30. November 1998

Kreis Plön
„Koppelsberg“ Gemeinde Dörnick,

Stadt Plön
52,0 Jugendpfarramt der Nord-

elbischen evangelisch-
lutherischen Kirche

1. Juli 1995

„Stauchmoränen am
Hessenstein“

Stadt Lütjenburg,
Gemeinde Panker

55,0 Verein „Landleben e.V.“ 25. Juni 1999
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Naturpark „Hüttener Berge“ wird auch der
Naturpark „Westensee“ vorwiegend von
Tagesgästen besucht, die aus den Verdich-
tungsräumen Schleswig-Holsteins und dem
Hamburger Umland anreisen.

Knapp ein Drittel der Naturparkfläche ist als
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Dabei
umfaßt das Landschaftsschutzgebiet „Land-
schaft um den Westensee“ wesentliche Teile
der Erholungslandschaft. Als Naturschutzge-
biete sind ausgewiesen: „Methorstteich und
Rümlandteich“, „Bokelholmer Fischteiche“,
„Wennebeker Moor und Umgebung“ sowie
„Ahrensee und nordöstlicher Westensee“.

Naturpark „Aukrug“

Dieser etwa 39.000 Hektar große Naturpark
liegt im Süden des Planungsraumes auf Flä-
chen der Hohenwestedter Geest. Er teilt sich
zu etwa zwei Dritteln auf den Kreis
Rendsburg-Eckernförde und zu einem Drittel
auf den Kreis Steinburg auf.

Das Landschaftsbild dieses Naturparks ist
durch das bewegte Relief der Hohen Geest
geprägt, deren höchste Erhebung, der
Boxberg mit 77 Metern über dem Meeres-
spiegel, gleichzeitig das Zentrum des Natur-
parks bildet. Größere zusammenhängende
Waldflächen, verzahnt mit Flußauen und ei-
ner reich gegliederten Agrarlandschaft sowie
einzelnen Heideflächen tragen zur land-
schaftlichen Vielfalt dieses Raumes bei.

Das Naherholungsgebiet „Aukrug“ liegt ver-
kehrsmäßig günstig zwischen den Städten
Rendsburg, Neumünster und Itzehoe. Zahl-
reiche Erholungseinrichtungen wie Wander-
wege, Schutzhütten, Spielplätze und Radwe-
ge sind ausgebaut und befinden sich schwer-
punktmäßig in der Gemeinde Aukrug. Der
nördliche Bereich des Naturparks ist hinsicht-
lich der Tourismus-Infrastruktur weniger er-
schlossen.

Der „Tönsheider Wald“ ist als Naturschutzge-
biet ausgewiesen.

Naturpark „Holsteinische Schweiz“

Der mit etwa 63.345 Hektar größte Naturpark
Schleswig-Holsteins liegt im Ostholsteini-
schen Hügelland und erstreckt sich auf die
Kreise Plön, Ostholstein und Segeberg. Für
den Planungsraum sind dies das Plöner
Seengebiet sowie ein Teil des Bungsbergge-
bietes. Prägende Elemente sind die Seen, die

Moränen des Bungsberggebietes, Bach-
schluchten sowie Wälder. Träger des Natur-
parks ist der Verein „Naturpark Holsteinische
Schweiz e.V.“ Die Erklärung zum Naturpark
erfolgte am 18 August 1986 (Amtsblatt
Schl.-H., S. 377, letzte Änderung vom
16. Januar 1997, Amtsblatt Schl.-H., S. 199).

Neben Tagesgästen wird das Gebiet auch
von zahlreichen Urlaubern aufgesucht. Im Be-
reich der großen Seen ist daher eine ent-
sprechende Infrastruktur vorhanden.

Weite Bereiche des Naturparks unterliegen
dem Landschaftsschutz (einstweilige Sicher-
stellung). Als Naturschutzgebiete sind aus-
gewiesen: „Ascheberger Warder im Großen
Plöner See“, „Inseln im Großen Plöner See
und Halbinsel Störland“, „Kossautal“ sowie
„Dannauer See und Umgebung“.

2.1.5.3 Kulturdenkmale

Kulturdenkmale können einen Landschafts-
bestandteil prägen und tragen damit zur
Eigenart, Vielfalt und Schönheit einer Land-
schaft sowie zum individuellen Landschafts-
bild bei. Bestandteil eines Denkmals ist nicht
nur das Objekt selbst mit seinem kulturhisto-
rischen Wert, sondern auch die topographi-
sche Situation, in der es sich befindet.

Die einzelnen Kulturdenkmale (Archäolo-
gische Denkmale und Baudenkmale) im Pla-
nungsraum III sind dem Kapitel 1.4 in den
Erläuterungen zu entnehmen. Nähere Infor-
mationen liegen bei den zuständigen Denk-
malschutzbehörden vor.

Archäologische Denkmale

Archäologische Denkmäler sind alle erhalte-
nen Reste und Spuren menschlicher Tätig-
keit, die sich im Boden oder auf dem Grunde
von Gewässern erhalten haben und nur mit
archäologischen Methoden erfaßt werden
können. Soweit es sich um besondere
Denkmale handelt, sind sie in das Denkmal-
buch einzutragen.

Im Planungsraum befinden sich zahlreiche
archäologische Denkmale. Besonders Be-
deutsame sind in Karte 2 dargestellt. Ihre
Größe, Lage und Bedeutung muß im Einzel-
fall geprüft werden. Nähere Einzelheiten zu
den jeweiligen archäologischen Denkmalen
sind beim Archäologischen Landesamt er-
hältlich.
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Auf folgende Besonderheiten wird hingewie-
sen:

•  Im Gebiet der Jungmoränenlandschaft
des östlichen Hügellands befinden sich
zahlreiche Megalithgräber, Grabhügel und
die zugehörigen vorgeschichtlichen Sied-
lungen. Eine weitere Häufung findet sich
auf den Altmoränen der Hohenwestedter
Geest. In den Wäldern sind noch zahlrei-
che größere Grabhügelgruppen vorhan-
den. Aber auch markante einzelne Grab-
hügel prägen die Landschaft.

•  Im Planungsraum liegen die Ruinen von
Erdbauwerken frühmittelalterlicher und
mittelalterlicher Turmhügelburgen und
slawischer Burgen. Sie sind Dokumente
und Quellen für die frühe schleswig-
holsteinische Landesgeschichte.

Baudenkmäler

Im Planungsraum III befinden sich zahlreiche
Baudenkmäler. Aus landschaftsplanerischer
Sicht sind besonders die landschaftsprägen-
den und typischen Bauten und Siedlungsfor-
men von Bedeutung. Die Städte Kiel,
Neumünster, Rendsburg, Eckernförde, Plön,
Preetz und Lütjenburg stellen in denkmalpfle-
gerischer Hinsicht Schwerpunktbereiche dar.

Ihre Bebauung weist auf die historische Be-
deutung als zentrale Orte der Geschichte hin.

Der ländliche Raum ist geprägt durch die
kleinbäuerlichen Siedlungsformen mit ihren
typischen Gebäuden, die besonders ausge-
prägt in der Probstei vorhanden sind. Dane-
ben prägen Gutsanlagen und Herrenhäuser
die Landschaft. Sie sind schwerpunktmäßig
auf das östliche Hügelland konzentriert. Eini-
ge Herrenhäuser haben eine weit über die
Landesgrenzen hinausgehende historische
Bedeutung.

Erwähnenswert sind darüber hinaus die im
18. und 19. Jahrhundert entstandenen Bau-
ten am alten Eiderkanal, der für sich allein
schon kulturhistorisch bedeutsam ist, und
dem Nord-Ostsee-Kanal. Hier wirken die
Kanalhochbrücken besonders landschafts-
bildbestimmend.

2.1.5.4 Erholungswälder

Im Planungsraum sind bisher 14 Waldberei-
che gemäß § 26 Landeswaldgesetz als Er-
holungswälder durch Landesverordnung aus-
gewiesen (siehe Tabelle 10 und Karte 2).

Tabelle 10: Erholungswälder

Name Gemeinde Größe
in Hektar

Verordnung vom:

Stadt Kiel
„Düsternbrook“ Stadt Kiel 20,0 3. Oktober 1974
„Hasseldieksdamm / Russeer Gehege“ Stadt Kiel 69,4 3. Oktober 1974
„Tannenberg“ Stadt Kiel 133,0 3. Oktober 1974, geändert

am 9. Januar 1979
„Viehburger Gehölz“ Stadt Kiel 59,5 3. Oktober 1974
„Hammer“ Stadt Kiel 80,4 3. Oktober 1974, geändert

am 6. April 1983
Kreis Rendsburg-Eckernförde

„Schulenhof“ Gemeinde Molfsee 11,5 17. Januar 1972
„Dornbrook“ Gemeinde Groß Wittensee 27,5 19. April 1973
„Boxberg“ Gemeinde Aukrug 55,7 14. Mai 1973
„Lohe“ Gemeinde Lohe - Föhrden 109,3 17. Juli 1973
„Silberbergen“ Gemeinde Bistensee,

Gemeinde Ascheffel
34,5 17. Juli 1973

„Wulfsholz“ Gemeinde Emkendorf, Ge-
meinde Groß-Vollstedt

34,7 18. Juli 1974

„Nobiskrüger Gehölz“ Stadt Rendsburg 10,0 8. September 1975
„Wildhof“ Gemeinde Bordesholm, Ge-

meinde Mühbrook
44,8 2. Oktober 1975

Kreis Plön
„An der Schwentine“ Gemeinde Raisdorf 23,2 15. Mai 1973
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2.1.5.5 Gewässer- und Erholungsschutz-
streifen

Durch § 11 LNatSchG ist der Gewässer- und
Erholungsschutzstreifen an Gewässern erster
Ordnung sowie Seen und kleineren Gewäs-
sern mit einer Größe von mehr als ein Hektar
festgesetzt worden. Im Planungsraum III be-
stehen folgende Gewässer erster Ordnung:
•  Ostsee mit Schlei,
•  Nord-Ostsee-Kanal,
•  Eider, von Rendsburg bis zur Planungs-

raumgrenze,
•  Schwentine, von der Holsatiamühle bis

zur Kieler Förde,

•  Stör, von der Eisenbahnbrücke bei
Padenstedt bis zur Planungsraumgrenze.

Die Gewässer- und Erholungsschutzstreifen
an Gewässern zweiter Ordnung ergeben sich
aus Tabelle 11 (LVO vom 24. Juli 1978
GVOBl. Schl.-H. Seite 213).

2.2 Nutzungen

Mit Ausnahme der natürlichen oder naturna-
hen Küstenlandschaften, Moore und Wälder
ist die heutige landschaftliche Struktur des
Planungsraumes im wesentlichen durch
menschliche Nutzungen geprägt. Sie haben

Tabelle 11: Gewässer- und Erholungsschutzstreifen

Bezeichnung des Gewässers Anfangspunkt Endpunkt
Stadt Kiel

Eider Stadtgrenze gegen Molfsee Stadtgrenze gegen Mielkendorf
Schlüsbek-Wellsau Stadtgrenze gegen Boksee Stadtgrenze gegen Neuwühren
Schwentine Stadtgrenze gegen  Klausdorf / Schwentine Stauwerk an der Holsatiamühle

Stadt Neumünster
Schwale östliche Stadtgrenze Stör
Stör östliche Stadtgrenze Einmündung Schwale

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Aalbek Eisenbahndurchlaß nordwestlich Neumünster Einmündung in die Stör
Alte Eider südlich des Nord-Ostsee-
Kanals

Kluvensiek Nord-Ostsee-Kanal

Alte Eider nördlich des Nord-Ostsee-
Kanals

Einmündung Lindauer Mühlenau Nord-Ostsee-Kanal

Alter Eider-Kanal Pegel 8,1 westlich von Klein-Königsförde Gut Hohenfelde
Buckenerau Straße Grauel - Meezen Bünzau
Bünzau Zusammenfluß Buckenerau und Fuhlenau Stör
Eider Bothkamper See Nord-Ostsee-Kanal /

Achterwehr
Hüttenerau Straßenbrücke Hummelfeld Einmündung in die Schlei
Jevenau Vereinigung von Brammerau und Bokelerau Nord-Ostsee-Kanal
Koseler Au Wegebrücke bei Gammelby Einmündung Ornumer Noor
Mühlenau Wardersee Reidsbek
Neue Sorge Stenten Mühle Sandschleuse
Olendieksau Straßenbrücke Langwedel / Brahmsee Brahmsee
Osterbek Durchlaß L 65 bei Osterby Einmündung Schlei
Reidsbek Abzweigung Mühlenau bei Bokelholm Wehrau
Rinne Hohner See Sorge
Stintgraben Bordesholmer See Eider
Stör Schnittpunkt Stör / Kreisgrenze Einmündung Schwale
Wehrau Eisenbahndamm Osterrönfeld Nord-Ostsee-Kanal

Kreis Plön
Hagener Au Passader See Ostsee
Kossau Rixdorfer Teich Ostsee
Kührener Au Schmalensee Postsee
Neuwührener Au Stadtgrenze Kiel Postsee
Schwale B 430 bei Brunskoppel Kreisgrenze Neumünster
Schwentine Kreisgrenze Ostholstein Einmündung in die Ostsee
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aus der Vergangenheit heraus in vielen
Gebieten zu der heutigen Vielfalt geführt. Für
die Zukunft kommt der Beachtung und
Berücksichtigung der Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege bei Vorhaben
stärkere Bedeutung zu. Es erfolgt deshalb im
Zusammenhang mit der Darstellung der Aus-
gangssituation nachstehend eine kurze Be-
standsbeschreibung der wichtigsten raumre-
levanten Nutzungen im Planungsraum.

Eine abschließende Abwägung der unter-
schiedlichen Belange insbesondere bei Nut-
zungskonflikten ist jedoch nicht Aufgabe der
Landschaftsrahmenplanung, sondern der
Raumordnung und Landesplanung sowie der
weiteren Planungsebenen. Diesem Schritt
darf an dieser Stelle nicht vorgegriffen wer-
den.

2.2.1 Siedlung und Verkehr

Der Planungsraum wird gemäß Landesraum-
ordnungsplan (1998) in einen auf die Landes-
hauptstadt Kiel bezogenen Ordnungsraum
und einen Verdichtungsraum, in die Stadt-
und Umlandbereiche in ländlichen Räumen
um das Oberzentrum Neumünster, die Mittel-
zentren Rendsburg, Eckernförde und Plön
(Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittel-
zentrums) sowie in ländliche Räume aufge-
teilt. Zentrum des Ordnungsraums bilden die
zentralen Baubereiche Kiels mit den von hier
ausgehenden Siedlungsachsen. Sie sind
durch Grünzäsuren zu gliedern, die mit den
Gebieten mit besonderer Eignung zum Auf-
bau eines Schutzgebiets- und Biotopver-
bundsystems abzustimmen sind.

Im Ordnungsraum Kiel handelt es sich um
folgende Siedlungsachsen:
•  Zentraler Bereich Kiel-Westufer - Kiel-

Pries/Friedrichsort - Strande,
•  Zentraler Bereich Kiel-Westufer - Alten-

holz - Dänischenhagen,
•  Zentraler Bereich Kiel-Westufer - Krons-

hagen - Kiel / Suchsdorf - Gettorf,
•  Zentraler Bereich Kiel-Westufer - Kiel-

Mettenhof - Melsdorf - Achterwehr - Felde,
•  Zentraler Bereich Kiel-Westufer - Molfsee

- Flintbek - Bordesholm (mit Wattenbek
und Brügge),

•  Zentraler Bereich Kiel-Ostufer - Kiel-
Elmschenhagen - Klausdorf -Raisdorf -
Preetz (mit Schellhorn),

•  Zentraler Bereich Kiel-Ostufer - Schönkir-
chen - Probsteierhagen -Schönberg,

•  Zentraler Bereich Kiel-Ostufer - Mönke-
berg - Heikendorf - Laboe.

Stadt- und Umlandbereiche in ländlichen
Räumen sind für die Städte Eckernförde,
Rendsburg, Neumünster und Plön ausgewie-
sen. Diese Stadt- und Umlandbereiche sollen
als regionale Wirtschafts-, Versorgungs- und
Siedlungsschwerpunkte weiterentwickelt wer-
den und zur Stärkung der ländlichen Räume
beitragen. In diesen Städten bestehen zum
Teil Engpässe in Bezug auf die Verfügbarkeit
von Flächen. Hier ist eine abgestimmte Ent-
wicklung mit den jeweiligen Umlandgemein-
den erforderlich. Die Städte Eckernförde,
Rendsburg, Neumünster und Plön sind
ebenfalls Standorte für Industrie und Gewer-
be. Weitere Standorte sind die im Regional-
plan festgelegten Siedlungsschwerpunkte.

Wichtig für die Gliederung des Raumes sind
auch die Ordnungsräume für Tourismus und
Erholung. Der Regionalplan III nennt folgende
Ordnungsräume:
•  Küstenraum Schwansen von Brodersby

bis Waabs,
•  Küstenraum der Probstei von Laboe bis

Stakendorf und
•  Küstenraum der Hohwachter Bucht von

Behrensdorf bis Blekendorf.

Straßen

Als wichtigste überregionale Verbindung ist
die A 7 (Hamburg - Flensburg) zu nennen, die
den Planungsraum III durchläuft. Die A 215
und die A 210 stellen die Querverbindungen
zur Stadt Kiel her. Für die Infrastruktur und
die Wirtschaftsentwicklung des Planungs-
raumes sind die bestehenden Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen von besonderer Be-
deutung. Es sind beispielhaft zu nennen:
•  B 76 Lübeck - Plön - Kiel - Eckernförde -

Schleswig,
•  B 404 Kiel - Wankendorf - Bad Segeberg,
•  B 77 Eckernförde - Nortorf - Neumünster,
•  B 430 Neumünster - Hohenwestedt,
•  B 202 Kiel - Selent - Lütjenburg,
•  B 203 Eckernförde - Rendsburg

Schienennetz

Es besteht ein gut ausgebautes regionales
und überregionales Schienennetz. Besonders
hervorzuheben sind folgende Strecken:
•  Flensburg - Eckernförde - Kiel,
•  Schleswig - Rendsburg - Kiel,
•  Flensburg - Rendsburg - Neumünster -

Hamburg,
•  Kiel - Neumünster - Hamburg,
•  Kiel - Plön - Lübeck.
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Flughäfen

Im Planungsraum III gibt es den Regional-
flughafen Kiel - Holtenau sowie Verkehrslan-
deplätze in Neumünster und Rendsburg-
Schachtholm. Ein militärischer Flughafen liegt
in der Gemeinde Hohn.

Häfen

Eine besondere, auch internationale Bedeu-
tung kommt dem Seehafen Kiel zu. Zu nen-
nen sind ferner die Häfen in Eckernförde und
Rendsburg. Darüber hinaus gibt es kleinere
Häfen für die Fischerei und die Sportboothä-
fen (siehe auch Kapitel 2.2.4 und 2.2.6)

2.2.2 Landwirtschaft

Die naturräumliche Gliederung des Raumes
und die damit zusammenhängenden unter-
schiedlichen natürlichen Standortfaktoren be-
stimmen die Art der landwirtschaftlichen Bo-
dennutzung. Durch moderne Produktions-
und Kultivierungsmethoden verlieren diese
aber zunehmend an Bedeutung.

Die verschiedenen Formen landwirtschaftli-
cher Bodennutzungen nehmen weiterhin die
größten Flächenanteile im Planungsraum ein
(siehe Kapitel 1.5). Die Landwirtschaft ist in
vielen Bereichen ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Dies gilt vor allem für die Gemeinden
des Binnenlandes, sofern sie nicht vom
Fremdenverkehr profitieren. In Gebieten mit
einer besonders starken Erholungsnutzung
findet vielfach ein Wandel von der Haupter-
werbs- zur Nebenerwerbslandwirtschaft statt.
Durch den Ausbau von Übernachtungsmög-
lichkeiten, Gastronomie, Reitanlagen oder
auch die Errichtung von Windkraftanlagen
werden zunehmend Einkommensmöglich-
keiten außerhalb der Landwirtschaft er-
schlossen.

Im Bereich des Hügellandes herrschen
mittelschwere Böden mit Ackerzahlen zwi-
schen 36 und 55 Punkten (Reichsboden-
schätzung) vor. Dementsprechend ist der
Anteil von Ackerland an der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche relativ hoch. Darüber hinaus
wird vereinzelt Erwerbsobstbau und Feldge-
müsebau betrieben. Grünlandstandorte blei-
ben in der Regel auf staunasse oder wegen
des Reliefs schwer zu bewirtschaftende Flä-
chen beschränkt.

Die Vorgeest mit den sehr leichten Böden
(Sander) zwischen 17 und 25 Punkten und

die Flächen der Hohen Geest mit geringfügig
schwereren Böden werden je nach anstehen-
den Boden- und Wasserverhältnissen als
Acker oder Grünland genutzt.

Der Anteil der Dauergrünlandflächen in den
Naturräumen beträgt (Statistisches Landes-
amt 1997):
•  Eider-Treene-Niederung: 88 Prozent,
•  Heide-Itzehoer Geest: 65 Prozent,
•  Schleswiger Vorgeest: 64 Prozent,
•  Holsteinische Vorgeest: 54 Prozent,
•  Schwansen, Dänischer Wohld:

23 Prozent,
•  Ostholsteinisches Hügelland: 30 Prozent.

Darüber hinaus wird die Agrarlandschaft auch
wesentlich durch die an die jeweilige bäuerli-
che Betriebsstruktur gebundene und zum Teil
noch traditionelle Bewirtschaftungsform ge-
prägt. Im Bereich des Hügellandes sind ver-
breitet Gutsbetriebe vorhanden. Sie geben
den „Gutslandschaften“ mit großen zusam-
menhängenden und wenig gegliederten land-
wirtschaftlichen Nutzflächen ihr Gepräge. Im
Gegensatz dazu steht die kleinräumig und
stark gegliederte kleinbäuerliche Agrarland-
schaft. Sie ist besonders typisch im Bereich
der Hüttener Berge und auf weiten Flächen
der Geest ausgebildet.

Der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche
an der Gesamtfläche ist im Kreis Rendsburg-
Eckernförde mit 76,1 Prozent etwas höher, im
Kreis Plön mit 70,9 Prozent etwas niedriger
als der Landesdurchschnitt. Neumünster hat
im Vergleich zu den anderen kreisfreien
Städten mit 48,3 Prozent den höchsten Anteil
an landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Der ökologische Landbau entspricht in be-
sonderer Weise den Anforderungen an eine
nachhaltige landwirtschaftliche Bodennut-
zung. Die Umstellung auf die Wirtschaftswei-
se des ökologischen Landbaues wird daher
mit Landesmitteln fünf Jahre lang mit
300,00 Mark pro Hektar bezuschußt. Eine
Beibehaltungsförderung wird voraussichtlich
angeboten werden. Derzeit gibt es etwa
300 Landwirte in Schleswig-Holstein, die ihre
Betriebe nach Regelungen des ökologischen
Landbaus auf etwa 16.000 Hektar bewirt-
schaften. Das sind 1,5 Prozent der landwirt-
schaftlichen Fläche (Stand Dezember 1999).
Der ökologische Landbau ist also ein immer
noch kleiner, nur langsam wachsender Teil
der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft.
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Ein wichtiges Element zur Entwicklung von
Perspektiven für die Landwirtschaft sind die
„Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanaly-
sen“ (LSE) geworden. Sie werden vom
Ministerium für ländliche Räume, Landwirt-
schaft, Ernährung und Tourismus gefördert.
Im Planungsraum III bestehen sie für folgen-
de Bereichen beziehungsweise sind sie in
Vorbereitung (Stand Dezember 1999):

Kreis Rendsburg - Eckernförde
•  Amt Nortorf-Land (abgeschlossen),
•  Ämter Hütten / Wittensee / Schlei (teilwei-

se abgeschlossen),
•  Bovenau und Umgebung (abgeschlos-

sen),
•  Amt Hanerau-Hademarschen (abge-

schlossen),
•  Amt Bordesholm-Land (abgeschlossen),
•  Amt Hohenwestedt-Land (abgeschlos-

sen),
•  Amt Schwansen (beantragt),
•  Eckernförde und Windeby (beantragt).

Kreis Plön
•  Amt Probstei (abgeschlossen),
•  Amt Selent / Schlesen (abgeschlossen),
•  Amt Preetz-Land (abgeschlossen),
•  Gemeinde Schönberg (abgeschlossen),
•  Lütjenburg und Umgebung (beantragt).

2.2.3 Forstwirtschaft und Jagd

Der Wald ist ein wertvolles Element der ver-
schiedenen Landschaftsräume und erfüllt
vielfältige Schutz- und Erholungs- sowie
Nutzfunktionen.

Schutzfunktionen erfüllt der Wald im Rah-
men des Wasser-, Boden-, Klima- und Wind-
schutzes, des Immissions-, Lärm-, Sicht- und
Biotopschutzes. Seine Erholungsfunktionen
kommen sowohl der Bevölkerung im Rahmen
der Freizeiterholung als auch dem Tourismus
zu gute. Die Nutzfunktion des Waldes bein-
haltet die wirtschaftlich bedeutsamen Funk-
tionen des Waldes für die Volkswirtschaft und
die Forstbetriebe. Zur Zeit werden in Schles-
wig-Holstein weniger als 20 Prozent des be-

nötigten Holzbedarfs durch Holzerzeugung im
Lande selbst gedeckt.

Verschiedene Laubwaldgesellschaften bilde-
ten in weiten Bereichen Schleswig-Holsteins
die ursprüngliche Vegetation. Seit etwa
2.500 Jahren bis gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts wurde der Waldbestand infolge des
Holzbedarfs der dort lebenden Menschen zu-
nehmend verringert.

Der Waldanteil in den Kreisen Rendsburg-
Eckernförde und Plön entspricht dem
Landesdurchschnitt. Demgegenüber ist der
Anteil an Waldflächen in der Stadt Kiel und in
Neumünster gering (siehe Tabelle 12).
Waldreiche Gebiete finden sich im Kreis
Rendsburg-Eckernförde überwiegend in den
Naturparks. Gering bewaldet sind der Über-
gangsbereich von der Schleswiger Vorgeest
zur Eider-Treene-Niederung und die Gebiete
um die Gemeinden Nortorf, Gettorf, Melsdorf,
Ottendorf, Kronshagen, Schacht-Audorf und
Karby. Im Kreis Plön sind die Gemeinden
Raisdorf, Pohnsdorf, Schillsdorf, Fargau-
Pratjau, Högsdorf und Kirchnüchel über-
durchschnittlich stark bewaldet. Vor allem die
Gemeinden der Probstei sind dagegen ex-
trem schwach bewaldet.

Gemäß § 8 Landeswaldgesetz sind die
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zu einer
naturnahen Bewirtschaftung ihrer Wälder
verpflichtet. Die naturnahe Bewirtschaftung ist
ökologisch orientiert, sichert die natürliche
Vielfalt und ist eine anerkannte und kosten-
günstige Art der forstlichen Bewirtschaftung.
Eine so optimierte Waldbewirtschaftung nutzt
die in den Waldökosystemen ablaufenden
natürlichen Prozesse.

Im Planungsraum sind einige Bereiche als
Naturwaldzellen ausgewiesen. Sie sollen ein
repräsentatives Bild der natürlichen Vielfalt
heimischer Waldformen und Waldgesell-
schaften auf den verschiedenen Standorten
vermitteln. Sie sollen auch aufzeigen, welche
Lebensbedingungen sich einstellen, wenn ei-
ne menschliche Einflußnahme auf den Biotop
unterbleibt. Darüber hinaus gibt es im Pla-
nungsraum in den Landesforsten Vorrangflä-
chen für den Naturschutz. Einzelheiten hierzu
liegen bei den zuständigen Forstämtern vor.
Weitere Teilflächen, insbesondere Altholzre-
ste, Wälder an Bachläufen und Bruchwälder
werden in den Landesforsten vorrangig nach
Naturschutzzielen behandelt. Sie werden ge-
gebenenfalls im Rahmen der mittelfristigen

Tabelle 12: Waldanteil, Stand 1997

Kreis / Kreisfreie Stadt Gesamtfläche
in Hektar

Waldfläche
in Hektar

Waldanteil
in Prozent

Kiel 11.682 387 3,3
Neumünster 7.156 243 3,4
Rendsburg-Eckernförde 218.576 22.192 10,2
Plön 108.253 11.322 10,5
Planungsraum III 345.667 34.144 9,9
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Forstplanung von der Holznutzung ausge-
nommen.

Jagd

Neben den Niederwildarten kommen im Pla-
nungsraum III folgende jagdbare Arten vor:

•  Schwarzwild: südlich des Nord-Ostsee-
Kanals,

•  Damwild: Kreis Plön, Kreis Rendsburg -
Eckernförde im Bereich Schwansen,
Hüttener Berge, Dänischer Wohld,
Westenseegebiet, Aukrug,

•  Sikawild: Kleinere Vorkommen in
Schwansen und den Hüttener Bergen

•  Rotwild: Neumünster, südwestlicher Be-
reich des Kreises Plön, westlicher Teil des
Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die jagdliche Nutzung im Planungsraum er-
folgt in Eigenjagdbezirken und gemeinschaft-
lichen Jagdbezirken. Ihre Gliederung ist der
Tabelle 13 zu entnehmen (Stand 1998).

Aus dem von der obersten Jagdbehörde jähr-
lich vorgelegten Jahresbericht „Jagd und Ar-
tenschutz gehen unter anderem die Entwick-
lung der Jagdstrecken für die Kreise sowie
besondere jagdliche Forschungsvorhaben im
einzelnen hervor.

Aus Mitteln der Jagdabgabe, eigenen Mitteln
und Eigenleistungen wurden von den Jäge-
rinnen und Jägern zur Verbesserung der
Lebensbedingungen des Wildes auch außer-
halb der Wälder zahlreiche Biotopmaßnah-
men durchgeführt. Es wurden Feuchtflächen,
Feldgehölzen und Knicks angelegt. Mit die-
sen Maßnahmen soll der Wilddruck auf den
Wald reduziert werden.

2.2.4 Fischerei

Bei der fischereilichen Nutzung von Gewäs-
sern kann zwischen Binnenfischerei sowie

Hochsee- und Küstenfischerei unterschieden
werden. Darüber hinaus ist eine Unterteilung
in Haupt- und Nebenerwerbsfischerei sowie
Sportfischerei bedeutsam.

Aufgrund der Angaben der Binnenfischerei-
erhebung 1994 existieren im Planungs-
raum III folgende Binnenfischereibetriebe:

•  Kreis Rendsburg-Eckernförde:
45 Betriebe, davon 37 nur mit Teichwirt-
schaft, 7 nur mit Fluß- und / oder Seen-
fischerei,

•  Kreis Plön:
23 Betriebe, davon 14 nur mit Teichwirt-
schaft, 7 nur mit Fluß- und / oder. Seen-
fischerei.

In den Kreisen des Planungsraumes III liegen
fischereilich interessante Fließgewässer wie
beispielsweise die Eider mit ihren Nebenge-
wässern sowie der Nord-Ostsee-Kanal. Es
befinden sich gleichfalls eine Vielzahl ste-
hender Gewässer von hervorragender Be-
deutung für die Fischerei in diesem Pla-
nungsraum. Hervorzuheben sind die Gewäs-
ser in den Naturparken „Hüttener Berge“,
„Westensee“ und „Holsteinische Schweiz“
sowie der Selenter See.

Ein Teil dieser Gewässer wird auch heute
noch von ortsansässigen Betrieben befischt
und teilweise in enger Zusammenarbeit mit
den Sportfischervereinen gepflegt und bewirt-
schaftet.

Zu den hier namentlich erwähnten Gewäs-
sern kommt eine Vielzahl kleinerer Fließge-
wässer, Kieskuhlen und Teiche, die fischerei-
lich ebenfalls durch die Angler betreut und
genutzt werden. Ferner liegen besonders im
Gebiet des Aukrugs einige traditionelle Fisch-
zuchtbetriebe. Ihre Bedeutung liegt neben der
Erzeugung von Speisefischen im Erbrüten
insbesondere gefährdeter, heimischer
Fischarten (Meerforellen, Bachforellen).

Tabelle 13: Gliederung der Jagdbezirke (ohne landes- und bundeseigene Jagdbezirke)

Kreis / Kreisfreie Stadt Private
Eigenjagdbezirke

Kommunale
Eigenjagdbezirke

Gemeinschaftliche
Jagdbezirke

Größe

Anzahl
Größe in
Hektar Anzahl

Größe in
Hektar Anzahl

Größe in
Hektar

gesamt in
Hektar

Kiel 2 400 6 1.676 8 3.779 5.855
Neumünster 2 158 7 3.122 3.280
Rendsburg-Eckernförde 175 42.201 8 1.965 212 154.315 198.481
Plön 109 43.462 115 55.315 98.777
Planungsraum III 288 86.221 14 3.641 342 216.531 306.193
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An der Ostsee gibt es im Planungsraum III in
Eckernförde, Heikendorf und Laboe Fische-
reihäfen. Von hier aus wird der Fang mit
Schleppnetzkuttern betrieben. Von kleineren
Booten und Kuttern aus wird mit Stellnetzen,
Reusen, Bundgarnen und Langleinen ge-
fischt. Gefangen werden Dorsche, Flundern,
Klieschen, Heringe, Sprotten und Aale.

2.2.5 Rohstoffgewinnung

In den oberflächennahen Ablagerungen der
letzten Eiszeit erfolgten geologisch - rohstoff-
kundliche Untersuchungen zur langfristigen
Sicherung der Nutzungsfähigkeit oberflä-
chennaher Primärrohstoffe. Die Vorkommen
sind anhand vorliegender Geologischer Kar-
ten, Archivunterlagen, eigens dafür vorge-
nommener geoelektrischer Tiefensondierun-
gen sowie der im Rahmen der Rohstoffer-
kundung niedergebrachten Trockenbohrun-
gen abgegrenzt.

Im Planungsraum III kommen überwiegend
eiszeitliche Kiese und Sande, im Dreieck
Seefeld - Haale - Barlohe aufgeschuppte
Tonschollen des Holstein Interglazials und
westlich von Bornholt (Nord-Ostsee-Kanal)
reine Quarzsande vor. Die oberflächennahen
mineralischen Rohstoffe sind in Karte 2 dar-
gestellt (Stand: April 1998).

Die genehmigte Gesamtabbaufläche für Kies
und Sand betrug 1996 im Planungsraum III
374 Hektar. Hiervon waren 231 Hektar bereits
abgebaute Flächen und 143 Hektar noch
vorhandene Abbauflächen.

Es wurden 1996 im Planungsraum etwa
1,8 Millionen Tonnen Rohstoffe gefördert.
Diese Mengen wurden vorwiegend im Pla-
nungsraum selbst verbraucht. Der Gesamt-
verbrauch von etwa 2,7 Millionen Tonnen
Rohstoffe wurde durch Zulieferungen insbe-
sondere aus dem Planungsraum I abgedeckt.

Hauptverwendungszwecke für Sande und
Kiese sind: Hoch- und Tiefbau (etwa 50 Pro-
zent), Transportbeton und Betonfertigteile
(etwa 35 Prozent) und Asphaltherstellung
(etwa 10 Prozent). Die Produktion von Zie-
geln und Poroton ist mengenmäßig von sehr
geringer Bedeutung.

Sande und Kiese werden schwerpunktmäßig
in folgenden Bereichen gewonnen:

Kreis Rendsburg - Eckernförde
•  Gammelby,
•  Brekendorf / Owschlag,
•  Alt - Duvenstedt,
•  Russee / Melsdorf,
•  Blumenthal / Grevenkrug / Bordesholm,
•  Brügge / Bissee,
•  Groß Vollstedt / Langwedel.

Kreis Plön
•  Rastorf / Hoheneichen,
•  Darry / Panker / Emkendorf,
•  Boksee,
•  Mucheln,
•  Augstfelde,
•  Waldshagen,
•  Kossau,
•  Nehmten.

2.2.6 Tourismus, Erholung und Sport

Die Angebote für den Tourismus und die
landschaftsbezogene Erholung im Planungs-
raum sind vielfältig und im Verhältnis zu an-
deren Landesteilen weniger auf Einzelräume
beschränkt. Die Lage der Erholungsräume
sowie deren Ausstattung lassen jedoch
Unterschiede in der Erholungseignung und
-nutzung erkennen.

Ein Schwerpunkt für Tourismus und Erholung
mit entsprechendem Ausbau der touristi-
schen Infrastruktur ist die Ostseeküste. Die
Erholungseinrichtungen konzentrieren sich
hier sowie zum Teil auch an der Schlei auf
die verkehrsmäßig erschlossenen Gewässer-
ränder. Das dazugehörige Hinterland hat eine
relativ geringe Bedeutung für die Erholungs-
nutzung.

Die Vielzahl von Zelt- und Campingplätzen
entlang der Ostseeküste ist ein Indiz für die
Bedeutung dieses Raumes für Urlauber. Dies
trifft auch, jedoch nicht in diesem Maße, für
den Schleiraum zu, der darüber hinaus von
besonderer Bedeutung für Wassersportler ist.

Entlang der Meeresküsten und der Schlei gibt
es eine Vielzahl von Badestränden, Sport-
boothäfen sowie Surfstartplätzen. Weitere
meeresbezogene Erholungsaktivitäten sind
das Sportfischen und Sporttauchen.

Bedeutsame Bereiche für die Erholungsnut-
zung liegen ferner im Seengebiet der
Holsteinischen Schweiz, dem Selenter Seen-
gebiet, der Flußlandschaft der Schwentine
mit der Preetzer Seenplatte und den Natur-
parken „Hüttener Berge“, „Westensee“ und
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„Aukrug“, im Bereich Hanerau-Hademarschen
sowie im Eider-Sorge-Niederungsbereich.

Von besonderer Bedeutung für die Erholung
im Binnenland sind vor allem die Fuß- Reit-
und Radwanderwege. Dazu zählen die
europäischen Fernwanderwege Nummer 1
von Flensburg nach Genua, Nummer 6 (Ost-
see - Wachau - Adria), der Fernradwander-
weg K.E.R.N. - Fünen, der schleswig-
holsteinische Ostseeradwanderweg von
Flensburg nach Lübeck sowie der Rad- und
Wanderweg „Ochsenweg“.

Ein wesentlicher Anhaltspunkt für die Be-
deutung des Tourismus im Planungsraumes
ist die amtliche Beherbergungsstatistik (ver-
gleiche Tabelle 14).
 Die anerkannten Erholungsorte, Seebäder,
Seeheilbäder und Luftkurorte im Planungs-
raum III sind der Tabelle 15 zu entnehmen.

2.2.7 Ver- und Entsorgung

Trinkwasserversorgung

Die öffentliche Wasserversorgung wird im
Planungsraum III ausschließlich aus Grund-
wasser betrieben. Bei den Wasserwerken
handelt es sich um Eigenbetriebe der Städte
und Gemeinden, um Wasserbeschaffungs-
oder Zweckverbände oder um Unternehmen
(Schleswag).

Im Interesse der öffentlichen Wasserversor-
gung zum Schutze des Grundwassers sind
folgende Wasserschutzgebiete ausgewiesen
worden:

Kreis Rendsburg - Eckernförde:
•  Wasserschutzgebiet Armensee

(LVO vom 21. Dezember 1983),
•  Wasserschutzgebiet Bordesholm

(LVO vom 21. Dezember 1990).

Kreis Plön:
•  Wasserschutzgebiet Schwentinetal

(LVO vom 27. März 1984),
•  Wasserschutzgebiet Neumünster

(LVO vom 12. Februar 1988, geändert am
1. November 1990)

Wasserschongebiete

In Karte 1 des Landschaftsrahmenplans sind
die Wasserschongebiete gemäß „Gesamt-
plan Grundwasserschutz in
Schleswig-Holstein“ (1998) dargestellt.

Dieses trägt dazu bei, daß im weiten Vorfeld
der Ausweisung von Wasserschutzgebieten
dem Schutz von Trinkwassergewinnungsan-
lagen hinreichend Rechnung getragen wird.
Der Gesamtplan enthält nähere Ausführun-
gen unter anderem zur Abgrenzung und den
Rechtsfolgen dieser Gebiete, so daß hierauf
verwiesen wird.

Tabelle 14: Anzahl der Übernachtungen im Jahr 1998
(Quelle: Statistisches Landesamt)

Kreis / Kreisfreie Stadt Verfügbare Betten
zum 1. Juli 1998

Übernachtungen in
Beherbergungsstätten
mit 9 und mehr Betten

Übernachtungen
auf Camping-
plätzen

Kiel 2.873 400.419 -
Neumünster 926 111.696 -
Rendsburg-Eckernförde 11.226 1.572.555 1.594.174
Plön 9.544 929.101 1.711.079
Planungsraum III 24.569 3.013.771 3.305.253

Tabelle 15:
Anerkannte Erholungsorte, Seebäder, Seeheilbäder und Luftkurorte

Erholungsorte Ascheberg, Behrensdorf, Blekendorf, Preetz, Schönberg, Wendtorf, Aukrug,
Bistensee, Damp, Fleckeby, Schwedeneck, Waabs

Luftkurorte Dersau, Plön, Lütjenburg

Seebäder Heikendorf, Schönberg, Laboe, Brodersby / Ortsteil Schönhagen, Eckernförde,
Strande

Seeheilbäder Hohwacht, Damp

Heilbäder Schönberg Ortsteil „Holm“
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Allgemein rechtsverbindliche Festsetzungen
treten erst mit der Ausweisung von Wasser-
schutzgebieten durch Rechtsverordnung in
Kraft.

Altlasten

Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutz-
gesetzes sind Altablagerungen und Altstand-
orte, durch die schädliche Bodenveränderun-
gen oder sonstige Gefahren für den einzel-
nen oder die Allgemeinheit hervorgerufen
werden.

Altlastverdächtige Flächen sind Altablagerun-
gen und Altstandorte, bei denen der Verdacht
schädlicher Bodenveränderungen oder son-
stiger Gefahren für den einzelnen oder die
Allgemeinheit bestehen.

Die Altlasten und altlastenverdächtigen Flä-
chen werden im Planungsraum III seit 1984
auf der Grundlage von Erlassen vom
7. Dezember 1984, vom 23. April 1985 und
vom 29. April 1986 systematisch erfaßt. Die
Ergebnisse liegen bei den kreisfreien Städten
und den Kreisen des Planungsraumes vor.

Abfallwirtschaft

Die Abfallentsorgung umfaßt Maßnahmen der
Abfallverwertung und Abfallbeseitigung. Zur
Sicherstellung der Abfallverwertung sind im
Planungsraum III Anlagen errichtet worden.
Sie werden einerseits rein gewerblich, das
heißt außerhalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung betrieben, sind teilweise jedoch auch
der öffentlichen Entsorgungsstruktur zuzu-
ordnen.

Hierzu gehören folgende Anlagentypen:

•  Abfallsortieranlagen,
•  Bauabfallaufbereitungsanlagen,
•  Abfallaufbereitungsanlagen,
•  Kompostierungsanlagen für Bio- und

Grünabfälle,
•  chemisch-physikalische und biologische

Behandlungsanlagen,
•  Zwischenlager für Sonderabfälle.

Zur Restabfallbeseitigung werden im Pla-
nungsraum III folgende Anlagen betrieben:

Stadt Kiel

•  Kiel: Müllverbrennungsanlage

Stadt Neumünster

•  Wittorferfeld: Hausmülldeponie

Kreis Rendsburg - Eckernförde

•  Alt-Duvenstedt: Hausmülldeponie
•  Schönwohld: Hausmülldeponie Stadt Kiel

Kreis Plön

•  Rastorf: Hausmülldeponie

Die weitere Entwicklung ergibt sich aus dem
Abfallwirtschaftsplan Siedlungsabfall (1998)
sowie den Abfallwirtschaftskonzepten der
Kreise und kreisfreien Städte.

Die Bauabfallentsorgung ist in dem Teilab-
fallentsorgungsplan geregelt, der durch die
Verordnung über den Abfallentsorgungsplan
für Bauabfälle vom 17. Mai 1993 verbindlich
gemacht wurde.

2.2.8 Landesverteidigung

Militärische und sonstige Sondergebiete des
Bundes liegen im Planungsraum III derzeit
bei:

•  Stadt Kiel,

•  Kreis Rendsburg - Eckernförde:
− Altenholz, Dätgen, Eckernförde, Hohn,

Jevenstedt, Kronshaben, Kronsort,
Lehmbek, Lohe - Föhrden,
Schwedeneck, Sehestedt, Strande,
Waabs, Wapelfeld,

•  Kreis Plön:
− Bösdorf, Todendorf, Lütjenburg,

Dannau, Laboe / Heikendorf,
Mönkeberg, Plön.

In Karte 2 des Landschaftsrahmenplans wer-
den diese Gebiete wie im Regionalplan ab
einer Gesamtfläche von 100 Hektar darge-
stellt.

Einzelne Standortübungsplätze wie bei-
spielsweise Todendorf haben eine besondere
Wertigkeit für den Naturschutz. Nähere Ein-
zelheiten zu verschiedenen Gebieten erge-
ben sich aus den Ergebnissen einer gemein-
samen Kartierung der Wehrbereichsverwal-
tung und des Landesamtes für Natur und
Umwelt, die bei Bedarf eingesehen werden
können.
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Die Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sowie die Grundsätze des
Naturschutzes sind im Landschaftsprogramm
Schleswig - Holstein dargelegt. Sie gelten
gleichermaßen für den Planungsraum III.
Aufgabe des Landschaftsrahmenplanes ist
es, hierauf aufbauend Leitbilder für den
Planungsraum III zu entwickeln.

Leitbilder als ökologische Zielvorstellungen
des Naturschutzes können sehr unterschied-
lich sein. Bei den in Tabelle 16 genannten
Leitbildern für den Planungsraum III handelt
es sich um landschaftliche Leitbilder. Sie
beziehen sich räumlich auf die in Ziffer 1.4
beschriebenen Bereiche der naturräumlichen
Gliederung. Die Zielsetzungen ergeben sich
aus der dort bestehenden aktuellen Situation
der natürlichen und naturnahen Lebensräume
sowie der Pflanzen- und Tierwelt. Dargestellt
werden die in diesen Räumen für den Natur-
schutz wichtigen Biotoptypen, Biotopkom-
plexe und Landschaftsräume. Die unter-
schiedlich bestehenden Raumnutzungen
werden dabei bereits so weit wie möglich be-
rücksichtigt.

Die landschaftlichen Leitbilder beziehen sich
auf den gesamten Planungsraum. Für eine
Umsetzung kommen im wesentlichen in Be-
tracht:
•  Schwerpunkt- und Achsenräume des

Schutzgebiets- und Biotopverbundsy-
stems der landesweiten Ebene (Land-
schaftsprogramm 1999),

•  Eignungsbereiche zum Aufbau des
Schutzgebiets- und Biotopverbundsy-
stems der regionalen Ebene (Land-
schaftsrahmenplan, Kapitel 4.1.2).

Eine konkretere Raumabgrenzung erfolgt
nicht, um den Gemeinden im Rahmen ihrer
kommunalen Landschaftsplanung einen aus-
reichenden Spielraum für die Erarbeitung ört-
licher Leitbilder zu gewähren. Hierbei sollen
auch die Aussagen des Landschaftspro-
gramms zu den historischen Kulturland-
schaften in den naturräumlichen Regionen
Schleswig-Holsteins einbezogen werden
(siehe auch Kapitel 4.1.3).

Leitbilder unterliegen einer Differenzierung
nach dem Landschaftscharakter, dem Land-
schaftszustand, den Zielen der Landnutzung
und den gesellschaftlichen Ansprüchen. Bei
einer konkreten Festlegung von lokalen Leit-
bildern im Rahmen der örtlichen Landschafts-
planung muß daher ein gesellschaftlicher und
politischer Abstimmungsprozeß erfolgen.

In einer Zusammenschau aller natur- und
kulturraumtypischen Gegebenheiten sollen
auf lokaler Ebene Leitbilder entwickelt und
räumlich abgegrenzt werden. Hierbei sollte
folgendes grundsätzlich berücksichtigt wer-
den:

•  Die meisten Biotopbestände des Landes
entsprechen nicht den qualitativen Anfor-
derungen der Leitbilder, besonders im
Hinblick auf die angestrebten Komplex-
landschaften (siehe Kapitel 2.4.2 „Biotop-
typen der Naturräume“ in den Erläuterun-
gen). Es ist deshalb in allen Land-
schaftsräumen notwendig, sie zu entwik-
keln und zu regenerieren.

•  Die in den Landschaftsräumen vorkom-
menden Biotoptypen (vergleiche Land-
schaftsprogramm) sollten vorrangig gesi-
chert und erhalten werden.

3. Ziele und Leitbilder
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Tabelle 16: Landschaftliche Leitbilder der naturräumlichen Regionen

Naturräumliche Regionen

- Naturräume des Planungsraumes

Landschaftliche Leitbilder

Ostschleswigsches Hügelland

- Schwansen,
- Dänischer Wohld,
- Hüttener Berge (Amt Hütten)

•  Naturnahe Buchenwaldgebiete,
•  Seen mit natürlichen Seeuferzonen mit allenfalls kleinflächigen, besonders

zu pflegenden Grünlandflächen, auch eingebunden in großflächige natur-
geprägte Landschaften mit umgebenden Wäldern mineralischer Standorte
und extensiv genutzter, an Kleinstrukturen reichen Grünland-Acker-Flächen
im Umgebungsbereich oligo- bis mesotropher Kleinseen,

•  Durch charakteristische Knicksysteme geprägte Agrarlandschaften mit ein-
gestreuten kleineren Wäldern und Kleinstrukturen wie zum Beispiel Tümpel
/ Kleingewässer,

•  Durchgehende Talzüge mit naturnahen Fließgewässern und begleitenden
natürlichen Biotoptypen sowie extensiv genutzten Grünländereien und, ins-
besondere in den Talhangbereichen, mit naturnahen Wäldern,

•  Offene bis halboffene natürliche bis halbnatürliche Biotopkomplexe auf
Magerstandorten (Heiden, Magerrasen, Staudenfluren, mesophile Grasflu-
ren, lichte Gehölze) in enger räumlicher Verzahnung.

Nördliches Ostholsteinische
Hügelland

- Westensee-Endmoränengebiet,
- Moränengebiet der oberen Eider,
- Probstei und Selenter See-Gebiet,
- Holsteinische Schweiz,
- Bungsberggebiet

•  Große naturgeprägte Seenkomplexe mit ausgedehnten Seeuferzonen (teil-
weise extensiv genutzt) in enger Verzahnung mit den Wäldern der
Moränenlagen,

•  natürliche, unbeeinflußte Fließgewässer mit Fluß- und Bachröhrichten,
Weidengebüschen, Auwald- und Hochstaudenfluren in den Talniederungen
bis hin zu größeren Auwäldern,

•  ausgedehnte naturnahe Buchenwälder unterschiedlichen Standorttyps,
•  strukturreiche, halboffene Kulturlandschaft unter anderem auf stärker relie-

fiertem Gelände mit extensiv genutzten Weideflächen, episodisch genutz-
ten Stauden- und Magergrasfluren, Sukzessionsflächen, Feldgehölzen und
Knicks, zum Teil in Zusammenhang mit größeren Waldgebieten,

•  eutrophe, nasse Niedermoore und Brüche sowie zeitweise wasserführende
Stillgewässer in Senken der Moränenlandschaft.

Vorgeest

- Schleswiger Vorgeest
- Holsteinische Vorgeest

•  Naturnahe Laubwälder unterschiedlichen Typs insbesondere ärmerer,
bodensaurer Standorte,

•  Magerrasen-Heide-Landschaften mit fließenden, mosaikartig verzahnten
Übergängen zu lichten Wäldern vor allem großflächig, aber auch kleinflä-
chig und linienhaft im Zusammenhang mit kleineren Binnendünen oder an-
deren Linienelementen,

•  In natürlicher Dynamik befindliche Fließgewässer mit angrenzenden unge-
nutzten und / oder extensiv genutzten Flächen insbesondere in morpholo-
gisch ausgeprägten Talräumen; hier auf den Talhängen offene bis halboffe-
ne Magerbiotope, Gehölze und Wälder,

•  Komplexe Nieder- und Hochmoorlandschaften überwiegend mit naturnahen
oder sich natürlich weiterentwickelnden vielfältigen Biotopen, aber auch
extensiv genutzten Feucht- bis Naßgrünlandflächen,

•  Durch naturnahe Kleinstrukturen, vor allem des Heide- oder Heide-Moor-
Biotopkomplexes geprägte Agrarlandschaft mit naturverträglicher Landnut-
zung,

•  Waldlandschaften auf den leichten, durch hohe Stoffverlagerung gekenn-
zeichneten sowie den grundwassernahen Böden.
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Fortsetzung Tabelle 16: Landschaftliche Leitbilder der naturräumlichen Regionen

Naturräumliche Regionen

- Naturräume des Planungsraumes

Landschaftliche Leitbilder

Eider-Treene-Niederung

- Eider-Treene-Niederung

•  Naturgeprägte Niederungen mit verschiedenen naturnahen und extensiv
genutzten Niedermoorbiotopen und vielfältigen Hochmooren,

•  Großflächige Feuchtgrünlandkomplexe mit extensiv genutzten, artenreichen
Naßwiesen sowie ausgeprägten Grüppen- und Grabenstrukturen (letzteres
insbesondere in weniger nassen, intensiver genutzten Grünlandbereichen),

•  Naturgeprägte Fließgewässer-Ökosysteme mit Röhrichten, Weidengebü-
schen und Auwäldern sowie großflächigen, periodisch überschwemmten,
extensiv genutzten Grünländereien,

•  Auf den Geestinseln und Holmen durch Knicksysteme kleinkammerig ge-
gliederte Agrarlandschaft mit hohem Grünlandanteil sowie kleinflächigen
oder linienförmigen Staudenfluren, Magerrasen, Sandheiden und mesophi-
len Grasfluren, in Teilen auch mit kleineren Feldgehölzen und größeren
Wäldern,

•  Grundwasserbeeinflußte Wälder auf mineralische Böden.
Hohe Geest

- Heide - Itzehoer Geest

•  Durch Knicksysteme und naturnahe Wälder gegliederte Wald-Agrar-
landschaftskomplexe mit ungenutzten oder extensiv genutzten, strukturrei-
chen Übergangszonen; Teilräume zusätzlich geprägt durch hohe Dichte an
Kleingewässern und quelligen Bereichen,

•  Heiden und Magerrasen insbesondere auf kleineren Binnendünen sowie
strukturreiche Heide-Wald-Komplexe mit fließenden Übergängen von offe-
nen Bereichen bis hin zu geschlossenen, aber relativ lichten Wäldern in
größeren meist von Binnendünenfeldern geprägten Gebieten,

•  Feuchtgrünland- und ungenutzte Niedermoorkomplexe unter möglichst
naturnahen Wasserstandsverhältnissen,

•  Naturnahe Flußniederungen mit dem natürlichen Biotoptypenspektrum ein-
schließlich Niedermoorkomplexen unter möglichst naturnahen Wasser-
standsverhältnissen.

Ostseeküste

Küstensaum der Naturräume
- Schwansen,
- Dänischer Wohld,
- Probstei
- Bungsberggebiet

•  Artenreiche natürliche Lebensgemeinschaften der Ostsee in Flachwasser-
buchten und Flachgründen,

•  Naturnahe Biotopkomplexe im Übergangsbereich von der offenen Ostsee
bis ins Hinterland mit Strand, Strandwällen, Steilküste, Küstenwälder sowie
naturnahe Strandseen und extensiv genutzten Salzwiesen,

•  Natürlich ablaufende Küstendynamik einschließlich größerer Überflutungs-
räume in Flachküstenabschnitten.

Urbaner Raum •  Naturerlebnisräume und Grünzüge in Siedlungsnähe als ortsteilbezogene
Erholungsstätten,

•  Gesundes innerörtliches Lokalklima durch unversiegelte Flächen, begrünte
Verkehrswege und Plätze, Freihaltung von Kaltluftschneisen (Niederungs-
gebiete) von Bebauung,

•  Kulturhistorisch besondere Landschaftsausschnitte durch Erhaltung und
Entwicklung des Knicksystems, der Kleingewässer und sonstiger kulturhi-
storisch bedeutsamer Objekte,

•  Naturnahe Seen, Förden/Buchten und Fließgewässer.
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4.1 Räumlich - funktionale

Ziele und Erfordernisse

4.1.1 Gebiete mit besonderer Eignung zum
Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotop-
verbundsystems

Allgemeiner Teil

Allgemeine Aussagen zu den naturschutz-
fachlichen Inhalten des Schutzgebiets- und
Biotopverbundsystems, den Räumen für eine
überwiegend naturnahe Nutzung, den Räu-
men für eine überwiegend naturverträgliche
Nutzung sowie zur Umsetzungskonzeption
enthält das Landschaftsprogramm Schleswig-
Holstein, auf das an dieser Stelle verwiesen
wird.

Viele Gemeinden im Planungsraum III haben
bereits Landschaftspläne festgestellt und
darin Aussagen zum Schutzgebiets- und
Biotopverbundsystem getroffen. Grundlage
hierfür war in der Regel das Fachkonzept für
ein Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem
des Landesamtes für Natur und Umwelt
Schleswig-Holstein, das gleichermaßen auch
für die entsprechenden Darstellungen im
Landschaftsrahmenplan maßgebend ist. Die
Abwägungsentscheidungen der Gemeinden
in ihren Landschaftsplänen bleiben bis zu ei-
ner Fortschreibung der Landschaftspläne un-
berührt. Wann eine Fortschreibung der Land-
schaftspläne erforderlich ist, ist in die Ent-
scheidung der Gemeinde gestellt (§ 5 Abs. 5
LNatSchG).

Innerhalb der Gebiete mit besonderer Eig-
nung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und
Biotopverbundsystems liegen in der Regel
die vorrangigen Flächen für den Naturschutz
und die Bereiche, die für die Ausweisung als
vorrangige Flächen für den Naturschutz
(§ 1 Abs. 2 Nr. 13 und § 15 LNatSchG) in der
örtlichen Landschaftsplanung in Frage kom-
men. Nach § 15 Abs. 3 sind die vorrangigen
Flächen im Landschaftsrahmenplan darzu-
stellen.

Auch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen, die ein besonderes Entwicklungspoten-

tial oder einen besonderen Entwicklungsbe-
darf aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes
aufweisen, können zu den Eignungsberei-
chen gehören. Die Auswahl dieser Flächen
erfolgt zunächst unabhängig von den beste-
henden landwirtschaftlichen Betriebsstruktu-
ren. Diese sind bei der konkreten Umsetzung
von Maßnahmen jedoch zu berücksichtigen.

Der Landschaftsrahmenplan enthält natur-
schutzfachliche und regional bedeutsame
Eignungsbereiche zum Aufbau des Schutz-
gebiets- und Biotopverbundsystems, die über
die Darstellungen in den gemeindlichen
Landschaftsplänen hinausgehen. Diese Be-
reiche haben auf der Grundlage des Fach-
konzeptes des Landesamtes für Natur und
Umwelt bereits bei der Fortschreibung des
Regionalplanes für den Planungsraum III zur
Ausweisung von Eignungsräumen für die
Windenergienutzung als Ausschlusskriterium
eine entscheidende Rolle gespielt.

Ihre umfassende Darstellung im Landschafts-
rahmenplan ist aus überörtlicher Sicht unver-
zichtbar. In den Gebieten mit besonderer
Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystems ist bei der Abwä-
gung mit anderen Nutzungsansprüchen dem
Naturschutz ein besonderes Gewicht beizu-
messen. Weitergehende rechtliche Regelun-
gen beispielsweise durch Naturschutzge-
bietsverordnungen bleiben unberührt. Es ist
ferner zu gewährleisten, daß bei unvermeid-
baren Eingriffen in diesen Gebieten die beab-
sichtigte Funktion des Biotopverbundes nicht
nachhaltig beeinträchtigt wird.

Weiterhin sind in diesen Gebieten Flächen-
ankäufe für Naturschutzzwecke und sonstige
Maßnahmen des Naturschutzes besonders
zu fördern, um die Flächen langfristig zu si-
chern und als naturbetonte Lebensräume zu
entwickeln. Sie eignen sich damit auch in be-
sonderem Maße für die Einrichtung eines
Ökokontos.

4. Entwicklungsteil
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Mit der Darstellung dieser Flächen im Land-
schaftsrahmenplan sind keine Nutzungsein-
schränkungen verbunden. Hierzu gehören
beispielsweise auch Maßnahmen zur ord-
nungsgemäßen Deich- und Gewässerunter-
haltung. Nutzungsvereinbarungen sollen auf
freiwilliger Grundlage einvernehmlich mit den
jeweiligen Grundeigentümern oder Nutzungs-
berechtigten getroffen werden. Eine Dul-
dungspflicht gemäß § 21b Abs.  4 in Verbin-
dung mit Abs. 3 LNatSchG besteht nicht.
Ebenso besteht kein grundsätzliches Bauver-
bot.

Für Flächen innerhalb der Gebiete mit be-
sonderer Eignung zum Aufbau eines Schutz-
gebiets- und Biotopverbundsystems, die be-
reits gesetzlich geschützt sind (beispiels-
weise gesetzlich geschützte Biotope nach
§ 15a LNatSchG, Naturschutzgebiete, Ge-
schützte Landschaftsbestandteile), gelten die
entsprechenden gesetzlichen Regelungen.

Die im Erläuterungsband formulierten Ziele
und Maßnahmen für die Schwerpunktberei-
che und Verbundachsen sind als natur-
schutzfachliche Ziele anzusprechen. Eine
Abwägung mit anderen Nutzungsansprüchen
hat an dieser Stelle nicht stattgefunden. Die-
se Abwägung und die konkrete Festlegung
der Flächen sowie der Schutz-, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen ist Aufgabe der
örtlichen Landschaftsplanung.

§ 6 Abs. 5 LNatSchG verpflichtet die Ge-
meinden Landschaftspläne den Landschafts-
rahmenplänen anzupassen. Diese bedeutet
bezogen auf die Flächen des Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystems:

•  Die im Landschaftsrahmenplan darge-
stellten vorhandenen und geplanten
Naturschutzgebiete sowie die nach § 15a
LNatSchG geschützte Biotope sind als
vorrangige Flächen für den Naturschutz
gemäß § 15 LNatSchG entsprechend zu
übernehmen.

•  Die Gemeinde kann im Rahmen einer
Abwägung über die Darstellung der Bio-
topverbundflächen in der örtlichen Land-
schaftsplanung entscheiden. Auf § 5 der
Landschaftsplan-Verordnung und Ziffer 6
des Begleiterlasses zur Landschaftsplan-
verordnung vom 31. Juli 1998 (Akten-
zeichen X 33-5301.10-1), die hierzu nähe-
res regeln, wird verwiesen.

In Gemeinden, die besonders arm an natur-
nahen Landschaftselementen sind, sollen in
Ergänzung der überörtlich bedeutsamen
Elemente des Schutzgebiets- und Biotopver-
bundsystems lokale Verbundsysteme geför-
dert und aufgebaut werden.

Spezielle Entwicklungsziele für die
Schwerpunktbereiche und Verbundachsen
des Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems im Planungsraum III

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Stadt Kiel
(westlicher Teil), Stadt Neumünster

In diesem Teilgebiet des Planungsraumes
wurden etwa 21 Prozent der Fläche als „Ge-
biete mit besonderer Eignung zum Aufbau ei-
nes Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems“ gekennzeichnet.

Die Eignungsgebiete beinhalten etwa zu
einem Drittel bestehende und geplante Natur-
schutzgebiete sowie schutzwürdige Biotope
der landesweiten Biotopkartierung. Etwa zwei
Drittel setzt sich aus forst- und landwirtschaft-
lich genutzten Flächen zusammen, die ein
besonderes Entwicklungspotential oder einen
besonderen Entwicklungsbedarf aus Sicht
des Arten- und Biotopschutzes aufweisen.

Die Flächen werden in Schwerpunktbereiche
und Verbundachsen differenziert. 11,2 Pro-
zent der Eignungsbereiche dieses Teilraumes
werden dabei als Schwerpunktbereiche und
9,5 Prozent als Verbundachsen gekenn-
zeichnet.

Die Schwerpunktbereiche und Verbundach-
sen sind gleichmäßig über das Gebiet verteilt
und umfassen einen weitgehend repräsenta-
tiven Ausschnitt der Lebensraum- und Stand-
orttypen der jeweiligen Naturräume, die für
den Arten- und Biotopschutz besonders be-
deutsam sind.

Verbundachsen kennzeichnen die größeren
Talräume und kleinere Bachtäler, die Uferbe-
reiche der Schlei, Küstenbereiche der Ostsee
und viele Wälder des Planungsraumes.

Naturschutzfachliche Ziele:

•  Biotoperhaltung

Von besonderer Bedeutung im Planungsraum
sind:
− Uferbereiche der Schlei,
 ostseetypische Lebensräume,





Entwicklungsteil
Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III

58



Entwicklungsteil
Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III

59

− die zumeist landesweit bedeutsamen
Moore in allen Naturräumen des Kreises,

− Wittensee und Westensee einschließlich
ihrer naturnahen Uferbereiche,

− Trockengebiete im Bereich Sorgwohld,
Altenkattbek und Wennebek.

•  Erweiterung von Biotopen

Erfordernisse zur Erweiterung des Biotopbe-
standes sind fast in allen Fällen gegeben.

•  Entwicklung von Biotopkomplexen

Wesentliche Voraussetzung für den Erhalt
und die Wiederansiedlung von Arten, die in
ihrem Lebenszyklus Bindungen an unter-
schiedliche Lebensraumtypen aufweisen, ist
der „Nahverbund“, der direkte räumliche
Kontakt, verschiedener Biotoptypen zu natur-
raumtypischen Biotopkomplexen und kom-
plexen Landschaftsausschnitten.

Gebiete mit hoher Komplexität und Großflä-
chigkeit sind:
− Schleigebiet zwischen Fleckeby und

Bohnert,
− Moor bei Rußland / Saxtorfer Moor /

Kollholz,
− Ostseeküste zwischen Hemmelmark und

Lehmbergstrand,
− Ostseeküste bei Aschau einschließlich

Unterlauf der Kronsbek,
− Schnaaper See und Umgebung,
− Hüttener Berge mit Hüttener Au,
− Gebiete am Nordostufer des Wittensees,
− Moore, Feuchtgrünland und Binnendünen

an der oberen Sorge zwischen
Tetenhusen und Bistensee,

− Moor - Heide - Gebiet zwischen
Rendsburg und Brammer,

− Talräume der Stör und Bünzener Au,
− Täler am Oberlauf von Hanerau und

Haaler Au,
− Moor- und Heidegebiet östlich Reher,
− Westensee,
− Gebiete zwischen Pohlsee und Borgdorfer

See,
− Eidertal zwischen Bordesholm und

Schulensee,
− Wellsee - Moränenlandschaft Rönne.

•  Wiederherstellung ehemals naturraum-
typischer Biotope oder -komplexe

Besonders dringlich ist die Wiederherstellung
von naturnahen Fließgewässern und Auen
und naturnahen, der natürlichen Dynamik
unterliegenden Küstenbiotopen.

Halboffene Weidelandschaften sollen vor
allem in den Hüttener und Duvenstedter Ber-
gen auf vorwiegend trocken-mageren Stand-
orten entstehen.

Eine Entwicklung von großflächig-offenen,
trocken-mageren Lebensräumen wird in
der Vorgeest im Bereich Lohe-Föhrden sowie
zwischen Jevenstedt und Bokel angestrebt.

Naturnah gestaltete Wälder sollten in den
Hüttener Bergen, dem Westensee-Gebiet
und dem Naturpark Aukrug entwickelt wer-
den. Möglichst lichte Laubwälder (Heide-
wälder) sollen vorrangig auf Binnendünen
und in Flugsandgebieten entstehen. Eine pri-
vate Neuwaldbildung entsprechend den För-
derrichtlinien bleibt von den oben genannten
Zielen des Naturschutzes unberührt.

•  Räumlicher Verbund

Der räumliche Verbund der meisten Schwer-
punktbereiche und weiterer, derzeit isoliert
liegender Biotope erfolgt vorwiegend über die
naturnahe Entwicklung von Niederungen und
Talräumen. Dabei ist besonders wichtig, die
gesamte Niederungsbreite einschließlich der
Talränder einzubeziehen. Aufgrund der gro-
ßen Breite einiger Niederungen ist dies nicht
immer möglich, so daß solche Achsen durch
Übergangszonen ergänzt und gestützt wer-
den. Dies betrifft im Gebiet vor allem die Nie-
derungen der Eider, Haner und Haaler Au,
Fuhlenau westlich Todenbüttel, Barlau und
Lunau, Wapelfelder Au, Buckener Au und
Fuhlenau westlich Gnutz. Die großen Laub-
waldbestände sowie die gesamte Ostseekü-
stenlinie wurden aufgrund ihrer ökologischen
Bedeutung als Verbundachsen hervorgeho-
ben.

Kreis Plön und Stadt Kiel (östlicher Teil)

In diesem Teilgebiet des Planungsraumes
wurden etwa 18,5 Prozent der Fläche als
„Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau
eines Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems“ gekennzeichnet.

Die Eignungsgebiete beinhalten nur zu einem
geringeren Teil bestehende schutzwürdige
Biotope. Der weitaus größere Teil wird derzeit
land- und forstwirtschaftlich genutzt, hat aber
ein besonderes Entwicklungspotential oder
weist einen besonderen Entwicklungsbedarf
aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes auf.
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Die Flächen werden in Schwerpunktbereiche
und Verbundachsen differenziert, wobei in
diesem Teilgebiet des Planungsraumes
13,2 Prozent der Fläche als Schwerpunktbe-
reiche und 5,3 Prozent als Verbundachsen
gekennzeichnet wurden. Die Schwerpunktbe-
reiche und Verbundachsen sind nicht gleich-
mäßig über das Gebiet verteilt. Eine über-
durchschnittlich hohe Dichte weist der nördli-
che Teil des Naturraumes „Moränengebiet
der oberen Eider“, das Gebiet um Postsee
und Lanker See sowie die Region nördlich
des Großen Plöner Sees auf. Auffallend ge-
ringe Dichten hingegen gibt es im südlichen
Teil des Naturraums „Moränengebiet der obe-
ren Eider“ sowie in der Probstei.

Landesweit sind für das Schutzgebiets- und
Biotopverbundsystem der Raum zwischen
dem Selenter See und dem Großen Binnen-
see, Teile der Ostholsteinischen Seenplatte
sowie die Kossau, die Schwentine und die
Alte Schwentine von besonderer Bedeutung.

Naturschutzfachliche Ziele:

•  Biotoperhaltung

Von besonderer Bedeutung im Planungsraum
sind:
− Ostseeküsten-Lebensräume, naturnahe

Biotopkomplexe im Übergangsbereich von
der offenen Ostsee bis ins Hinterland mit
Strand, Strandwällen, Steilküste, Küsten-
wäldern sowie naturnahen Srandseen und
extensiv genutzten Salzwiesen,

− Seen und ihre Uferbereiche,
− naturnahe Wälder.

•  Erweiterung von Biotopen

Großräumige Biotoperweiterungen sind in
diesem Raum vor allem zur Entwicklung
küstentypischer Lebensräume, naturnaher
Fließgewässer und Seeufer erforderlich.

•  Entwicklung von Biotopkomplexen

Im Plangebiet sind folgende Gebiete mit
komplexem Aufbau herauszuheben:
− Probsteier Niederung mit Bottsand,
− Sehlendorfer Binnensee,
− Nordufer Selenter See,
− Schwentinetal unterhalb Preetz,
− Nettelsee / Holzsee,
− Bornhöveder Seen,
− Kossautal,
− Hagener Au

− Moränengebiete zwischen Raisdorf und
Fahrenhorst, im Bereich Sophienhof /
Lanker See, südlich des Dobersdorfer
Sees, um den Hessenstein, östlich
Lammershagen bei Neuharmhorst, nord-
östlich von Plön und bei Sepel / Godau.

•  Wiederherstellung ehemals naturraum-
typischer Biotope oder -komplexe

Besonders dringlich ist, wie auch im Kreis
Rendsburg-Eckernförde, die Wiederherstel-
lung von naturnahen Fließgewässern und
Auen. Die großen Niederungen, wie die
Schönberger Niederung oder der ehemalige
Moorsee und das Hauptfließgewässersystem
von Schwentine und Kossau, sind insgesamt
in das Biotopverbundsystem einbezogen. Ein
weiterer Schwerpunkt im Kreis Plön liegt in
der Wiederherstellung von vielfältigen Morä-
nenlandschaften. Diese ragen durch ihre
Geomorphologie heraus. Häufig sind in Folge
der Geomorphologie interessante Lebensräu-
me in hoher Dichte entstanden, die es zu
erhalten oder wiederherzustellen gilt. Insge-
samt liegen acht Schwerpunktbereiche in
unterschiedlichen Formen von Moränenland-
schaften.

•  Räumlicher Verbund

Der räumliche Verbund der zumeist komplex
aufgebauten Schwerpunktbereiche und weite-
rer, isoliert liegender Biotope erfolgt im Kreis
Plön vor allem über die naturnahe Entwick-
lung der Bäche und Flüsse, der Seeufer und
der Ostseeküste.

 Für weitergehende Informationen wird auf die
im Landesamt für Natur und Umwelt vorlie-
genden „Fachbeiträge zum Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystem Schleswig-
Holstein“ verwiesen. Diese können dort ein-
gesehen oder angefordert werden.

 Im Erläuterungsband (Kapitel 3.1) werden für
die einzelnen Schwerpunktbereiche und
wichtige Verbundachsen Leitbilder und Ent-
wicklungsziele formuliert. Sie sind beim Auf-
bau des Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems zu beachten. Die Darstellungen sind
als Leitlinien aufzufassen. Sie beschreiben
die Räume und Gebiete nur in den wesentli-
chen Teilen. Differenzierte Entwicklungsziele
und Maßnahmen sind erst nach vertiefenden
Untersuchungen in den Landschaftsplänen
oder in gesonderten Entwicklungskonzepten
festzulegen.
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4.1.2 Gebiete mit besonderen
ökologischen Funktionen

Die Gebiete mit besonderen ökologischen
Funktionen umfassen Bereiche, in denen der
Zustand der natürlichen Faktoren in ihrer Ge-
samtheit weitgehend unbelastet sind. Auch
Landschaftsbereiche, die überwiegend von
im ökologischen Sinne extensiven Nutzungs-
formen geprägt sind, gehören dazu.

Beispielhaft sind zu nennen:
•  Talräume der größeren Fließgewässer,
•  Seenlandschaften,
•  Waldgebiete und Gebiete mit hohem

Waldanteil,
•  Grünlandgebiete,
•  vielfältig strukturierte, naturraumtypische

Agrarlandschaften,
•  Gebiete mit hohem Anteil an gesetzlich

geschützten Biotopen und sonstigen
Feuchtgebieten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 9
LNatSchG,

•  weitgehend unzerschnittene Landschaf-
ten.

Die Gebiete mit besonderen ökologischen
Funktionen wurden auch in der Kartendar-
stellung aus den Landschaftsrahmenplänen
von 1984 (Kreis Plön) und 1987 (Kreis
Rendsburg-Eckernförde, Stadt Kiel, Stadt
Neumünster) übernommen. Im Rahmen die-
ser Teilfortschreibung wurden die Flächen-
darstellungen nicht überarbeitet. Dieses bleibt
einer Gesamtfortschreibung des Landschafts-
rahmenplans vorbehalten.

Gebiete mit besonderen ökologischen Funk-
tionen stehen häufig in räumlicher oder funk-
tionaler Beziehung mit den Gebieten mit
besonderer Eignung zum Aufbau eines
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems.
Sie dienen dort als Übergangszonen, um das
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem zu
stützen und zu ergänzen. Die Gebiete mit be-
sonderen ökologischen Funktionen sind in
Karte 1 dargestellt.

In diesen Gebieten sollen Eingriffe nur durch-
geführt werden, wenn sie den Zustand der
natürlichen Faktoren in ihrer Gesamtheit nicht
grundlegend verändern und nicht zu einer
dauerhaften und erheblichen Belastung eines
einzelnen dieser Faktoren führen. Umwelt-
schonende Bodennutzungen sind besonders
zu fördern und zu erhalten. Bei der Abwä-
gung verschiedener Nutzungsansprüche ist
dem Naturschutz und der Landschaftspflege
besonderes Gewicht beizumessen.

4.1.3 Historische Kulturlandschaften

Zu den Zielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege gehört auch, historische
Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsteile
von besonders charakteristischer Bedeutung
zu erhalten (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG und
§ 1 Abs. 2 Nr. 17 LNatSchG). Hierzu zählen
beispielsweise die Kulturdenkmale nach dem
Denkmalschutzgesetz (DSchG). Darüber hin-
aus handelt es sich um wichtige Zeugnisse
der verschiedenen landschaftskulturellen und
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Menschen in
Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahr-
hunderten. Das Landschaftsprogramm
Schleswig-Holstein enthält hierzu grundsätzli-
che Aussagen. Historische Kulturlandschaf-
ten und ihre Elemente sind im Planungs-
raum III bisher nur in Ansätzen erfaßt. Bezo-
gen auf die naturräumlichen Regionen (siehe
Kapitel 1.4) sind folgende Kulturlandschaften
und Landschaftselemente von besonderer
Bedeutung:

Hohe Geest
•  Haufendörfer und verstreut liegende Ein-

zelhöfe als kulturlandschaftsprägende
Siedlungsformen,

•  zahlreiche Dorfkirchen mit wertvoller Aus-
stattung,

•  typische Knicklandschaften (zum Beispiel
bei Schinkel und im Bereich der Hüttener
Berge),

•  Heideflächen, Krattwälder.

Die ursprüngliche Bewaldung mit Eichenwäl-
dern und Eichen-Buchen-Wäldern ist nur
noch in geringem Umfang erhalten (Aukrug).
Der Bau des Nord-Ostsee-Kanals (1887 -
1895) hat die Landschaft entscheidend ver-
ändert.

Eider-Treene-Sorge-Niederung
•  weitverzweigte historische Deichanlagen

zur Verbindung der Geestinseln und zum
Schutz der eingedeichten Marschflächen
sowie Flußregulierungen und Entwässe-
rungssysteme zur Trockenlegung der
überschwemmten Marschflächen,

•  reiche Bauernhauslandschaft mit Fach-
hallenhäusern,

•  frühmittelalterlichen Bauerndörfern mit
romanischen Kirchen,

•  großflächige Feuchtgrünlandkomplexe,
Knicklandschaften.

Vorgeest
•  Ochsenweg (als Sandpiste erhaltener

vorgeschichtlicher Heerweg),
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•  historische Dorfformen (vorwiegend Hau-
fendörfer), Heide- und Moorsiedlungen
der Kolonisationszeit (1761-1764),

•  Heideflächen, Krattwälder, Knickland-
schaften.

Nördliches Ostholsteinisches Hügelland
•  Gutslandschaften, teilweise noch mit

Strukturen aus der Zeit vor der Verkop-
pelung (Knicklandschaft des 18. Jahrhun-
derts), Güter mit Torhäusern, Scheunen,
Wirtschaftsgebäuden und Herrenhäusern
mit Landschaftsparks, Alleen, alten We-
geverbindungen und Zufahrtsstraßen mit
Granitquaderbrücken,

•  Bauerndörfer in der Gutslandschaft (aus
den historischen Gutsdörfern hervorge-
gangen),

•  klösterliche Bauernlandschaft der Probstei
mit eigenständigen Rundlingsdörfern aus
slawischer Zeit (Barsbek, Fiefbergen,
Laboe, Lutterbek, Wendtorf),

•  niedersächsisches Fachhallenhaus mit
den Sonderformen des Bordesholmer und
Probsteier Fachhallenhauses als charak-
teristische Hausformen,

•  zahlreiche Windmühlen, Wassermühlen,
Mühlenteiche und Mühlengehöfte,

•  reich mit Stadtkirchen, Klosterkirchen,
Dorfkirchen, Patronatskirchen, Kirchhö-
fen, Kirchsteigen, Friedhofskapellen und
Erbbegräbnissen ausgestattete Sakral-
landschaft,

•  Residenzstadt Plön sowie das Kloster
Preetz mit landesgeschichtlicher Bedeu-
tung,

•  „Freizeitlandschaft“ mit zahlreichen See-
bädern und Aussichtspunkten im
ostholsteinischen Hügelland,

•  Knicklandschaften, historische Karpfen-
teiche, Feuchtgrünland.

Der landschaftsprägenden Gutslandschaft
steht die einschneidend veränderte Bauern-
landschaft in der ehemals klösterlichen Prob-
stei gegenüber. Die bis in die Nachkriegszeit
weitgehend noch intakten Bauerndörfer, die
auf slawische Rundlinge zurückgehen, haben
sich durch Substanzaustausch und Wachs-
tum zu uniformen Siedlungsansammlungen
mit Vorstadtcharakter verändert. Kleinstädte
wie Lütjenburg oder Schönberg vergrößerten
ihr historisches Siedlungsareal durch großflä-
chige, aber städtebaulich und gestalterisch
wenig ansprechende Gewerbegebiete.

Ostseeküste
•  Seehandelsstädte und Fischereihäfen:

Kiel, Friedrichsort, Möltenort, Laboe,
Strande, Eckernförde,

•  Verkehrswege und Wasserstraßen:
Alter Eiderkanal mit Schleusen und Pack-
häusern (1777-1784), Nord-Ostsee-Kanal
mit Brücken, Schleusen und Lotsenhäu-
sern (1887-1895),

•  Werftstandort in Kiel,
•  Handelsschiffahrts- und Marinebauten:

Leuchttürme, Hafenanlagen, Werften,
Speicher, militärische Großbauten in Kiel
(ehemalige Marineakademie, Arsenal), in
Eckernförde (Torpedo-Versuchsanstalt),

•  See-Festung Christianspries von 1632-
1637 in Kiel-Friedrichsort,

•  Küstenschutzdeiche entlang der gesam-
ten Ostseeküste.

In den geschützten Buchten der Ausgleichs-
küsten, insbesondere in den Förden und an
den Strandseen haben sich Hafenstädte wie
Kiel und Eckernförde entwickelt. An der Kieler
Förde und der Eckernförder Bucht entstan-
den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
die ersten Seebäder. Mit dem auflebenden
Tourismus entwickelten sich aus vielen klei-
nen Fischersiedlungen zahlreiche Badeorte,
von denen einige zu modernen Kurorten mit
Hotels, Appartement- und Ferienhaus-
Siedlungen weitergewachsen sind und die
Kulturlandschaft sowie das Landschaftsbild
wesentlich verändert haben.

In den kommunalen Landschaftsplänen sind
die vorgenannten beispielhaften Kulturland-
schaftsteile in dem jeweils gegebenen Um-
fang in der Bestandsaufnahme soweit wie
möglich zu erfassen und zu bewerten. Sie
sind danach in Text und Karte darzustellen.
Weiterhin sind die Erfordernisse und Maß-
nahmen im jeweiligen Einzelfall konkret zu
ermitteln und festzusetzen.

Sollen bestimmte historische Waldnutzungs-
formen geschützt werden, ist zu beachten,
daß dieses gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 Lan-
deswaldgesetz nur in den durch Landesver-
ordnung ausgewiesenen Schutz- und Erho-
lungswäldern vorgeschrieben werden darf.
Der Schutz kulturhistorisch bedeutsamer
Waldnutzungsformen kann deshalb in der
Regel über eine forstrechtliche Sicherung als
Schutzwälder erfolgen. Darüber hinaus ste-
hen der Vertrags-Naturschutz im Wald sowie
freiwillige Vereinbarungen als Umsetzungsin-
strumente zur Verfügung.
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Historische Garten- und Parkanlagen sind
nach § 5 Abs. 2 DSchG geschützt. Ihre Be-
seitigung und Veränderung ist mit Ausnahme
von Pflegemaßnahmen unzulässig. Ausnah-
men bedürfen in jedem Einzelfall einer Ge-
nehmigung durch die zuständige Denkmal-
schutzbehörde.

4.1.4 Gebiete mit besonderer Erholungs-
eignung

Gebiete mit besonderer Erholungseignung
umfassen Landschaftsteile, die sich aufgrund
der Landschaftsstruktur und der Zugänglich-
keit der Landschaft besonders für die land-
schaftsgebundene Erholung eignen. Es sind
diejenigen Bereiche herauszuheben, die eine
ausgeprägte landschaftliche Vielfalt und so-
mit ein abwechslungsreiches Landschaftsbild
aufweisen.

Neben der Landschaftsvielfalt ist auch das
landschaftstypische Erscheinungsbild mit
seiner Unverwechselbarkeit (zum Beispiel
Moore, Heiden, Knicks, Flußtäler) Ausdruck
der Eignung einer Landschaft für die Erho-
lung. Die Erholungseignung der einzelnen
Gebiete wird darüber hinaus durch die Lage
zu den Siedlungsschwerpunkten und ihre Er-
reichbarkeit (zum Beispiel Bahn- und Busver-
bindungen einschließlich PKW-Parkplätze)
verbessert. Hierzu tragen auch entsprechen-
de Erholungseinrichtungen (beispielsweise
Rastplätze, Bademöglichkeiten, Reit- und
Wanderwege) sowie kulturelle Sehenswür-
digkeiten (Kulturdenkmale, Museen, Tier-
parks und anderes) bei.

Der Anteil an Gebieten mit besonderer Erho-
lungseignung ist im Planungsraum III auf-
grund der natürlichen Gegebenheiten sehr
hoch (siehe Karte 2).

Besonders gut geeignet für die landschafts-
gebundene Erholung sind
•  die Seenlandschaften um den Westen-

see, einschließlich der Bereiche um die
Nortorfer Seenkette sowie den Einfelder
See,

•  im Naturpark „Hüttener Berge“ Gebiete
um den Wittensee und den Bistensee,

•  das Schleiufer sowie
•  im Naturpark „Holsteinische Schweiz“ das

Gebiet der Plöner Seenplatte durch den
Wechsel zwischen größeren Wald- und
Wasserflächen, die topographischen Ge-
gebenheiten sowie die Erholungseinrich-
tungen.

Die Ostseeküste weist je nach Ausprägung
hinsichtlich der landschaftlichen Vielfalt eine
gute bis besonders gute Erholungseignung
auf. Diese wird zudem noch durch die hohe
Erlebnisvielfalt des Meeres ergänzt.

Gut geeignet für die Erholung sind
•  die Waldgebiete im Naturpark Aukrug,
•  das Eidertal mit ihren Übergängen zum

Westenseebereich,
•  Teilbereiche entlang des Nord-Ostsee-

Kanals (zum Beispiel der Bereich
Hanerau-Hademarschen), besonders in
Verbindung mit Waldflächen,

•  die reich strukturierte Landschaft der
Hüttener Berge mit Übergang zum Sorge-
Niederungsbereich,

•  die Bereiche um die übrigen großen Seen
oder Seengruppen,

•  das Schwentinetal mit dem Klosterforst
Preetz,

•  der Küstenabschnitt um Hohwacht mit
dem Übergang zum hügeligen Moränen-
gebiet sowie

•  Teile des Bungsberggebiets.

Vorhaben für die Erholungsnutzung sind je-
doch auch in Gebieten mit besonderer Erho-
lungseignung mit den Belangen des Natur-
schutzes in Einklang zu bringen. Dies gilt be-
sonders bei den vorhandenen und geplanten
Naturschutzgebieten.

In Landschaftsplänen sind gemäß Land-
schaftsplanverordnung geeignete Maßnah-
men zur Entwicklung der besonderen Erho-
lungseignung in diesen Gebieten darzustel-
len. Die erholungsrelevanten Landschaftsteile
sind zu sichern und naturverträglich zu ent-
wickeln.

4.2 Einzelmaßnahmen

Im Landschaftsprogramm werden alle Um-
setzungsinstrumente des Natur- und Res-
sourcenschutzes beschreiben. Hiernach be-
steht das Ziel, sowohl kooperative als auch
ordnungsrechtliche Instrumente einzusetzen.
Bei den nachfolgend genannten Gebieten ist
deshalb in jedem Einzelfall zu prüfen, auf
welchem Wege die angestrebten Erfordernis-
se und Maßnahmen am sinnvollsten erreicht
werden können. Dieses sollte so weit wie
möglich im Einvernehmen mit den Betroffe-
nen vor Ort festgelegt werden und erfolgen.
Sofern es in Teilbereichen einer weiterge-
henden rechtlichen Sicherung von Natur und
Landschaft bedarf, ist dieses entsprechend
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den gesetzlichen Bestimmungen im Landes-
naturschutzgesetz, Landeswassergesetz.
Landesjagdgesetz und Landeswaldgesetz
vorzunehmen. Die genaue räumliche Abgren-
zung der Schutzgebiete sowie die Ausge-
staltung der Schutzbestimmungen erfolgen
unter Berücksichtigung sonstiger Ansprüche
an Natur und Landschaft in Rechtsetzungs-
verfahren.

4.2.1 Programmgebiete des Naturschutzes

Das Landschaftsprogramm nennt in Kapi-
tel 2.3 die Umsetzungsinstrumente für Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. Darauf aufbauend werden die
nachfolgenden Programmgebiete des Natur-
schutzes im Planungsraum III dargestellt.
Weil die Zahl der Gebiete sowie die Zahl der
Akteure zu zahlreich sind, ist hier nur eine
exemplarische Auswahl erfolgt. Neben den
Naturschutzbehörden zählen ganz besonders
öffentliche und private Naturschutzstiftungen,
die Naturschutzverbände, dem Naturschutz
gegenüber besonders aufgeschlossene Ge-
meinden, Teilnehmergemeinschaften von
Flurbereinigungsverfahren sowie Privatper-
sonen zu den Mitwirkenden in diesen Gebie-
ten.

Beispielhaft werden bereits abgeschlossene
oder noch laufende und geplante Vorhaben
oder Projekte genannt. Ziel sollte es sein,
diese sinnvollen Maßnahmen des Natur-
schutzes fortzusetzen. Der Landschaftsrah-
menplan gibt hierfür mit seinen Planungsvor-
schlägen und -empfehlungen eine Fülle neu-
er Angebote.

Gemeinsam ist allen Aktivitäten die Umset-
zung des Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems auf der von den jeweiligen Akteuren
beschlossenen Ebene. Dieses sollte auch
zukünftig von den Betroffenen vor Ort soweit
wie möglich selbst erfolgen und näher fest-
gelegt werden.

Freiwillige Vereinbarungen

Freiwillige Vereinbarungen sollen insbeson-
dere in folgenden geplanten Naturschutzge-
bieten geprüft werden:
•  Thadener Quellbruch,
•  Langenholzer See / Hohlgrund,
•  Gödfeldteich,
•  Lammershagener Teiche.

Bei einem positiven dauerhaften Abschluß
der freiwilligen Vereinbarungen wird eine

Unterschutzstellung voraussichtlich nicht
mehr erforderlich sein. Darüber hinaus sind
freiwillige Vereinbarungen auch in
Natura 2000-Gebieten zur Umsetzung der
naturschutzfachlichen Ziele vorgesehen (sie-
he Tabelle 8, Kapitel 2.1.4).

Biotopgestaltende Maßnahmen

Biotopgestaltende Maßnahmen werden auf
bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen
durchgeführt, die private oder öffentliche
Grundeigentümern freiwillig und unentgeltlich
bereitstellen. Die Maßnahmen beinhalten be-
vorzugt die Neuanlage einzelner Land-
schaftselemente, wie zum Beispiel Tümpel,
Knicks, Feldgehölze oder die Wiedervernäs-
sung vorhandener abflußloser Senken im
Rahmen des lokalen Biotopverbundes (siehe
auch Kapitel 5.2).

Die Naturschutzbehörden arbeiten bei der
Umsetzung der biotopgestaltenden Maßnah-
men häufig mit dem Naturschutz gegenüber
besonders aufgeschlossenen Jägern zu-
sammen, von denen vielfach die Impulse für
die Projekte ausgehen. Die Bau- und Pflanz-
maßnahmen werden meist innerhalb eines
Jahres fertiggestellt, so daß sich die Biotope
auch kurzfristig entwickeln können.

Nachstehend werden nur beispielhaft einige
Ende der 90er Jahre verwirklichte Projekte
genannt.
•  Pohnsdorfer Stauung, Wiedervernässung,

(Schrobach Stiftung),
•  Feldmark südlich des Postsees (Preetz,

Postfeld), Vernässung, (Marius Böger
Stiftung),

•  Stauchmoränen am Hessenstein,
•  Krötenteiche bei Raisdorf (Komitee gegen

den Vogelmord),
•  Naturschutzmaßnahmen in Mooren

(Fockbeker Moor, Owschlager Moor,
Wildes Moor / Stadtmoor),

•  Naturschutzmaßnahmen in Heiden
(Krummenorter Heide, Sorgwohld).

Vertrags-Naturschutz

Für Aussagen zum Vertrags-Naturschutz wird
auf das Kapitel 5.2 verwiesen, für den Ver-
tragsnaturschutz im Wald auf das Kapitel 5.3.

Flächenankauf

Auf vielen Flächen ist die Wiederherstellung
natürlicher oder naturnaher Verhältnisse mit
den dazugehörigen dynamischen Prozessen
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(beispielsweise Überschwemmungen) Ziel
von Naturschutzmaßnahmen. Dies gilt im
Planungsraum III besonders für die Küsten-
räume und Niederungen. Eine wirtschaftliche
Nutzung der Flächen ist in solchen Fällen
dann kaum mehr möglich. Um die dann mög-
licherweise vollständigen Eintragseinbußen
auszugleichen, ist auch eine Förderung im
Rahmen des Vertrags-Naturschutzes in der
Regel nicht ausreichend. Daher ist der Er-
werb der Flächen Voraussetzung für die Rea-
lisierung der Naturschutzziele. Dieses ist sat-
zungsgemäße Aufgabe der Stiftung Natur-
schutz.

In den folgenden, beispielhaft ausgewählten
Projektgebieten wurden oder werden umfang-
reiche Flächenankäufe für Naturschutzzwek-
ke getätigt:
•  Großer Binnensee,
•  Sehlendorfer Binnensee und Umgebung,
•  Lanker See / Kührener Teiche,
•  Hessenstein,
•  Hagener Au
•  Dosenmoor,
•  Tal der Drögen Eider,
•  Königsmoor,
•  Hohner See,
•  Ahrensee / Westensee,
•  Eidertal südlich von Kiel,
•  Buckener Au,
•  Hartshoper Moor.

Naturschutzmaßnahmen in
Flurneuordnungsverfahren

Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungs-
verfahren haben das Ziel, größerer Gebiete
für Naturschutzzwecke dauerhaft zu sichern.
Geeignete Räume dafür liegen im Schutzge-
biets- und Biotopverbundsystem der regio-
nale Planungsebene (siehe Kapitel 4.1.2).
Die Trägerschaft für die Umsetzung und Aus-
führung der Maßnahmen im Rahmen der
Flurneuordnungsverfahren liegt in der Regel
bei den örtlichen Akteuren. Diese sind in
Teilnehmergemeinschaften organisiert und
werden sehr stark auf dem Wege einer akti-
ven Mitwirkung in das Verfahren eingebun-
den. Die administrative und technische Um-
setzung der Vorhaben erfolgt durch die
Staatlichen Umweltämter in Kooperation mit
den Ämtern für ländliche Räume.

In Flurneuordnungsverfahren durchgeführte
Naturschutzprojekte im Planungsraum III sind
beispielsweise:
•  Hartshoper Moor,
•  Königsmoor,

•  Aukrug / Bünzen.

Eider-Treene-Sorge-Konzept

Die Eider-Treene-Sorge-Niederung erstreckt
sich auf Teile der Kreise Rendsburg-
Eckernförde, Schleswig-Flensburg,
Nordfriesland und Dithmarschen. Sie ist mit
ihrer reichen Naturausstattung und ihrer gro-
ßen biologischen Vielfalt eine der herausra-
genden Landschaften Schleswig-Holsteins.

Die Landesregierung hat 1990 den Entwurf
eines Entwicklungskonzeptes für die Eider-
Treene-Sorge-Niederung beschlossen, um
ungünstige Auswirkungen des landwirtschaft-
lichen Strukturwandels auf die Regionalent-
wicklung sowie auf Natur und Landschaft zu
vermeiden. Auch sollten neue zukunftsbezo-
gene fachübergreifende Denk- und Hand-
lungsansätze erarbeitet und umgesetzt wer-
den.

Ziel des integrierten Entwicklungskonzeptes
ist es, diesen Natur- und Kulturraum in seiner
Gesamtheit ökologisch zu sichern und weiter
zu entwickeln. Dabei sollen die Interessen
der in diesem Raum lebenden und arbeiten-
den Menschen berücksichtigt sowie die wirt-
schaftliche Entwicklung soweit wie möglich
gefördert werden.

Ein Schwerpunkt des Konzeptes liegt in der
Förderung des flächenhaften Naturschutzes.
Auf diesem Wege sollen im Rahmen einer
Gesamtkonzeption auch bessere Bedingun-
gen für die Entwicklung eines naturbezoge-
nen sanften Tourismus geschaffen werden.

Ein Verbundsystem mit großflächigen Schutz-
gebieten, die räumlich durch Entwicklungszo-
nen verbunden sind, bilden den Kern der
Naturschutzplanung. Insgesamt sollen
20 Prozent der Gesamtfläche des Programm-
gebietes als Vorrangfläche für den Natur-
schutz gesichert oder entwickelt werden. Die-
se Flächen sollen von der Stiftung Natur-
schutz erworben werden. In insgesamt
25 Einzelprojekten konnte die Stiftung Natur-
schutz bislang über 4.156 Hektar in der Regi-
on erwerben.

Ein im Planungsraum III liegendes Vorrang-
gebiet ist der Hohner See. Er ist der letzte
noch erhaltene Flachsee im Eider-Treene-
Sorge-Gebiet. Zusammen mit den angren-
zenden Hochmoorflächen umfaßt dieser Be-
reich etwa 3.500 Hektar. Seit 1988 wurden
etwa 500 Hektar von der Stiftung Natur-
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schutz, der Teilnehmergemeinschaft des
Flurbereinigungsverfahrens und der Gemein-
de Lohe-Föhrden erworben. Es wurde ein
Staubauwerk am Seeablauf errichtet, die
Nutzungen im Feuchtgrünland extensiviert
und zahlreiche Vernässungsmaßnahmen in
den Hochmooren durchgeführt. Der Hohner
See mit dem angrenzenden Grünland wurde
1995 als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Gestalterische Maßnahmen im Bauernmoor
wurden 1995 abgeschlossen. Im Hartshoper
Moor wurde 1995 erstmals mit Vernässungs-
maßnahmen begonnen. Moorrenaturierungen
sollen teilweise im Rahmen von Flurbereini-
gungsverfahren fortgeführt werden. Ferner
soll ein Rad- und Fußwanderwegekonzept mit
Möglichkeiten zum Naturerleben und zur
Naturschutzinformation entwickelt werden.

Bünzau- und Aukrug-Programm; Stör

Die bedeutsamsten Fließgewässer im Natur-
park Aukrug sind im Süden die Stör mit vielen
Nebenflüssen und im mittleren Teil die kleine-
re Bünzau mit ihren Zuläufen Buckener Au,
Fuhlenau und Höllenau.

Das Einzugsgebiet der Bünzau wurde auf-
grund seiner ökologischen Bedeutung als
Hauptverbundachse in das Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystem, regionale Pla-
nungsebene, aufgenommen. Diese Verbund-
funktion soll im Rahmen des Projektes „Na-
turnaher Umbau des Gewässersystems Bün-
zau“ verbessert werden. Es handelt sich da-
bei um ein Gemeinschaftsprojekt des Natur-
schutzes, der Wasserwirtschaft und der
Landwirtschaft.

Im Rahmen dieses Vorhabens ist geplant
•  die Nebengewässer Glasbek, Sellbek und

Tönsbek zu entrohren und naturnah zu
gestalten,

•  Uferstreifen zum Gewässerschutz einzu-
richten und

•  Talflächen der Bünzau anzukaufen.

Ziel ist die Vernässung der Aue und in der
Folge ein Nebeneinander von extensiver
landwirtschaftlicher Nutzung und Sukzession.
Ferner soll geprüft werden, ob auch Auwälder
entwickelt werden können.
Ebenfalls mit dem Ziel „Vernässung des Tal-
raumes“ erarbeiten Naturschutz und Was-
serwirtschaft ein Konzept für die mittlere Stör.
Die Umsetzung konzentriert sich hauptsäch-
lich auf die Stör.

Das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben
„Biotopverbund Neumünster“ sieht für die
Störaue als Verbundachse im Stadtgebiet
von Neumünster folgende Entwicklungsziele
und Maßnahmen vor:

•  Nutzungen sollen extensiviert werden,
•  Erhalt und Entwicklung von Feuchtgrün-

landflächen und der Trockenbiotope sol-
len erhalten und entwickelt werden,

•  bestehende Nadelwälder sollen durch
eine naturnahe Waldentwicklung langfri-
stig in Laubwaldbestände umgewandelt
werden.

Zentrales Instrument bei der Durchführung
der Maßnahmen ist der Flächenankauf.

4.2.2 Naturschutzgebiete

Nachfolgend werden die im Planungsraum III
geplanten Naturschutzgebiete dargestellt. Für
den Suhrer See liegt eine „Einstweilige Si-
cherstellung“ vor, für das Fockbeker Moor
läuft das Unterschutzstellungsverfahren.

In den Verordnungen über die Naturschutz-
gebiete können Regelungen zur land-, forst-
und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung
erlassen werden, die über die Anforderungen
der guten fachlichen Praxis hinausgehen. In
solchen Fällen müssen die Nutzungsberech-
tigten gemäß § 3b BNatSchG durch das Land
angemessen entschädigt werden.

Bei einzelnen Gebieten wird in den „Erläute-
rungen zum Landschaftsrahmenplan“ (Kapi-
tel 3.2) auf Nutzungen oder Entwicklungen
hingewiesen, die sich nachteilig auf das Ge-
biet auswirken.

Im Zuge der Unterschutzstellung ist im Ein-
zelfall zu prüfen, welche Maßnahmen bezie-
hungsweise finanziellen Konsequenzen hier-
aus abzuleiten sind. Die in Tabelle 17 ge-
nannten geplanten Naturschutzgebiete wer-
den mit der Darstellung im Landschaftsrah-
menplan vorrangige Flächen für den Natur-
schutz gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 LNatSchG.
Sie sind von den Gemeinden gemäß
§ 6 Abs. 5 LNatSchG in die gemeindlichen
Landschaftspläne aufzunehmen. Die Betreu-
ung der Naturschutzgebiete beispielsweise
durch Naturschutzverbände wird im Anschluß
an die Unterschutzstellung geregelt.
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Tabelle 17: Geplante Naturschutzgebiete

Gebiet Gemeinde Größe
in Hektar

Schutzzweck Programm
NATURA
2000

Flächenan-
teil § 15a
LNatSchG
über
50 Prozent

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete in der Stadt Kiel

Drachensee Kiel 34 Erhaltung des noch unbeeinflußten Sees als
Lebensraum seltener und geschützter Tier- und
Pflanzenarten

- X

Wellsee Kiel 141 Erhaltung des Seeverlandungsbereichs mit dem
Vorkommen seltener Pflanzen- und Tierarten

- X

Langsee Kiel 25 Erhaltung des Seebeckens mit Schwingrasenver-
landungsbereichen und anderen vielfältigen Klein-
strukturen

- X

Mönkeberger See
(siehe auch Plön)

Kiel
Mönkeberg

6 Erhaltung des Lebensraumes seltener Pflanzen-
und Tierarten

- X

Eidertal südlich
Kiel (siehe auch
Rendsburg-
Eckernförde

Molfsee
Flintbek
Blumental
Böhnhusen
Grevenkrug
Techelsdorf
Schmalstede

52 Erhaltung eines kleInstrukturierten, naturnahen
Talraumes mit natürlich verlaufendem Fließgewäs-
ser und wertvollen Pflanzengesellschaften der
Feuchtwiesen, Niedermoore und Quellmoore

- x

Schwentinetal
(siehe auch Plön)

Kiel 4 Erhaltung eines geschlossenen, hervorragend
ausgeprägten, naturnahen Flußtales.

- X

Erweiterung bestehender Naturschutzgebiete im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Düne bei Noer Noer 6 Erhalt der bewaldeten Düne - X

Sorgwohlder
Binnendünen

Owschlag 4 Erhalt der Binnendünen und der Moore X X

Rümlandteich Emkendorf 11 Erhalt der Fischteiche und der Erlenbrüche - X

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Büstorfer Noor Rieseby 46 Erhaltung eines Brackwasser- Hochstaudenriedes

an der Schlei mit Vorkommen seltener Pflanzen-
und Tierarten.

X X

Ornumer Noor Kosel 82 Erhaltung dieses Seitenarmes der Schlei als Rück-
zugsraum für die Tierwelt der Schlei, insbesondere
als wichtiger Laichplatz für Fische.

X X

Halbinsel Kielfot
und Steilhänge

Kosel 12 Erhaltung des vegetationskundlich sehr wertvollen
Brackwasser- Salzwiesenbereichs.

X X

Kollsee Kosel 6 Erhaltung eines intakten Stillgewässers mit bei-
spielhafter Ausprägung der typischen Pflanzen-
und Tierwelt.

- X

Großes Moor bei
Rußland

Loose 168 Erhaltung des letzten großen Hochmoores in
Schwansen mit hochmoortypischer Vegetation.

- X

Wulfskruger Moor Güby /
Hummelfeld

27 Erhaltung eines artenreichen Übergangsmoores
seltener Ausprägung.

- X

Holmer See und
Randbereiche

Kosel 49 Erhaltung eines landschaftstypischen Bereiches an
der Schlei mit Feucht- und Trockenbereichen mit
den Lebensraum seltener Pflanzenarten.

- X

Hemmelmarker
See

Barkelsby 115 Erhaltung eines repräsentativen Küstensees als
Lebensraum bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

- X

Goossee Goosefeld /
Altenhof

81 Erhaltung eines charakteristischen Küstensees mit
Verlandungsbereich als besonders seltener Land-
schaftsbestandteil im Dänischen Wohld.

- X

Aschauer Küste Altenhof 36 Erhaltung einer auch geowissenschaftlich interes-
santen Küstenentwicklung mit vielfältigen Erschei-
nungen, Bedeutung als Rastgebiet für Wasservö-
gel und Lebensraum stark gefährdeter Pflanzen-
arten.

- -

Scharnhagener
Moor

Dänischenhagen 6 Erhaltung eines charakteristischen Übergangs-
moores mit dem Vorkommen gefährdeter Pflan-
zenarten.

- -
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Fortsetzung Tabelle 17: Geplante Naturschutzgebiete

Gebiet Gemeinde Größe
in Hektar

Schutzzweck Programm
NATURA
2000

Flächenan-
teil § 15a
LNatSchG
über
50 Prozent

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Felmer Moor Felm 37 Erhaltung eines der letzten Hochmoore dieses
Landschaftsraumes mit hochmoorcharakteristi-
scher Pflanzenwelt.

- X

Feuchtheide Lohe Lohe-Föhrden 9 Erhaltung einer der wenigen großflächigen Feucht-
heiden

X X

Fockbeker Moor Fockbek /
Hohn

374 Erhaltung ausgedehnter Hochmoorregenerations-
stadien und des Lebensraums seltener Tier- und
Pflanzenarten.

X X

Duvenstedter Moor Alt-Duvenstedt 106 Erhaltung eines für den Naturraum repräsentativen
Hochmoores als wichtiger Kernlebensraum selte-
ner Tier- und Pflanzenarten.

X X

Östliches
Owschlager Moor

Owschlag 9 Erhaltung eines besonders gut ausgebildeten
Übergangsmoores mit dem Vorkommen zahlrei-
cher Pflanzenarten der Roten Liste.

X X

Schirnautal Bünsdorf 24 Erhaltung des Kernlebensraumes gewässerlieben-
der Lebensgemeinschaften, insbesondere dem
Vorkommen von akut vom Aussterben bedrohten
Tierarten.

- -

Südostufer des
Wittensees

Bünsdorf
Sehestedt
Groß Wittensee

93 Erhaltung eines der letzten relativ ruhigen Teile
des Wittensees als Rastplatz für Vögel.

- -

Hansdorfer See Mielkendorf 34 Erhaltung eines relativ ungestörten Stillgewässers
mit typischer Vegetationszonierung und dem
Lebensraum seltener Pflanzen- und Tierarten.

- -

Dünen bei
Altenkattbek

Jevenstedt 27 Erhaltung einer Binnendüne mit Heidemoorberei-
chen als Lebensraum zahlreicher Arten der Roten
Liste.

- X

Bokeler Moor Bokel
Ellerdorf
Groß Vollstedt

73 Erhaltung des Lebensraumes zahlreicher gefähr-
deter Lebensformen der Hochmoore

- X

Vollstedter See Groß Vollstedt
Emkendorf

114 Erhaltung des Lebensraums einer artenreichen
und gefährdeten Pflanzen- und Tierwelt.

- X

Talzug Deutsch
Nienhof

Westensee 13 Erhaltung eines biologisch intakten Talzuges mit
bodenständiger Wald- und Feuchtvegetation.

- -

Quellbruch Groß
Schierensee

Westensee 3 Erhaltung eines der größten und besten Quell-
wälder des Planungsgebietes.

- -

Alt Mühlendorfer
Mühlenau

Warder
Groß Vollstedt
Emkendorf

47 Erhaltung des naturnahen Fließgewässeröko-
systems in relativ intakter, kleinbäuerlicher Kultur-
landschaft.

- -

Thadener Quell-
bruch

Thaden 3 Erhaltung eines intakten Quellgebietes mit typi-
schen Quelltöpfen und -fluren sowie ihrer seltenen
Lebensgemeinschaften.

- -

Mühlenbektal bei
Ostermühlen

Beringstedt 11 Erhaltung eines intakten Talraumes mit biologisch-
ökologisch wertvollem Fließgewässer und Feucht-
flächen.

- X

Dörpstedter Moor Nienborstel 14 Erhaltung eines intakten Hochmoores im Moos-
heide-Torfmoos-Wollgras-Stadium als Lebensraum
von Arten und Gesellschaften der Roten Liste.

- X

Tal der Drögen
Eider (siehe Kreis
Plön)

Bissee 27 Erhaltung einer ausgedehnten, extensiv genutzten
Talniederung mit verlandetem See.

- X

Oersdorfer Kratt-
wald

Bendorf 7 Erhaltung eines Restes alter Waldnutzungsformen
und des Vorkommens bedrohter Kratt-Lebens-
gemeinschaften.

- -

Ohlsbektal süd-
westlich Osterstedt

Beringstedt 7 Erhaltung einer Talsituation mit Bachschlucht und
anschließendem Bruch- und Quellwald in intakter
Ausbildung.

- -
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Fortsetzung Tabelle 17: Geplante Naturschutzgebiete

Gebiet Gemeinde Größe
in Hektar

Schutzzweck Programm
NATURA
2000

Flächenan-
teil § 15a
LNatSchG
über
50 Prozent

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete im Kreis Rendsburg - Eckernförde

Langholzer See /
Hohlgrund

Waabs 19 Erhaltung eines weitgehend intakten Talraumes mit
Strandsee, wertvollen Orchideenwiesen und Quell-
sümpfen

- -

Eidertal südlich
Kiel (siehe Stadt
Kiel)

Molfsee
Flintbek
Blumental
Böhnhusen
Grevenkrug
Techelsdorf
Schmalstede

361 Erhaltung eines kleInstrukturierten, naturnahen
Talraumes mit natürlich verlaufendem Fließgewäs-
ser und wertvollen Pflanzengesellschaften der
Feuchtwiesen, Niedermoore und Quellmoore.

- X

Königsmoor Christiansholm
Friedrichsholm
Sophienhamm
Lohe-Föhrden
Hohn
Königshügel

427 Wiedervernässung und großräumige Nutzungs-
extensivierung oder Nutzungsaufgabe im angren-
zendem Grünlandbereich.

X X

Hartshoper Moor Sophienhamm
Bargstall

453 Wiedervernässung und großräumige Nutzungs-
extensivierung oder Nutzungsaufgabe im angren-
zendem Grünlandbereich.

X -

 Erweiterung bestehender Naturschutzgebiete im Kreis Plön
Kleiner Binnensee
und angrenzende
Salzwiesen

Behrensdorf 38 Einbeziehung der typischen, ganzjährig feuchten
Salz- und Sumpfwiesen im westlichen Bereich.

 -  X

Ascheberger
Warder im Plöner
See

Ascheberg 13 Einbeziehung aller kleineren Inseln dieser Region
wegen der bestehenden ökologischen Einheit.

- -

Sehlendorfer
Binnensee

Hohwacht Nördlicher Bereich mit gleicher ökologischer
Qualität wie das bestehende Naturschutzgebiet.

- X

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete im Kreis Plön
Dobersdorfer See Dobersdorf/

Schlesen
122 Erhaltung eines naturnahen See mit verschieden-

artigen Verlandungsbereichen und bedeutsamen
Pflanzenvorkommen und Vogelbeständen.

- -

Schwentinetal
(siehe Stadt Kiel)

Klausdorf/
Schönkirchen/
Raisdorf

51 Erhaltung eines geschlossenen, hervorragend
ausgeprägten, naturnahen Flußtales.

- X

Kasseeteiche Schönkirchen /
Probsteierhagen

118 Erhaltung einer stark gegliederten Teichlandschaft
mit bedeutendem Vogelbestand.

- -

Hohenfelder
Mühlenau

Hohenfelde 30 Erhaltung eines geschlossenen naturnahen
Bachtals mit intaktem Bruchwaldbiotop

- -

Waldweiher östlich
Giekau

Giekau 2 Erhaltung eines geschlossenen, naturnahen
Niedermoorbereiches mit bedeutenden Amphibien-
vorkommen.

- X

Bachschlucht
nördlich Sehlendorf

Blekendorf 5 Erhaltung von naturraumtypischen Fließgewässer-
biotopen mit charakteristischer Vegetation.

- -

Bachschlucht
westlich
Friederikenhof

Blekendorf 1 Erhaltung von naturraumtypischen Fließgewässer-
biotopen mit charakteristischer Vegetation.

- -

Unterprobsten-
teich

Raisdorf 5 Erhaltung naturnah ausgeprägter Verlandungs-
zonen eines Weihers mit artenreicher, seltener
Insektenfauna und Pflanzenwelt.

- X

Teich bei Rastorf Rastorf 2 Eutropher Teich mit ausgeprägten, artenreichen
Verlandungszonen und großen Fieberkleebestand.

- X

Kleinweiher nörd-
lich Rastorf

Rastorf 6 Erhaltung eines naturnah ausgebildeten Nieder-
moorkomplexes mit seltenen Pflanzenbeständen.

- X

Kolksee südöstlich
Preetz

Schellhorn 3 Erhaltung eines landschaftlich besonders reizvollen
Sees mit naturnahen Verlandungsgesellschaften.

- X
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Fortsetzung Tabelle 17: Geplante Naturschutzgebiete

Gebiet Gemeinde Größe
in Hektar

Schutzzweck Programm
NATURA
2000

Flächenan-
teil § 15a
LNatSchG
über
50 Prozent

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete im Kreis Plön
Nördlicher Aus-
läufer des Wielener
Sees

Wielen 20 Erhaltung einer geomorphologisch charakteristi-
schen eiszeitlichen Talrinne mit naturnahem
Seeausläufer und Buchenwaldbiotop.

- -

Gödfeldteich west-
lich Mucheln

Martenrade 60 Erhaltung einer Teichlandschaft mit sehr artenrei-
chem Vogel- und Amphibienbestand.

X X

Lammershagener
Teiche

Lammershagen 79 Erhaltung einer ausgedehnten Teichlandschaft mit
reichem Vogelbestand.

X X

Waldgebiet
Belliner Moor

Lammershagen 9 Erhaltung eines typisch ausgebildeten, naturnahen
Laubwaldbestandes mit hohen Anteil an Altholz

- X

Niedermoor bei
Stauung
Lehmkuhlen

Trendt 5 Erhaltung einer extensiven Grünlandfläche mit
Niedermorrcharakter.

X X

Görnitzer See
westlich Grebin

Grebin 10 Erhaltung der Charakteristischen Ausprägung
eines der seltenen Walzenseggen-Erlenbrüche mit
beispielhaften Entwicklungsstadien.

- X

Bruchwald östlich
Görnitz

Grebin 3 Erhaltung eines homogenen Walzenseggen-
Erlenbruchs mit Übergang zum Birkenbruch.

- X

Teich nordwestlich
Rantzau

Rastorf 6 Erhaltung eines sehr artenreichen Insekten- und
Amphibienbiotops.

- X

Bachabschnitt
westlich Blekendorf

Blekendorf 3 Erhaltung von naturraumtypischen Fließgewässer-
biotopen mit charakteristischer Vegetation.

- -

Bachschlucht süd-
östlich Blekendorf

Blekendorf 9 Erhaltung von naturraumtypischen Fließgewässer-
biotopen mit charakteristischer Vegetation.

- -

Bodenteich nord-
östlich Kletkamp

Kletkamp 5 Erhaltung einer kleineren, abwechslungsreich
strukturierten Teichlandschaft mit vielfältigen
Verlandungsbereichen.

- X

Teich bei
Hohensasel

Rantzau 4 Erhaltung eines weitgehend unbeeinträchtigten
Teiches als Lebensraum seltener Vogel- und
Amphibienarten.

- X

Wohlkampsteich
südlich Högsdorf

Högsdorf 5 Erhaltung repräsentativer Verlandungsbereiche
sowie des Lebensraumes seltener Pflanzen- und
Tierarten.

- X

Bachschlucht im
Harmholzer Holz

Bothkamp 13 Erhaltung von naturraumtypischen Fließgewässer-
biotopen mit charakteristischer Vegetation.

- -

Tal der Drögen
Eider (siehe auch
Kreis Rendsburg-
Eckernförde)

Bothkamp 24 Erhaltung einer ausgedehnten, extensiv genutzten
Talniederung mit verlandetem See.

- X

Drömlingsee mit
Bachzufluß

Stolpe 23 Erhaltung eines weitgehend unbeeinflußten und
geschlossen Fließgewässer-See-Systems seltener
Ausprägung

- X

Bruchwald am
Großen Plöner See

Plön 8 Erhaltung eines großen, abgeschlossenen Röh-
richtbereiches des Großen Plöner Sees mit natur-
nahem Verlandungsbereich, (Rohrdommelbucht)

- X

Schmarkau-
Niederung

Plön/Grebin,
(siehe auch Ost-
holstein

16 Erhaltung eines naturnahen Fließgewässers mit
intaktem Bruchwaldbiotop.

- -

Mönkeberger See Mönkeberg
Kiel

27 Erhaltung des Lebensraumes seltener Pflanzen-
und Tierarten.

- X

Bornbrook bei
Schrevendorf

Probsteierhagen 30 Erhaltung einer interessanten Teichbodenvege-
tation sowie des Lebensraumes artenreicher
Wasservogel- und Amphibienbestände.

- X

Suhrer See Plön 252 Erhaltung des derzeitigen Zustandes sowie Ver-
meidung einer Nutzungsintensivierung.

X X
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4.2.3 Landschaftsschutzgebiete

Die unteren Naturschutzbehörden beabsich-
tigen die in Tabelle 18 dargestellten Land-
schaftsschutzgebiete auszuweisen. Bei der
Überarbeitung bestehender Landschafts-
schutz - Verordnungen, der Erweiterung be-
stehender Landschaftsschutzgebiete sowie
bei Neuausweisungen von Landschafts-
schutzgebieten sind die Bestimmungen in
§ 16 Abs. 3 LNatSchG sowie die Aussagen
des Landschaftsprogramms 1999 besonders
zu beachten. Im Umfeld der Siedlungsberei-
che sind auch angemessene Freihalteberei-
che vorzusehen, die nicht dem Landschafts-
schutz unterliegen. Den Gemeinden und
Städten sollen dadurch Möglichkeiten für eine
Siedlungsentwicklung erhalten bleiben.

Die Siedlungsentwicklung hat sich dabei an
den regionalplanerischen Entwicklungszielen
zu orientieren und soll landschaftspflegeri-
scher Ziele und Grundsätze (zum Beispiel
sparsamer Bodenverbrauch) berücksichtigen.

Die Freihaltebereiche sollen in der Regel an-
grenzend an die vorhandene Ortslage aus-
gewiesen werden. Bestehende Landschafts-
schutzgebiete sollen nach diesen Grundsät-
zen überarbeitet werden. Soweit geplante
Landschaftsschutzgebiete mit anderen Flä-
chennutzungen überlagernd dargestellt sind,
sollen diese in der jeweiligen Landschafts-
schutzgebietsverordnung berücksichtigt wer-
den, soweit es sich mit dem Schutzzweck
vereinbaren läßt. Die Musterlandschafts-
schutzgebietsverordnung von 1999 (Amtsbl.
Schl.-H.,
Nr. 46, S. 613) ist im übrigen zu beachten.

Eine Entscheidung über konkrete Abgren-
zungen kann erst im Verfahren nach
§ 53 LNatSchG erfolgen.

Tabelle 18: Geplante Landschaftsschutzgebiete

Gebiet Kurzbeschreibung
Stadt Kiel

Projensdorfer Gehölz •  Gekennzeichnet durch: vielfältig strukturierter, naturnaher Laubwald, Altholzbestände,
Kleingewässer, Erlenkampsee, Lichtungen und Wiesen, zum Teil quellige Böschungen des
Nord-Ostsee-Kanals

•  besonderer Wert für die naturverträgliche Erholung der Kieler Bevölkerung
Suchsdorf, Schwartenbek und
Umgebung

•  Gekennzeichnet durch: Gut Schwartenbek mit umgebendem Wald, Gehölzen, Knicks,
Nord-Ostsee-Kanal im Randbereich

•  besondere Bedeutung als abwechlungsreiche Kulturlandschaft und für die naturverträgliche
Erholung, große Bedeutung des Nord-Ostsee-Kanals für den Vogelzug

Hofholz und Wisentgehege •  Gekennzeichnet durch: Buchaltbestände, zahlreiche Kleingewässer, artenreicher Nie-
dermoorbereich, Knicks

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und für die naturverträgliche
Erholung

Hasseldieksdammer Gehölz und
Hasseldieksau

•  Gekennzeichnet durch: Niederung mit renaturierter Hasseldieksau, Gehölz
•  nimmt eine bedeutende klimatische Ausgleichsfunktion für den östlich angrenzenden

Siedlungsraum wahr
Viehburger Gehölz-
Meimersdorfer Moor

•  Gekennzeichnet durch: Viehburger Gehölz, Moor, Poggenbrügger Au und Niederung,
Staudenfluren, Sukzessionsflächen, stark ausgeprägte Biotopvielfalt

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, die naturverträgliche Erholung,
nimmt bedeutende klimatische Ausgleichsfunktion für das Stadtgebiet wahr

Schwentinetal •  Gekennzeichnet durch: Schwenine und ihren Talraum von Klausdorf bis zur Kieler
Förde, bewaldete, stellenweise quellige Hänge, Röhrichte, Erlenbruchwälder

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und für die naturverträgliche Erho-
lung, als Geotop ausgwiesen

Russeer Gehege •  Gekennzeichnet durch: Wald, Sukzessionsflächen mit Kleingewässern, kleinräumig
wechselndes kuppiges Relief

•  besondere Bedeutung die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und für eine naturnahe
Waldentwicklung

Russee - Drachensee •  Gekennzeichnet durch: Drachensee, Russee, offene und mit Erlenbruchwäldern bestan-
dene Niederungen, Ihlsee, Fließgewässer, Waldbestände

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (Biotopverbundfunktion), wichtige
Ausgleichsfunktion für den Siedlungsraum

Eiderniederung südlich Hammer •  Gekennzeichnet durch: Talraum der Eider mit Niedermoor, Wald, Sukzessionsflächen,
ehemalige Mäander der Eider

•  besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, besondere geologisch-
geomorphologische Situation
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Fortsetzung Tabelle 18: Geplante Landschaftsschutzgebiete

Gebiet Kurzbeschreibung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Schwansener Ostseeküste •  Gekennzeichnet durch: salz- und trockenheitsgeprägte Strandlebensräume, Steilküsten,
Strandwälle, Strandseen, Trockenrasen- und Dünenvegetation, Niederungs- und Feucht-
gebiete, Wälder im Übergang zur Jungmoränenlandschaft

•  erhebliche Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, besondere Biotopvielfalt
•  besondere Werte für die naturverträgliche Erholung als Guts- und Kulturlandschaft, ab-

wechslungsreiches Relief mit Senken und Moränenkuppen
Großes Moor bei Rußland
und Umgebung

•  Gekennzeichnet durch: das Große Moor als größtes Hochmoor Schwansens, relief-
reicher, teilweise bewaldeter Landschaftsbereich.

•  besondere ökologische Funktionen als vielfältig strukturierter Biotopkomplex
Hüttener Vorland •  Gekennzeichnet durch: Gewässer, Niederungen und Feuchtgebiete der Hüttener Auen

und der Osterbek, Verbindung zur Schlei, Sanderflächen um den Bültsee,
•  besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, Übergang zu den Moränenkup-

pen der nördlichen Hüttener Berge, abwechslungsreiches Landschaftsbild
Dänischer Wohld bei Felm •  Gekennzeichnet durch: gut erhaltene Bereiche des Felmer, Kaltenhofer und Klausdorfer

Moores, Niedermoorlebensräume, Laubwälder, kuppige Jungmoränenlandschaft
•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, hohe Biotopdichte, vielfältige

Landschaftsstruktur, repräsentativ für den Naturraum
Hüttener und Duvenstedter
Berge

•  Gekennzeichnet durch: hohe Knickdichte, zahlreiche Waldgebiete, kleinräumigen Wech-
sel von Kuppen mit trockenen, mageren Bodenbedingungen zu nassen Senken

•  besondere ökologische Funktionen, hohe Biotopdichte, viele Elementen der historischen
Kulturlandschaft, stark kuppiges Stauch- und Endmoränengebiet

•  besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung
Landschaft um den Wittensee •  Gekennzeichnet durch: Wittensee mit Ufervegetation und Bruchwäldern, Habyer Au und

Schirnau mit Niederungen, Feuchtgrünland, Hoch- und Niedermoore, hoch gelegene End-
und Stauchmoränen

•  besondere geologische und landschaftsökologische Bedeutung, abwechslungsreiches
Landschaftsbild

Niederungsgebiete zwischen
Owschlag und Fockbek

•  Gekennzeichnet durch: Moorkomplexe (Owschlager, Duvenstedter und Fockbeker Moor),
Niederungen, Feuchtgebiete, Heiden, Binnendünen

•  besondere landschaftsökologische und -ästhetische Bedeutung, Vielfalt schutzwürdiger
Landschaftselemente, Landschaftsbild mit weiten Sichtbeziehungen

Tal der Sorge und Umgebung •  Gekennzeichnet durch: Grünland und Niedermoore an der Sorge und der Garlbek, offene
und bewaldete Lebensräume auf Binnendünen, Feuchtheidereste, hohe Knickdichte,

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aufgrund der nährstoffarmen, trok-
kenen Bodenbedingungen und des hohen Anteils trocken-magerer Biotope

Eider-Sorge-Niederung östlich
Friedrichsholm

•  Gekennzeichnet durch: Niederungsflächen der Eider-Treene-Niederung, Hohner See,
großflächige Moorbereiche, Niedermoore, Gehölzbestände

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz als großräumiger Biotopkomplex
moortypischer Pflanzen und Tiere, weitgehend störungsfreier Lebensraum

•  besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, weithin erlebbares Landschafts-
bild

Bauernmoor bei Prinzenmoor •  Gekennzeichnet durch: charakteristische Hoch- und Niedermoorbiotope, Moorgrünland
•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, komplexer Landschaftsraum

Landschaft um die Untereider bei
Rendsburg

•  Gekennzeichnet durch: naturraumtypische Niederungsgebiete, Binnendünenbereich der
Grönsfurther Berge

•  besondere Bedeutung für den Arten und Biotopschutz, Biotopkomplexe für den Schutz und
die Gliederung siedlungsnaher Landschaften, besondere Bedeutung für die Erholung

Landschaft bei Kluvensiek •  Gekennzeichnet durch: langgezogene Stillgewässer des alten Eiderkanals, Ufervegeta-
tionen, Gehölzbestände, Niederungsgebiete

•  repräsentative Bedeutung im Naturraum für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
Umgebung Flemhuder See •  Gekennzeichnet durch: Flemhuder See und Ringkanal, Ufervegetationen, Waldgebiete,

Spülflächen mit trocken-mageren, halboffenen Lebensräumen am Nord-Ostsee-Kanal
•  besondere Bedeutung für den Gewässer- sowie Arten- und Biotopschutz, vielfältig struktu-

rierte, relativ störungsarme Landschaft, ökologisch bedeutsam
Holsteinische Vorgeest zwischen
Osterrönfeld und Brammer

•  Gekennzeichnet durch: naturraumtypische Biotopkomplexe der großräumigen Hochmoo-
re (Stadtmoor, Wilden Moor), Heide-Moor-Landschaft bei Altenkattbek und Brammer,
Binnendünen, trocken-magere Standorte

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, besondere Biotopvielfalt
Erweiterte Umgebung
Rümlandteich und Methorstteich

•  Gekennzeichnet durch: großes, teilweise naturnahes Waldgebiet, zwei Teiche nährstof-
farme, vorwiegend feuchte bis nasse Standorte

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz
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Fortsetzung Tabelle 18: Geplante Landschaftsschutzgebiete

Gebiet Kurzbeschreibung
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Westenseer Endmoräne •  Gekennzeichnet durch: Fließ- und Stillgewässer, Niederungen, Feuchtgebiete, ausge-
dehnte Wälder

•  besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, historisch gewachsene Gutsland-
schaft, hohe Biotopdichte und -vielfalt, besondere geologische Prägung,

•  besonderer Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, abwechslungsreiches Land-
schaftsbild stark bewegtes Relief, Seeterrassen am Ufer des Westensees, Steilhänge,
Tunneltäler, Moränenrücken

Landschaft bei Groß Vollstedt •  Gekennzeichnet durch: Seen, Teiche, Fließgewässer, Hochmoore, Talräume der
Mühlenau und Fuhlenau

•  besonderer Bedeutung für den Arten und Biotopschutz, viele naturschutzwürdige und öko-
logisch bedeutsame Bereiche, besondere Biotopdichte

•  hohe Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, vielfältig strukturierte Landschaft, ab-
wechslungsreiches Landschaftsbild

Landschaft der Obereider •  Gekennzeichnet durch: Talraum der teilweise noch naturnahen Eider, Auenlebensräume,
Feuchtwiesen, zum Teil steile Talhänge, Moränenlandschaft

•  geologisch und ökologisch bedeutsamer Landschaftsbereich, besondere Biotopdichte und
-vielfalt, abwechslungsreiches Landschaftsbild

Niederungs- und Heidelandschaft
zwischen Wennebek und
Olendieksau

•  Gekennzeichnet durch: naturnahe Fließgewässer, vielfältige Feuchtgebiete, Heidemoor,
Sandheide, nährstoffarme Sander

•  eine besondere Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt, abwechslungsreiches Bild der Natur-
und Kulturlandschaft

Landschaft der Haaler Au •  Gekennzeichnet durch: weiträumige Niederung, Hoch- und Niedermoore, naturnah er-
haltene Mühlenbek und Ohlsbek, breiter Talraum

•  besondere landschaftliche Vielfalt, hohe Biotopdichte, Bedeutung für den Gewässerschutz
•  besondere Bedeutung für die Erhaltung des naturräumlich typischen Landschaftsbildes

Obere Hanerau •  Gekennzeichnet durch: Niederung der Hanerau, Talräume und Altmoränenkuppe um den
Voßberg

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, Verbindung von Lebensräumen der
Feuchtgebiete zu trocken-nährstoffarmen Biotopen auf engem Raum,

•  besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, abwechslungsreiches Land-
schaftsbild, charakteristischer Ausschnitt der Heide-Itzehoer Geest

Geestlandschaft bei Oersdorf •  Gekennzeichnet durch: Fließgewässer, Feuchtgebiete, Moorgrünland, Oersdorfer Kratt,
Laubwälder, Gras- und Heideflure

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz der feuchten und trocken-
nährstoffarmen Lebensräume, vielfältige Standorte

Aukruger Wald und Knickland-
schaft

•  Gekennzeichnet durch: Stauch- und Endmoränen mit trocken-nährstoffarmen Bodenbe-
dingungen, Nadel- und Laubmischwälder, hohe Knickdichte

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, besondere Geologie
•  besondere Bedeutung für die naturverträgliche Erholung, besonderes Landschaftsbild als

historisch gewachsene Kulturlandschaft
Buckener Au Niederung •  Gekennzeichnet durch: weiträumige Grünlandniederung der Buckener Au, der Fuhlenau,

naturnah verbliebene / gestaltete Fließgewässer, Moorgrünland, Hochmoorreste, Wälder
•  besondere Bedeutung für den Gewässerschutz, den Arten- und Biotopschutz und das

Landschaftsbild, weitgehend ungestörter Landschaftsbereich
Mittleres Störtal •  Gekennzeichnet durch: Stör mit geologisch deutlich ausgeprägten Talraum, Feuchtge-

biete, ehemaliges Heide- und Moorgebiet
•  besondere Bedeutung für den Gewässerschutz sowie für den Arten- und Biotopschutz, Er-

haltung artenreicher Lebensgemeinschaften
Höllenau, Mitbek und Iloo Forst •  Gekennzeichnet durch: Fließgewässer, großflächige Laub- und Nadelmischwälder, Hei-

degebiete, Grasfluren, feuchte Senken,  mager-nährstoffarme Bodenbedingungen
•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz der trocken-nährstoffarmen Lebens-

räume
Nordteil des Einfelder Sees und
Umgebung des Dosenmoors

•  Gekennzeichnet durch: weitgehend natürliches, großflächiges Hochmoor, angrenzenden
Niedermoorbereiche, Einfelder See mit Ufervegetation, Grünlandflächen

•  vielfältige ökologische Funktionen, abwechslungsreiches Landschaftsbild
Kreis Plön

Postsee, Neuwührener Au,
Klosterforst Preetz und Umge-
bung

•  Gekennzeichnet durch: Postsee, knick- und redderreiche Preetzer Postseefeldmark,
Unterlauf der Alten Schwentine / Kührener Au, Pohnsdorfer Stauuung, Neuwührener Au,
Hügellandschaft einschließlich der Klosterforsten

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sowie die landschaftsbezogene Er-
holung
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4.2.4 Naturdenkmale und Geschützte
Landschaftsbestandteile

Schützenswerte Landschaftsbestandteile von
überörtlicher Bedeutung sollen als Natur-
denkmale oder als Geschützte Landschafts-
bestandteile ausgewiesen werden.

Geschützte Landschaftsbestandteile sind
nach § 15 LNatSchG vorrangige Flächen für
den Naturschutz und somit Bestandteile des
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems.
Viele Naturdenkmale liegen dagegen bisher
isoliert in der Landschaft. Nach Möglichkeit
sollten sie zukünftig in das Schutzgebiets-
und Biotopverbundsystem eingebunden wer-
den, da es sich auch um Relikte natürlicher
Biotoptypen handeln kann. Die Auswahl und
Festsetzung dieser Gebiete und Objekte er-
folgt durch die unteren Naturschutzbehörden
oder die Gemeinden.

4.2.5 Naturparke

Um die Eignung der Landschaft für naturnahe
Erholungsformen zu sichern und Erholungs-
einrichtungen den allgemeinen Anforderun-
gen entsprechend einordnen zu können, wird
eine zonale Untergliederung der Naturparke
in Kernzone, Übergangszone und Randzone
vorgenommen.

In der Kernzone dürfen Wochenend- und
Ferienhausgebiete sowie Zelt- und Camping-
plätze nicht ausgewiesen werden (siehe Lan-
desraumordnungsplan 1999, Ziffer 7.4). Das
gleiche gilt für Erholungseinrichtungen, die
einen starken Besucherverkehr auslösen, wie
Freizeit- oder Wildparks.

Solche Einrichtungen sind unter Beachtung
aller sonstigen Belange in den Randzonen zu
entwickeln. In den Übergangszonen, die an
die Randzone angrenzen, können sie im Ein-
zelfall ausgewiesen werden. Die vorstehen-
den Grundsätze sind sinngemäß auch auf
andere, nicht der Erholung dienende Planun-
gen und Maßnahmen anzuwenden.

Die Zonierung der Naturparke im Planungs-
raum III ist Tabelle 19 zu entnehmen. Die
Kernzonen der Naturparke sind darüber hin-
aus soweit darstellbar in Karte 2 des Land-
schaftsrahmenplans enthalten.

Für die folgenden Gemeinden ist eine Erwei-
terungsmöglichkeit des Naturparks „Holstei-
nische Schweiz“ in Karte 2 dargestellt: Ble-
kendorf (teilweise), Kletkamp, Kirchnüchel,
Högsdorf, Helmsdorf, Klamp, Giekau, Selent,
Lammershagen,
Martensrade, Mucheln, Grebin, Rantzau,
Stadt Lütjenburg, Lebrade, Lehmkuhlen,
Schellhorn, Wahlstorf, Wittmoldt, Kühren,
Löptin, Stadt Preetz, Stolpe, Wankendorf,
Belau, Ruhwinkel und Kalübbe.

Die Gemeinde Alt Duvenstedt hat vorge-
schlagen, die westlich der Autobahn A 7 ge-
legenen Ausläufer der Hüttener Berge in den
Naturpark „Hüttener Berge“ einzubeziehen.

Eine Entscheidung mit konkreten Abgren-
zungen kann jedoch erst im Verfahren
nach § 29a LNatSchG erfolgen.

Fortsetzung Tabelle 18: Geplante Landschaftsschutzgebiete

Gebiet Kurzbeschreibung
Kreis Plön

Östlicher Niederungsbereich am
Dosenmoor

•  Gekennzeichnet durch: Niederung der Dosenbek
•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, Umgebungsschutz für das beste-

hende Naturschutzgebiet „Dosenmoor“
Bungsbergvorland mit
Högsdorfer Hügelland und Um-
gebung

•  Gekennzeichnet durch: hohe Reliefenergie, relativ hoher Waldanteil, Teichlandschaft um
Kletkamp, ehemaliger Viehteich

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sowie für das Landschaftserleben,
geomorphologisch markante Endmoränenlandschaft

Teichlandschaft um Lebrade und
Umgebung

•  Gekennzeichnet durch: Fischteiche von Lebrade und Rixdorf
•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, Umgebungsschutz für vorhande-

nen Naturschutzgebiete
Hollenbeker Holz und Umgebung •  Gekennzeichnet durch: relativ hoher Waldanteil mit naturnahen Beständen, geomorpho-

logischer Übergang von der Moränen- zur Sanderlandschaft, Knicks, Feldeichen
•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz

Waldreiche Moränenlandschaft
zwischen  Selenter See und
Schwentine bei Rosenfeld und
Umgebung

•  Gekennzeichnet durch: Schwentine bei Rosenfeld, Selenter See, Salzau, große Struktur-
vielvalt mit hoher Reliefenergie

•  besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (insbesondere für Amphibien) sowie
für das Landschaftserleben
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4.2.6 Feuchtgebiete internationaler Bedeu-
tung nach dem Ramsar-Übereinkommen

Die Vertragsparteien des Ramsar-Überein-
kommens, zu denen seit 1976 auch die
Bundesrepublik Deutschland gehört, sollen
geeignete Gebiete, die in eine „Liste interna-
tional bedeutender Feuchtgebiete“ aufge-
nommen werden, benennen. Im Rahmen des
Übereinkommens besteht eine Verpflichtung,
diese Feuchtgebiete zu erhalten. .„Ramsar-
Gebiete“ sind vor allem als Lebensräume für
Wat- und Wasservögel langfristig zu schüt-
zen und zu entwickeln.

Im Planungsraum III erfüllen folgende Ge-
biete die Kriterien, um in die „Liste internatio-
nal bedeutender Feuchtgebiete“ nach der
Ramsar-Konvention aufgenommen zu wer-
den:

•  Teilbereiche der Eider-Treene-Sorge-
Niederung,

•  Binnenseen im Bereich der Hohwachter
Bucht,

•  Selenter See,
•  Dosenmoor und
•  Plöner See.

Weitere Einzelheiten auch zu den Gebietsab-
grenzungen ergeben sich aus dem Erläute-
rungsband.

Alle Ramsar-Gebietsvorschläge wurden ganz
oder teilweise auch als Gebiete für das Netz
Natura 2000 gemeldet (siehe Kapitel 2.1.4,
Tabelle 8 und Karte 1). Die dargestellten Ge-
biete sollen zusammen mit sieben weiteren
Gebieten aus anderen Landesteilen mit Zu-
stimmung der Landesregierung dem Ramsar-
Sekretariat gemeldet werden (siehe auch
Landschaftsprogramm 1999).

4.2.7 Maßnahmen des Artenschutzes

Um den Anforderungen eines umfassenden
Schutzes wildlebender Tier- und Pflanzenar-
ten gerecht zu werden, ist nach § 23
LNatSchG ein Artenschutzprogramm auf-
zustellen.

Ein erstes Artenschutzprogramm von 1983,
das sich in mehrere Artenhilfsprogramme
für gefährdete Tier- und Pflanzenarten unter-
gliedert, wurde mit  Bericht der Landesregie-
rung zum Arten- und Biotopschutz 1991 er-
weitert und soll auf der Grundlage von
§ 23 LNatSchG fortgeschrieben werden.

Tabelle 19: Zonierung der Naturparke im Planungsraum III

Naturpark Kernzone (*) Übergangszone
„Aukrug“ •  zentraler Bereich des Aukrugs mit dem Boxberg

und dem Wiesental der Buckener Au mit dem
nördlich hieran angrenzenden Moränenzug

an die Kernzone angrenzender Bereich mit
einer Breite von 1.000 Metern

„Hüttener Berge“ •  Uferbereiche des Wittensees und des Bistensees
in einer Breite von 300 Metern, hierbei ist zu be-
rücksichtigen, daß keine weiteren Erschließungs-
maßnahmen in den an die geplanten Schutzge-
biete angrenzenden Bereiche erfolgen,

•  zentrale Endmoränenzüge der Hüttener Berge
und die Duvenstedter Berge.

an die Kernzone angrenzender Bereich mit
einer Breite von 1.000 Metern

„Westensee“ •  Bereiche der Jungmoränenlandschaft um den
Ahrensee sowie östlich und südlich des Westen-
sees bis zum Ostufer des Pohlsees, soweit sie
außerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortslagen liegen.

•  waldreiche Bereiche nordwestlich Emkendorf,
•  das Felder Holz

an die Kernzone angrenzender Bereich mit
einer Breite von 1.000 Metern

„Holsteinische
Schweiz“

•  Uferbereiche des Behler Sees, Suhrer Sees,
Vierer Sees, Schluensees, Plußsees und des
Trammer Sees in einer Breite von 300 Metern; in
bewaldeten Uferbereichen erstreckt sich unab-
hängig hiervon die Kernzone auf die gesamte
Waldfläche.

an die Kernzone angrenzender Bereich mit
einer Breite von 1.000 Metern

(*) Die Kernzonen schließen die im Zusammenhang bebauten Ortslagen grundsätzlich nicht ein.
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Im Planungsraum III sind danach insbeson-
dere folgende Maßnahmen im Rahmen der
Artenhilfsprogramme vorgesehen:

Orchideen / Bunte Wiesen

Feuchtwiesen und Trockenrasen beherber-
gen in der Regel eine Vielzahl von stark
gefährdeten Pflanzen, unter anderem Orchi-
deenarten. Zum Schutze dieser Bereiche ist
es notwendig, diese weiterhin extensiv zu
bewirtschaften sowie deren Standortbedin-
gungen, insbesondere den Wasserhaushalt,
nicht zu verändern. Maßnahmen werden lan-
desweit gefördert (zum Beispiel Mahd von
Orchideenwiesen).

Fischotter

Der Fischotter ist in der Bundesrepublik
Deutschland vom Aussterben bedroht und
kommt in Schleswig-Holstein nur noch in
kleinen Restbeständen vor. Die letzten po-
tentiellen Fischottervorkommen (Schwentine)
sollen gesichert werden, indem naturnahe
Gewässerränder erhalten oder entwickelt
werden und die Lebensräume vor störenden
Einflüssen abgeschirmt werden. Gegebe-
nenfalls sind in Kerngebieten fischereiliche
und touristische Einschränkungen erforder-
lich. Projekte, die den Planungsraum einbe-
ziehen, sind zur Zeit noch nicht angelaufen.

Schleiereule / Steinkauz

Zum Schutz dieser Eulenvögel sind extensiv
genutzte Grünländereien, alte Obstbaumbe-
stände sowie Brutplätze in Gebäuden,
Scheunen und Kirchen zu erhalten. Weitere
Maßnahmen sind die Erhaltung, Neupflan-
zung und Pflege von Kopfweiden und das
Anbringen von Niströhren und -kästen. Maß-
nahmen werden landesweit gefördert.

Kranich / Schwarzstorch

Um diese Vogelarten zu schützen, ist es vor-
rangig erforderlich, ihre Brutplätze (Erlen-
bruchwälder, Waldhochmoore und feuchte,
ältere Waldbestände) mit ihren natürlichen
Wasserständen zu erhalten. Die Brut- und
Nahrungsbiotope sind zu sichern, zu pflegen
und neue Biotope zum Beispiel durch
Vernässung und Gewässerrenaturierung zu
entwickeln. Der Schwerpunkt dieses Pro-
gramms liegt im südöstlichen Bereich des
Landes. Durch Renaturierung von Feuchtge-
bieten gelang die Wiederansiedlung des
Kranich aber auch im Kreis Plön.

Weißstorch / Wiesen- und Moorvögel

Zum Schutze dieser Vogelarten ist es not-
wendig, ausgedehnte, feuchte und extensiv
bewirtschaftete Grünlandereien zu erhalten
oder zu entwickeln. Besonders gefährdet sind
derzeit Weißstorch, Bekassine, Kampfläufer,
Uferschnepfe und Alpenstrandläufer. Mit der
Schaffung neuer Flachwasserbereiche sollen
weitere Nahrungsbiotope geschaffen werden.
Die Weißstorch-Horstbetreuung wird landes-
weit gefördert. Ein Schwerpunkt des Wiesen-
und Moorvögel-Hilfsprogramms liegt in der
Eider-Treene-Sorge-Niederung.

Vögel der Binnenseen

Röhricht-, Flachwasser- und geeignete Ufer-
zonen sowie besonders Altschilfbestände
sollen für diese Vogelarten (zum Beispiel
Taucher, Rohrdommeln, Rallen, Rohrsänger,
Entenarten) geschützt werden. Insbesondere
kleine Inseln sind störungsfrei zu halten. Der
im letzten Jahrhundert ausgerottete
Kormoran hat inzwischen einen stabilen Brut-
bestand in Schleswig-Holstein aufbauen kön-
nen. Zur Zeit werden Schäden für die Bin-
nenfischerei an Seen auch wegen der star-
ken Konzentration durchziehender
Kormorane im Herbst teilweise finanziell aus-
geglichen.

Seeadler

Der landesweit positive Bestandstrend der
Seeadler-Population hat sich auch im Pla-
nungsraum III fortgesetzt. Hier ist besonders
der Kreis Plön als Besiedlungsschwerpunkt
hervorzuheben. Wesentliche Gründe hierfür
sind in dem Rückgang der Belastung durch
chlorierte Kohlenwasserstoffe, Verbesserung
der Nahrungssituation und in den intensiven
Bewachungsmaßnahmen der Horste zu se-
hen.

Amphibien

Die Amphibienbestände in Schleswig-
Holstein sind rückläufig, weil Grünland verlo-
ren geht, verbleibende Grünländereien inten-
siver genutzt werden und geeignete Laich-
möglichkeiten verschwinden. Um einen weite-
ren Rückgang zu verhindern, wurde ein um-
fangreiches Artenhilfsprogramm aufgestellt.

Um die Lebensräume zu verbessern, sollen:
•  Grünlandbereiche extensiviert,
•  Knicks und ihre Knickfußvegetation ge-

schützt (Abzäunen),
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•  Flachgewässern angelegt,
•  und auf Düngemittel und chemische

Pflanzenbehandlungsmittel im Bereich
naturnaher Landschaftsbestandteile
(Kleingewässer, Knicks, Raine) verzichtet
werden.

Als Amphibienlebensräume besonders ge-
eignet sind besonnte Gewässer, die wenig
Wasser- und Ufervegetationsstrukturen auf-
weisen.

Um Verluste durch den Straßenverkehr in der
Fortpflanzungszeit zu mindern, sollte erwo-
gen werden, Straßen, die die Amphibien auf
ihren Wanderungen kreuzen, zeitlich be-
grenzt zu sperren. Ist dies nicht möglich, sol-
len gezielte Schutzmaßnahmen durchgeführt
werden. Insbesondere sind zu nennen:
•  Anlage von neuen Laichgewässern, die

eine Wanderung über die Straße unnötig
machen und

•  Amphibientunnel oder -leiteinrichtungen.

Maßnahmen werden landesweit gefördert.

Fledermäuse / Höhlenbäume

Fledermäuse sind eine stark gefährdete Tier-
gruppe. Für ihren Schutz ist es wichtig, die
Wohnquartiere in störungsfreien Baumhöh-
len, Dachräumen von Gebäuden und Stollen
zu sichern. Für die in Wäldern lebenden
Fledermausarten ist es notwendig, alte, höh-
lenreiche Bäume zu erhalten. Hiervon profitie-
ren auch Hohltaube, Schellente, Spechte und
eine Reihe von Wirbellosen. Insgesamt ist
der Insektenreichtum in der Landschaft als
Nahrungsgrundlage für Fledermäuse durch
Vermehrung naturnaher Biotope und Extensi-
vierungsmaßnahmen zu erhöhen. Auch sol-
len ausreichende Vorkommen an Alt- und
Totholz geschaffen werden. Es werden lan-
desweit einzelne Vorhaben gefördert.

4.2.8 Wasserschutz- und Quellenschutz-
gebiete

Konkrete Ausführungen zum Handlungsbe-
darf und zu den Strategien des Grundwas-
serschutzes enthält der „Gesamtplan Grund-
wasserschutz Schleswig-Holstein“. Folgende
Aussagen sind für den Planungsraum III her-
vorzuheben.

Der Schutz des Grundwassers ist in den in
Karte 1 dargestellten Wasserschongebieten
besonders bedeutsam. In Wasserschonge-
bieten sollen grundsätzlich Vorhaben, die zu

einer Beeinträchtigung des Grundwassers
führen können, vermieden werden. Sofern
derartige Vorhaben nur hier verwirklicht wer-
den können, ist durch geeignete Maßnahmen
dafür Sorge zu tragen, daß keine Gefährdung
des Grundwassers eintritt.

In Bereichen, in denen oberflächennahes
Grundwasser für die öffentliche Trinkwasser-
versorgung genutzt wird oder genutzt werden
soll, kann es notwendig sein, Wasserschon-
gebiete in Wasserschutzgebiete nach § 19
Abs. 1 und 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
und § 4 Landeswassergesetz (LWG) zu
überführen.

Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten
mit entsprechend einschränkenden Vor-
schriften für belastende Anlagen, technische
Infrastruktur und landwirtschaftliche Nutzung
stellt hier eine mittelfristig greifende, zumin-
dest lokal wirkende Schutzstrategie für die
Grundwasserleiter dar.

Im Planungsraum sind gegenwärtig zwei
Wasserschutzgebiete in der engeren Pla-
nung: Schutzgebiete der Wasserwerke Plön
und Eckernförde-Süd. Sie sind in Karte 1
dargestellt.

4.2.9 Geotope

Das Landschaftsprogramm enthält grund-
sätzliche Aussagen zum Geotopschutz in
Schleswig-Holstein. Die im Planungsraum III
herausragenden Geotope sind in Tabelle 20
und in Karte 2 des Landschaftsrahmenplans
dargestellt.

Wesentlich bei Geotopen ist, daß nach ein-
mal erfolgter Zerstörung ein Ersatz oder Aus-
gleich nicht möglich ist. Es ist daher im Ein-
zelfall zu prüfen, ob und in welcher Form für
diese Gebiete und Objekte eine naturschutz-
rechtliche Sicherung (zum Beispiel als ge-
schützter Landschaftsbestandteil, Natur-
denkmal oder Landschaftsschutzgebiet) er-
forderlich ist.

Einige Geotoptypen wie Steilküsten, Strand-
wällen, Dünen und Bachschluchten unterlie-
gen bereits dem gesetzlichen Schutz gemäß
§ 15a LNatSchG.
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Tabelle 20: Geotope

Geotoptyp Örtlichkeit Nummer,
siehe Karte 2

Anmerkung

Stadt Kiel / Stadt Neumünster / Kreis Rendsburg-Eckernförde
Aktive Ostseekliffs − Schönhagen

− Bookniseck - Waabs
− Hemmelmark
− Mövenberg - Brunnenbek
− Lindhof - Hegenwohld
− Jellenbek - Surendorf - Dänisch-

Nienhof - Stohl - Bülk
− Bad Schilksee - Kahlenberg

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Die aktiven Ostseekliffs des Kreises
Rendsburg - Eckernförde bieten hervorra-
gende, durch Ostseeabrasion ständig frisch
aufgeschlossene Einblicke in den inneren
Aufbau weichseleiszeitlicher Moränen, inter-
essante Erosionserscheinungen und eine
breite Skala nordischer Geschiebe.

Inaktive Ostseekliffs
mit Höftländern

− Lehmbergstrand
− Karlsminde
− Hemmelmarker See
− Aschau
− Noer - Jellenbek
− Falkenstein
− Düsternbrook
− Moorteichwiese

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Die meist bewachsenen, inaktiven Ostsee-
kliffs sind mit ihrem Abrasionsmaterial, den
Höftländern, wichtige erdgeschichtliche
Zeugnisse der nacheiszeitlichen Ostsee-
transgression. Zum Teil weisen sie Strand-
wälle und Ansätze von Dünenbildungen auf.

Subglaziale Täler,
Tunneltäler

− Schlei mit Uferbereichen und Kliffs
− Tal bei Brekendorf
− Tal Fuhlensee - Schusterkrug
− Eidertal Kronsburg - Hohenhude

(Westensee) und Meimersdorf -
Einfelder See

− Tal Westensee - Emkendorf
− Tal Gut Westensee - Deutsch-

Nienhof - Brahmsee - Nortorf
/ Tal der Olendieksau / Tal der
Fuhlenau / Mühlenau

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

In den subglazialen Tälern des Kreises
Rendsburg - Eckernförde flossen während
der Weichsel-Kaltzeit die Schmelzwässer
unter Gletscherbedeckung und schütteten vor
dem Eisrand jeweils Sander auf. Wenn auch
nicht für alle Täler der Nachweis echter Tun-
neltäler erbracht ist, stellen sie für das Jung-
moränengebiet herausragende, geologisch
und geomorphologisch beispielhafte eiszeitli-
che Landschaftsformen dar.

Durchbruchstäler − Schirnautal Bünsdorf - Gut
Schirnau

4 Dieses Tal wurde in der Weichsel-Kaltzeit
durch Schmelzwässer erodiert.

Flußtäler − Schwentinetal
− Gieselautal
− Schlüsbek - Tal

5.1
5.2
5.3

Diese drei, im wesentlichen nacheiszeitlich
erodierten Flußtäler heben sich durch steile
Talflanken und eine lebhafte Reliefenergie
von den übrigen Flußtälern des Kreises ab.

Wallberge (Oser) − Wallberge von Steinsieken
− Neu - Duvenstedt
− Höbek / Ohe
− Rieseby
− Loose / Losau

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Die meist schmalen, bahndammähnlichen,
oft gewundenen Wallberge entstanden in der
äußeren Randzone der Weichsel-Kaltzeit
beim Niederschmelzen der Gletscher. Sie
bestehen aus Kiesen, Blöcken und Sanden.
Wallberge gehören zu den seltenen glazialen
Vollformen und sind deshalb durch Bodenab-
bau gefährdet.

Moränen,
Gletscherrandlagen

− Hüttener Berge 7 Die zum Teil über 100 Meter hohen Stauch-
moränen-Wälle der Weichsel-Kaltzeit ent-
standen durch einen in mehreren Phasen
vorrückenden, vom Schleigletscher in südli-
cher Richtung abzweigenden Eis-Neben-
lobus.

− Duvenstedter Berge 8 Sie stellen das beste Beispiel einer Stauch-
moräne der Weichsel-Kaltzeit in Nord-
deutschland dar. Die durch Gletscherschub
aufgestauchten Lockergesteinsmassen ent-
stammen dem Gebiet des heutigen
Wittensees.

− Gletscherrandlage Warringholz -
Voßberg

11 Die im Kreis Steinburg liegenden Eisrandla-
gen der Saale-Kaltzeit setzen sich bis west-
lich Gokels fort. Als Besonderheit finden sich
Trockentäler aus der jüngeren Warthe- und
Weichsel - Kaltzeit.

− Gletscherrandlage Oldenhütten 12 Die aus südöstlicher Richtung gestauchte
Gletscherrandlage entstand in der Warthe-
Kaltzeit. Sie stellt eine morphologisch gut er-
kennbare, herausragende Leitlinie im südli-
chen Kreis Rendsburg-Eckernförde dar.
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Fortsetzung Tabelle 20: Geotope

Geotoptyp Örtlichkeit Nummer,
siehe Karte 2

Anmerkung

Stadt Kiel / Stadt Neumünster / Kreis Rendsburg-Eckernförde
Moränen,
Gletscherrandlagen

− Gletscherrandlage Rade - Mörel 13.1 Sie stammt aus der Warthe-Kaltzeit und be-
zeugt eine Gletscherfließrichtung aus Osten.

− Tappendorf 13.2 Die Moräne aus der Warthe-Kaltzeit beweist
durch ihren Aufbau sowohl eine aus Süd-
osten als auch aus Osten gerichtete Glet-
scherfließrichtung.

− Boxberg 14 Der Boxberg hebt sich durch seine Höhe
(79,9 Meter über Normalnull) und seine radial
angeordneten, auf ehemals gefrorenem Bo-
den entstandenen Trockentäler deutlich her-
aus. Er ist damit eine geologisch-geomorpho-
logische Form von besonderem Rang.

− Gletscherrandlage Rönner Heide 16 Die Gletscherrandlage ist ein markantes und
morphologisch herausragendes Teilstück der
I-Moräne der Weichsel-Kaltzeit mit Höhen
über 70 Meter über Normalnull.

Binnendünen − Binnendünen von Krummenort und
Sorgbrück

− Rendsburg
− Bargstall
− Lohlklint - Hörsten - Moltkestein
− Rüsterberge
− Schülp - Westerrönfeld
− Altenkattbek
− Nienkattbek
− Brammerau
− Bokel
− Hamweddel
− Stits
− Bünzener Au

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

9.10
9.11
9.12
9.13

Am Ausgang der Weichsel-Kaltzeit, zum Teil
bis in das Holozän hineinreichend, wurden
Dünensande aus der westlich vor den Jung-
moränen liegenden, flachen Sandergebieten
zu Binnendünen aufgeweht. Sie sind damit
wichtige Zeugnisse paläoklimatischer Ent-
wicklungen. In meist flacher Umgebung stel-
len sie eine Bereicherung des Landschafts-
bildes dar. Gefährdet sind sie durch Sandab-
bau und Überbauungen.

Zungenbecken − Zungenbecken des Goossees /
Eckernförde

10 Die vom heutigen Goossee eingenommene
geomorphologische Hohlform wurde in der
Weichsel-Kaltzeit durch einen kleineren
Nebenlobus der in der Eckernförder Bucht
liegenden Eiszunge ausgeschürft und zu den
südlich davorliegenden Stauchmoränen
westlich von Holtsee zusammengeschoben.

Stratigraphisch
wichtige Aufschlüsse

− Voßberg im südwestlichen
Gemeindegebiet von Bissee

15 Es handelt sich um ein Gebiet mit noch nicht
durch Kiesabbau zerstörtem, wichtigen Profil
vom Warthe-Stadial über das Eem-Inter-
glazial in die Weichsel-Kaltzeit.

Kreis Plön
Aktive Ostseekliffs − Satjendorf - Todendorf 20 Das Kliff gibt mit seinen ständig frischen Ab-

brüchen einen guten Einblick in Aufbau und
Tektonik der weichselzeitlichen Moränen.

Strandwälle − Bottsand 17 Dieser Strandwallhaken besteht aus Locker-
material, das durch küstenparallele Meeres-
strömung abgelagert wurde. Zusätzlich wurde
Sand zu Dünen aufgeweht.

− Behrensdorf - Hohwacht
− Hohwacht / Sehlendorf

22
23

Hier liegen schmale Strandwälle aus vom
Meer angelandetem Lockermaterial vor, die
als Nehrungen den Großen und Kleinen Bin-
nensee (22) sowie den Sehlendorfer Binnen-
see (23) von der Ostsee trennen.

Salzwiesen − Probstei 18 Der Aufbau der mit etwa 2.000 Hektar größ-
ten Salzwiese Schleswig-Holsteins ist bei-
spielhaft für die Landschaftsentwicklung bei
nacheiszeitlich steigendem Ostseewasser-
spiegel.
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Fortsetzung Tabelle 20: Geotope

Geotoptyp Örtlichkeit Nummer,
siehe Karte 2

Anmerkung

Kreis Plön
Bachtäler / Flußtäler − Schwentinetal zwischen Klausdorf

und Preetz
5.1 Die Schwentine entwässerte im Spätglazial

die ostholsteinischen Seen in Richtung Kieler
Förde. Sie besitzt stellenweise einen stark
mäandrierenden Verlauf mit charakteristi-
schen Gleit- und Prallhängen.

− Mühlenau - Tal zwischen Köhner
Holz und Hohenfelde / Malmsteg

19 Die Mühlenau gleicht den Höhenunterschied
zwischen dem Selenter See und der Ostsee
aus. Sie hat sich zwischen Köhner Holz und
Hohenfelde / Malmsteg tief in die weichsel-
zeitlichen Moränen eingeschnitten und ein
reizvolles Tal geschaffen.

− Kossautal Schönweide - Großer
Binnensee

26 Die ehemalige Schmelzwasserrinne vor einer
weichselzeitlichen Randlage mit zunächst
nach Südwesten gerichteter Entwässerung
entstanden. Die jetzige, umgekehrte Fließ-
richtung mit zahlreichen Mäandern hat sich
erst nach Entstehung der Ostsee entwickelt.

Moränen − Hessenstein / Panker / Darry 21 Es liegt hier eine typische Endmoräne aus
vom Gletschereis gestauchten Ablagerungen
vor. Im Moränenmaterial verbliebene Toteis-
reste verursachten tiefe Einsenkungen, wie
den Grundlosen See.

− Bungsberg - Nunatak mit Bach-
schluchten im Gebiet Kirchnüchel
und Bachtal bei Altharmhorst

25 In diesem Gebiet befinden sich ringförmige
Moränenwälle der letzten Eiszeit (Weichsel -
Eiszeit), die um Höhen einer älteren Eiszeit
liegen (Nunatak).

− Endmoränen bei Bellin 27 Die bis etwa 89 Meter aufragenden Endmo-
ränen sind weichselzeitlicher Entstehung und
bilden einen landschaftsprägenden Kontrast
zur Niederung des Selenter Sees.

− Lammershagen - Selent 28 Die markanten Erhebungen sind durch Glet-
scherstauchungen entstanden.

− Moränenschar südöstlich von
Preetz

31 Die Endmoränen weisen geomorphologisch
markante parallel verlaufende Täler auf, die
zum Teil noch mit kleineren Seen ausgefüllt
sind. Mit Höhenunterschieden von 20 bis
35 Metern zur Wasseroberfläche der Seen
gehören sie zu den eindrucksvollsten Zeugen
der Eiszeit in Schleswig-Holstein.

Eiszungenbecken − Blekendorf - Sehlendorf 24 Die hufeisenförmig verlaufenden Höhen bil-
den die Umwallung eines eiszeitlichen
Zungenbeckens, mit Kern im Bereich des
Sehlendorfer Binnensees.

Subglaziale Täler − Tal Postsee - Bornhöveder See 29 Das verzweigte Talsystem ist weichselzeitlich
entstandenen.

− Postsee - Nettelsee - Holzsee 30 Für das ausgedehnte und verzweigte weich-
selzeitlich entstandene Talsystem ist eine
subglaziale Entstehung wahrscheinlich.

Wallberge
(Oser)

− Plöner See (Prinzeninsel - Langes
Warder - Rottenwarder

32 In diesem Bereich könnte es sich um ein Os
innerhalb der weichselzeitlich vorstoßenden
Preetzer - Plöner - Eiszunge handeln.

Fluviatile
Erosionskliffs

− Ruhleben - Sandkaten 33 Der Suhrer See besitzt drei Bereiche, in de-
nen eine typische Seeuferterrasse ausgebil-
det ist. Sie entstanden im Mittelalter durch
eine künstliche Wasserspiegelabsenkung.
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Das Landschaftsprogramm Schleswig-
Holstein gibt grundsätzliche Hinweise und
Empfehlungen zu den verschiedenen Nut-
zungsansprüchen an Natur und Landschaft.
Sie gelten sinngemäß für den Planungs-
raum III. Darüber hinaus werden zu einzelnen
Nutzungen nachfolgende besondere natur-
schutzfachliche Empfehlungen gegeben:

5.1 Siedlung und Verkehr

Gliederung und Abgrenzung der baulichen
Entwicklung

Die Bau- und Siedlungstätigkeit verändert
Natur und Landschaft in der Regel erheblich
und nachhaltig. Aus diesem Grund ist eine
Begrenzung der baulichen Entwicklung
besonders dort notwendig, wo
•  Schutzflächen gemäß §§ 15 a, 17, 18 und

29a (Kernzonen) LNatSchG,
•  Gebiete mit besonderen ökologischen

Funktionen,
•  Gebiete mit besonderer Eignung zum

Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotop-
verbundsystems,

•  Geotope,
•  Wald,
•  Gewässer und
•  Grünverbindungen
angrenzen. Darüber hinaus soll sich die Art
der baulichen Entwicklung nicht beeinträchti-
gend auf das Landschaftsbild auswirken
(Splittersiedlungen, bandartige Entwicklung
und ähnliches). Das grundsätzliche Recht der
Gemeinden, sich in angemessener Form
weiterzuentwickeln bleibt unberührt.

An dem Grundsatz, die bauliche Entwicklung
auf die Siedlungsachsen und Siedlungs-
schwerpunkte zu konzentrieren, ist auch zu-
künftig festzuhalten. Räume außerhalb dieser
Schwerpunkte sollen als ökologische Aus-
gleichsräume gesichert und entwickelt wer-
den.

Eine großräumige landschaftliche Unterglie-
derung der Siedlungsgebiete, dies gilt insbe-
sondere innerhalb der Achsen im Ordnungs-

raum um Kiel und in den Räumen Neumün-
ster und Rendsburg, ist durch die Auswei-
sung von zusammenhängenden regionalen
Grünverbindungen sicherzustellen. Folgende
Bereiche erfüllen die Voraussetzung für
regionale Grünverbindungen:

Stadt Kiel:
•  Niederungsgebiet der Schwentine,
•  Klosterforst Preetz, Rönne -

Wellseebecken - Gaarden,
•  Eidertal bei Molfsee und Hansdorfer See /

Vorderer Russee - Drachensee - Schu-
lensee - Viehburger Gehölz - Waldwiese
und Kuckucksberg,

•  Nord-Ostsee-Kanal - Kronshagen /
Ottendorfer Au - Hofholz - Aubrook /
Struckdieksau - Russee - Drachensee.

Stadt Neumünster:
•  Niederungsgebiet der Stör,
•  Niederungsgebiet der Schwale,
•  Niederungsgebiet der Dosenbek,
•  Niederungsgebiet der Geilenbek.

Stadt Rendsburg:
•  Stadtseegelände - Mühlenauniederung -

Armensee

Die regionalen Grünverbindungen sollen das
Stadtklima verbessern, Bereiche unterschied-
licher Nutzungen optisch voneinander ab-
grenzen und der Erholung dienen. Sie über-
lagern sich besonders im Bereich der Fluß-
und Bachtäler und ihrer Niederungen sowie
der Wälder zum größten Teil mit den Gebie-
ten mit besonderer Eignung zum Aufbau
eines Schutzgebiets- und Biotopverbund-
systems. Die Ansprüche des Arten- und Bio-
topschutzes sind hier in besonderem Maße
zu berücksichtigen.

Die genaue Abgrenzung erfolgt in der örtli-
chen Planung. Dabei sind die innerörtlichen
Grünverbindungen mit einzubeziehen. Die
Grünverbindungen sind von baulichen Ent-
wicklungen freizuhalten. Bei Verkehrsbauten,
die die Grünverbindungen kreuzen, ist darauf
zu achten, daß die Funktionen der Grünver-
bindungen nicht beeinträchtigt werden.

5. Naturschutzfachliche
Hinweise und Empfehlungen
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Landwirtschaftliche Nutzflächen, die inner-
halb der Eignungsbereiche zum Aufbau des
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems
liegen, weisen in der Regel ein hohes ökolo-
gisches Entwicklungspotential auf. Sie eignen
sich daher besonders für den Ausgleich oder
Ersatz von unvermeidbaren Beeinträchtigun-
gen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbildes, die an an-
derer Stelle entstandenen sind. Im Rahmen
der Poolbildung von Ausgleichs- und Ersatz-
flächen oder der Errichtung von Ökokonten
kommt den genutzten Flächen innerhalb des
Biotopverbundes eine wichtige Funktion zu
(siehe auch Landschaftsprogramm). Das
mögliche Interesse von Planungsträgern an
diesen Flächen für ökologische Planungen
stabilisiert aufgrund entsprechender Nachfra-
gen langfristig auch ihren ökonomischen
Wert. Insbesondere im Ordnungsraum Kiel
sowie in den Stadtumlandbereichen sind
auch die Möglichkeiten gemeindeübergrei-
fender Kooperationen zu prüfen.

Verkehr

Eine konkrete Auseinandersetzung mit ein-
zelnen Vorhaben erfolgt im Landschaftsrah-
menplan nicht. Hierfür sind die straßenrecht-
lichen Verfahren mit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung maßgeblich. Zu berücksichtigen
sind jedoch die im Landschaftsprogramm
dargelegten grundsätzlichen, naturschutz-
fachlichen Hinweise und Empfehlungen. Dar-
über hinaus sind die besonderen Erfordernis-
se und Maßnahmen des Naturschutzes für
den Planungsraum III gemäß dem vorliegen-
den Landschaftsrahmenplan einzubeziehen.

Eine kartenmäßige Darstellung des regiona-
len Schienen- und Straßennetzes sowie des
dringlichen Bedarfs erfolgt im Regional-
plan III, auf den an dieser Stelle verwiesen
wird. Im Planungsraum III sind im Bedarf-
splan für die Bundesfernstraßen folgende
Vorhaben vorgesehen:

Landeshauptstadt Kiel

•  Vordringlicher Bedarf:
− B   76 - Verlegung in Kiel,
− B 502 - Verlegung zwischen Kiel und

Lutterbek.

•  Weiterer Bedarf:
− B 202 Verlängerung in Kiel bis zur B

404 / BAB 21

Kreis Rendsburg-Eckernförde

•  Vordringlicher Bedarf:
− B   76 - Ortsumgehung Gettorf,
− B 203 - Ortsumgehung Klein und Groß

Wittensee,
− B 203 - Ortsumgehung Hamdorf.
 

•  Weiterer Bedarf:
− B 77 - Ortsumgehung Hohenwestedt.

Kreis Plön

•  Vordringlicher Bedarf:
− B   76 - Ortsumgehung Preetz,
− B 404 - Ausbau zur BAB 21,
− B 502- Verlegung zwischen Kiel und

Lutterbek.
− 

•  Weiterer Bedarf:
− B 202 - Ortsumgehung Selent,
− B 430 - Ortsumgehung Schmalensee

(Kreis Segeberg).

Windenergienutzung

Es ist ein energiepolitische Ziel des Landes,
an geeigneten Standorten den Anteil an um-
welt- und ressourcenschonenden Energiege-
winnungsformen zu erhöhen und 25 Prozent
des Strombedarfs des Landes Schleswig-
Holstein aus Windenergie zu decken. Dabei
sind Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft zu vermeiden und nicht vermeidbare
Beeinträchtigungen auszugleichen.

Aufgrund der bundesrechtlichen Privilegie-
rung von Windkraftanlagen wurden aus zeitli-
chen Gründen entsprechende Eignungsge-
biete für den Planungsraum III 1998 im Rah-
men einer Teil-Fortschreibung des Regional-
planes ausgewiesen (Kreis Plön 35 Megawatt
Anschlußleistung, Kreis Rendsburg-
Eckernförde 80 Megawatt Anschlußleistung).
Dabei sind im Vorgriff auf den Landschafts-
rahmenplan bereits unter anderem Belange
des Arten- und Biotopschutzes und Aussagen
zu Auswirkungen auf das Landschaftsbild be-
rücksichtigt worden.

Im Zuge des Kreiskonzeptes für den Kreis
Plön wurde aufgrund der Bedeutung des
Gebietes für den Vogelzug ein ornithologi-
sches Gutachten erstellt. Die Ergebnisse sind
in die Teilfortschreibung des Regionalplanes
eingeflossen. Eine konkretisierende Be-
trachtung der Windenergieeignungsgebiete
unter besonderer Berücksichtigung der
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Vogelschutzbelange (siehe Abbildung 10) ist
Aufgabe der gemeindlichen Landschaftspla-
nung. Dies ist erforderlich, wenn die Gemein-
den im Rahmen der Flächennutzungsplanung
die Windenergienutzung in den Eignungsge-
bieten kleinräumig steuern oder angemessen
reduzieren wollen.

5.2 Landwirtschaft

Die Landwirtschaft wird im Planungsraum III
auch weiterhin wesentlich dazu beitragen, die
bestehende Kulturlandschaft zu erhalten.
Dies beinhaltet ausdrücklich eine ordnungs-
gemäße landwirtschaftliche Bodennutzung
zur Sicherung der Lebensgrundlagen der in
den ländlichen Räumen lebenden Menschen.

Im Rahmen der europäischen Agrarpolitik
(Agenda 2000) wird die Landwirtschaft zu-
künftig verstärkt dem internationalen Wettbe-
werb ausgesetzt. Der Strukturwandel wird
sich fortsetzen. Durch das Ausscheiden eini-

ger Betriebe werden Flächen freigesetzt, die
allerdings von anderen Betrieben durch Zu-
kauf oder Zupacht in Bewirtschaftung bleiben
werden. Das Pachtpreisniveau in Schleswig-
Holstein für Ackerland und Grünland wird
weitgehend stabil bleiben; demzufolge wird
es bei einer flächendeckenden Landwirtschaft
bleiben.

Entsprechend der europäischen Strategie für
die Erhaltung des „Modells der europäischen
Landwirtschaft“ muß auch die schleswig-
holsteinische Landwirtschaft als Wirtschafts-
zweig multifunktional, nachhaltig und wettbe-
werbsfähig sein. Nach einem Beschluß der
europäischen Regierungschefs (Europäischer
Rat, Helsinki, Dezember 1999) soll sie den
Anliegen und Anforderungen der Verbraucher
in Bezug auf die Qualität und Sicherheit der
Lebensmittel, den Umweltschutz und den
Tierschutz gerecht werden. Sie soll zur Land-
schaftspflege, zur Erhaltung der Naturräume
und zur Verbesserung der Vitalität des ländli-
chen Raumes beitragen.

In Bereichen mit Grenzertragsstandorten
(beispielsweise in der Geest oder der Eider-
Treene-Sorge-Niederung) haben landwirt-
schaftliche Flächen auch für den Naturschutz
eine besondere Bedeutung. Hier wie auch in
anderen Bereichen stellen ländliche Struktur-
und Entwicklungsanalysen eine wichtige
Grundlage für die Entwicklungsperspektiven
der Landwirtschaft dar. In Verbindung mit
oder in Ergänzung zu kommunalen Land-
schaftsplänen können die Belange der Land-
wirtschaft mit denen des Naturschutzes sinn-
voll miteinander verknüpft werden. Ziel soll es
dabei sein, gemeinsame Handlungsfelder
und Projektbereiche vor Ort festzulegen. Mit
den Aussagen des Landschaftsrahmenplans
werden hierfür regional bedeutsame Vor-
schläge, Hinweise und Anstöße gegeben.

In besonderen, ökologisch wertvollen Berei-
chen wird durch Programme des Landes eine
Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzung
gefördert. Im wesentlichen sollen hiermit fol-
gende Ziele unterstützt werden:
•  dem Artenrückgang entgegenwirken

sowie
•  die Landschaft mit naturnahen Strukturen

anreichern.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zu-
sammenhang der Vertrags - Naturschutz.
Den Landwirten werden insgesamt sechs
verschiedene Vertragsvarianten für Grün-
landflächen angeboten. Darüber hinaus ist es

Abbildung 9:
Zugwege von Land- und Wasservögeln auf dem Herbstzug (schemati-
sche Darstellung)
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möglich, Acker- wie auch Grünlandflächen
dauerhaft über eine 20jährige Förderung aus
der Nutzung zu nehmen.

Um auch landwirtschaftliche Flächen nach-
haltig strukturell zu verbessern, enthalten
alle Verträge die Verpflichtung, biotop-
gestaltende Maßnahmen (zum Beispiel
Neuanlage von Knicks oder Kleingewässern)
auf zwei Prozent der Vertragsfläche zu dul-
den. Die Verträge sind langfristig angelegt
und werden zunächst mit Ausnahme der Ver-
einbarung über eine 20jährige Flächenstille-
gung für eine Laufzeit von fünf Jahren abge-
schlossen. Sie können jedoch verlängert
werden. Die Fördergebiete des Vertrags-
Naturschutzes sind im Landschaftsprogramm
in einer Abbildung dargestellt. Für den Pla-
nungsraum III sind folgende Aussagen be-
deutsam und hervorzuheben:

•  Bereich Hüttener und Duvenstedter
Berge und Wittensee:

− Die Schwerpunktbereiche 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395 des
Schutzgebiets - und Biotopverbundsy-
stems liegen innerhalb der Förderku-
lisse. Hervorzuheben sind unter ande-
rem die Vertragsvarianten für Amphi-
bienschutz und für Trockenes Mager-
grünland.

− Im Bereich des Wittensees können in
den Schwerpunktbereichen des
Schutzgebiets - und Biotopverbundsy-
stems 398, 399, 400, 401 und 402
insbesondere die Vertragsvarianten
Amphibienschutz und Wiesenvogel-
schutz zur Anwendung kommen.

•  Bereich Königsmoor, Hohner See,
Hartshoper Moor
Die Förderbereiche umfassen hier die ge-
planten Naturschutzgebiete Königsmoor
und Hartshoper Moor mit angrenzenden
Flächen des Schutzgebiets- und Biotop-
verbundsystems. Der Vertragsnaturschutz
ist hier insbesondere auf den Wiesenvo-
gelschutz ausgerichtet (Europäisches Vo-
gelschutzgebiet).

•  Umgebung Westensee, Bothkamper
See, Eidertal südlich Kiel
Die Förderkulisse schließt in dieser Regi-
on unter anderen die Schwerpunktberei-
che 412, 413, 414, 425, 427, 428 und 429
des Schutzgebiets - und Biotopverbund-
systems mit ein. Teilweise handelt es sich

auch um geplante Naturschutzgebiete wie
zum Beispiel das „Eidertal südlich Kiel“,
und das „Tal der Drögen Eider mit Grie-
bensee“. Es werden in diesem Bereich
verschiedene Möglichkeiten des Ver-
tragsnaturschutzes angeboten.

•  Bereich südlich des Selenter Sees
Die Förderbereiche umfassen hier bei-
spielsweise die Schwerpunktbereiche
248, 249, 259 und 262 des Schutzge-
biets- und Biotopverbundsystems sowie
die geplanten Naturschutzgebiete „Lam-
mershagener Teiche“, „Gödfeldteich“ und
„Waldgebiet Belliner Moor“. Neben dem
Schutz der Oberflächengewässer ist der
Amphibienschutz hervorzuheben.

•  Umgebung Barsbeker See
Der Schwerpunktbereich 241 des Schutz-
gebiets - und Biotopverbundsystems liegt
innerhalb der Förderkulisse. Der Wiesen-
vogelschutz ist in diesem Bereich beson-
ders hervorzuheben.

Diese Beispiele zeigen, daß der Vertrags-Na-
turschutz vielfältige Möglichkeiten zur Umset-
zung der in den Erläuterungen zum Schutz-
gebiets - und Biotopverbundsystem vorge-
schlagenen Maßnahmen bietet. Seitens der
Landwirtschaft kommt es zukünftig darauf an,
diese auf freiwilliger Basis beruhenden Ange-
bote des Naturschutzes verstärkt zu nutzen.

Der Vertrags-Naturschutz wird von der
Europäischen Kommission im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 2078 / 1992 für umwelt-
gerechte und den natürlichen Lebensraum
schützende landwirtschaftliche Produktions-
verfahren bis zu 50 Prozent kofinanziert (zu-
künftig im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1257 / 1999). Ergänzend hierzu bietet
auch das Ministerium für ländliche Räume,
Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus
den Landwirten in Schleswig-Holstein an, im
Rahmen dieser Verordnung eine markt- und
standortangepaßte Landbewirtschaftung als
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ zu
fördern.

Weiterhin ist es erforderlich, sowohl den inte-
grierten als auch den ökologischen Landbau
sowie andere naturschonende Anbaumetho-
den zu stärken. Hierdurch soll die Boden-
fruchtbarkeit langfristig gesichert und die
stoffliche Belastung gemindert werden. Bei
der Umsetzung dieser Empfehlungen werden
zugleich die angestrebten Ziele der Agen-
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da 21 für eine nachhaltige, ressourcenscho-
nende Entwicklung im Bereich der Landwirt-
schaft unterstützt.

In den „Erläuterungen zum Landschaftsrah-
menplan“ (Kapitel 2.1.2) sind die erosions-
gefährdeten Bereiche im Planungsraum III
dargestellt. Hierzu werden folgende Hinweise
und Empfehlungen gegeben.

Auf den durch Winderosion gefährdeten Flä-
chen können neben der Einhaltung der guten
fachlichen Praxis folgende Maßnahmen zum
Schutze der Böden beitragen:
•  mit standortgerechten Gehölzarten auffor-

sten,
•  das vorhandene Knicknetz erhalten und

weitere Windschutzpflanzungen anlegen,
•  vorhandene Grünlandnutzung beibehal-

ten,
•  extensive Beweidung oder Grünlandbra-

che fördern,
•  die Wasserhaltefähigkeit des Bodens si-

chern, indem der Humusgehalt erhöht
wird,

•  möglichst lange bodenbedeckende
Früchte anbauen, auch den Zwischen-
fruchtanbau einbeziehen,

•  bodenschonendere Bearbeitungsformen
anwenden.

Zum Schutze gegen Wassererosion können
vor allem acker- und pflanzenbauliche Maß-
nahmen beitragen:
•  steile Hanglagen als Grünland nutzen,
•  Boden entlang der Höhenlinien bearbei-

ten,
•  Oberflächenwasser in Bermen oder ent-

lang höhenlinienparalleler Knicks ableiten,
•  möglichst lange bodenbedeckende

Früchte anbauen, auch den Zwischen-
fruchtanbau einbeziehen.

5.3 Forstwirtschaft

Der Wald ist Lebensraum vieler Pflanzen-
und Tierarten. Die naturnahe Bewirtschaftung
soll ihre Lebensbedingungen erhalten und
verbessern, wo es erforderlich ist. Die natur-
nahe Bewirtschaftung soll im Einklang mit
den forstbetrieblichen Zielen den Wald wei-
terentwickeln. Grundlagen sind dabei die Er-
gebnisse der forstlichen Standortkartierung
und die heutige potentiell natürliche Vegetati-
on. Die naturnahe Bewirtschaftung soll hier-
bei besonders dazu dienen, Nadelwälder zu
standortgerechten Mischwäldern und Laub-
wäldern zu entwickeln. Dadurch wird der

Laubbaumanteil der Wälder insgesamt er-
höht. Dies erfordert auch entsprechend an-
gepaßte Wilddichten. Eine ökologisch orien-
tierte Bewirtschaftung muß örtlich besonders
bedeutende Waldfunktionen beachten.

Die ökologische Ausrichtung der Forstbetrie-
be wird mit den Möglichkeiten der Beratung
und Förderung unterstützt. Für den Schutz
und die Entwicklung ökologisch besonders
bedeutsamer Wälder werden darüber hinaus
Naturschutzverträge angeboten.

Der Planungsraum soll zur angestrebten Er-
höhung des Waldanteils von 12 Prozent auf
Landesebene beitragen. Hierzu müssen ge-
eignete Flächen in ausreichendem Umfang
zur Verfügung stehen.

Die kommunale Landschaftsplanung soll die
örtlichen Möglichkeiten darstellen, den Wald-
anteil in der Gemeinde langfristig zu erhöhen.
Dabei sollte auch aufgezeigt werden, inwie-
weit die Neuwaldbildung in bestehende und
geplante Flächennutzungen integriert werden
und damit die angestrebte Zielsetzung unter-
stützen kann. Die Gemeinden leisten damit
einen Beitrag zur Erhöhung des Waldanteils
auf Landesebene.

Eine Neuwaldbildung, die alle Waldfunktio-
nen unterstützt (Integrierte Neuwaldbildung),
soll stärker als bisher wahrgenommen wer-
den. Ihre Möglichkeiten liegen insbesondere
in der Verbindung des Waldes mit der Ent-
wicklung von Natur und Landschaft, dem
Gewässerschutz und der Verbesserung des
Erholungswertes der Landschaft. Grundsätz-
lich sollen neue Waldflächen gleichrangig
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen er-
füllen. Im Zusammenhang mit naturschutz-
rechtlich besonders geschützten Bereichen
kann die Neuwaldbildung die Entwicklungs-
ziele des Naturschutzes unterstützen oder als
Pufferzone um diese besonders sensiblen
Bereiche dienen. Neuwaldbildungen sollen
auch dazu beitragen, die Waldflächenstruktur
zu verbessern. Diesem Ziel dient auch die
Neuwaldbildung im Rahmen des Ökokontos.

Aus Naturschutzsicht sind für eine Neu-
waldbildung grundsätzlich geeignet:
•  Gebiete mit erosionsgefährdeten Böden,

soweit sie keine besondere Bedeutung für
den Biotop- und Artenschutz haben,

•  landschaftlich wenig strukturierte und
waldarme Räume.
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Aus Naturschutzsicht sind für eine Neu-
waldbildung nicht geeignet:
•  Bereiche an der Ostseeküste und in den

Niederungen der Flüsse, in denen eine
dauerhafte Schöpfwerksentwässerung
erforderlich ist oder Entwässerungsgrä-
ben unterhalten werden müssen,

•  Dauergrünland, das für den Wiesenvogel-
schutz von besonderer Bedeutung ist,

•  Flächen mit einem Entwicklungspotential
für Magerrasen und Trockenbiotope.

5.4 Rohstoffgewinnung

Nutzung von Lagerstätten

Die oberflächennahen mineralischen Roh-
stoffe des Planungsraumes III sind für die
Wirtschaftsräume Kiel, Rendsburg -
Neumünster - Eckernförde, Lübeck und
Hamburg von regionalwirtschaftlicher
Bedeutung. Sand-Kies-Gemenge werden
heute bereits an einigen Stellen unter einer
Bedeckung von mehreren Metern nicht ver-
wertbaren Materials gewonnen.

Abbauwürdige Kiesvorkommen finden sich
häufig in landschaftlich reizvollen oder in
landwirtschaftlich schlecht nutzbaren und
häufig bewaldeten Gebieten. Daher ist es be-
sonders wichtig, diese Naturgüter sparsam zu
nutzen und die Abbaubereich wieder land-
schaftsgerecht in ihr Umfeld einzugliedern.
Dazu bedarf es differenzierter raumbezoge-
ner landschaftspflegerischer Aussagen zum
Abbau von oberflächennahen Rohstoffen.

Der Abbau von Lagerstätten ist in den beste-
henden und geplanten Naturschutzgebieten,
Natura 2000 Gebieten, den Naturdenkmalen
und geschützten Landschaftsbestandteilen
sowie den gesetzlich geschützten Biotopen
nicht zuzulassen. Dies gilt im Grundsatz auch
für Geotope, Landschaftsschutzgebiete sowie
die Kernzonen der Naturparke.

In bestehenden und geplanten Landschafts-
schutzgebieten ist im Vorwege zu prüfen, ob
ein Bodenabbau mit der jeweiligen Land-
schaftsschutzverordnung vereinbar ist. Ein
Bodenabbau ist hier nur im Ausnahmefall ge-
nehmigungsfähig.

In den Gebieten mit besonderer Eignung zum
Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopver-
bundsystems sind Abbaumaßnahmen mit
den Belangen des Naturschutzes im Grund-
satz nicht zu vereinbaren. Ein Abbau ist im

Einzelfall dann möglich, wenn hierdurch die
Vorrangfunktion des Naturschutzes unter-
stützt wird. Das ist der Fall, wenn natürliche,
halbnatürliche oder naturnahe Ökosystem-
typen geschaffen werden, die in den Land-
schaftsraum integriert werden und ihn auf-
werten.

In der Nähe der bestehenden und geplanten
Naturschutzgebiete, von Waldflächen sowie
gesetzlich geschützten Biotopen nach § 15a
LNatSchG (zum Beispiel Moore, Sümpfe,
Brüche, Naßwiesen, Dünen, Trockenrasen)
darf der Abbau nur zugelassen werden, wenn
der Eingriff zu keiner dauerhaften Beein-
trächtigung der genannten Gebiete und
Landschaftsteile führt. Dieses ist durch Gut-
achten nachzuweisen.

Einige Lagerstätten befinden sich in der Nähe
von Natura 2000 Gebieten. Gemäß § 19c
BNatSchG sind Vorhaben, die eine erhebli-
che Beeinträchtigung der Schutzziele dar-
stellen, nicht zulässig. Eine Entsprechende
Vorprüfung ist erforderlich.

Oberflächennahe Rohstoffe unter Waldbe-
ständen dürfen nur ausnahmsweise abgebaut
werden. Hier finden der § 12 Landeswaldge-
setz und die Abschnitte III und IV LNatSchG
Anwendung.

Bei den in Kapitel 2.1.5 angesprochenen
Kulturdenkmalen ist im Einzelfall zu prüfen,
ob die Belange des Denkmalschutzes gemäß
§ 9 Abs. 1 DSchG - denkmalrechtliche Ge-
nehmigung - in Verbindung mit §§ 7, 7a
LNatSchG genügend beachtet werden. Hier-
bei ist auch die Umgebung der Kulturdenk-
male einzubeziehen.

Zu den in Karte 2 dargestellten Lagerstätten
und Rohstoffvorkommen sind unter Berück-
sichtigung von vorstehenden grundsätzlichen
Aussagen im Rahmen des Abstimmungspro-
zesses zur Ausweisung von Rohstoffsiche-
rungsgebieten im Regionalplan folgende
überregionale landschaftsplanerische Hin-
weise aus Sicht des Naturschutzes geäußert
worden, die in den weiteren Verfahren zu be-
rücksichtigen sind. Bei der Darstellung han-
delt es sich nicht um landesplanerische Teil-
und Letztabwägung, die im Hinblick auf die
Darstellung von Rohstoffsicherungsgebieten
im Regionalplan vorgenommen wird. Auch
wird damit nicht den Einzelfallentscheidungen
in künftigen Genehmigungsverfahren für den
Abbau oberflächennaher Rohstoffe vorge-
griffen.
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Kreis Rendsburg-Eckernförde

•  Bereich Winnemark

Die Flächen kommen für einen Bodenabbau
nicht in Betracht, da sich dieser mit den
Schutzzielen des Landschaftsschutzgebietes
nicht vereinbaren läßt.

•  Bereich Rieseby

In diesem Bereich hat bereits ein Bodenab-
bau stattgefunden. Hier soll mit Ausnahme für
den örtlichen Bedarf kein weiterer Bodenab-
bau erfolgen, da ein vorhandener Geotop,
nach § 15a LNatSchG geschützte Biotope
und archäologische Denkmale beeinträchtigt
würden.

•  Bereich Kosel, Gammelby, Barkelsby

In diesem Bereich ist bereits in erheblichem
Maße Bodenabbau erfolgt und zum Teil noch
in Betrieb. Ein darüber hinausgehender Ab-
bau ist mit den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege aus folgenden
Gründen nicht vereinbar:
− Nördlich der Bundesstraße 76 würde das

Naturschutzgebiet Bültsee einschließlich
seines zu erhaltenden Umgebungsberei-
ches beeinträchtigt werden.

− Südlich der Bundesstraße 76 steht der
Schutz der Schnaaper Seen (Bestandteil
Landschaftsschutzgebiet) sowie zweier
Waldflächen nördlich von Kochendorf, die
als schützenswerte Biotope kartiert wur-
den, im Vordergrund. Ein Bodenabbau
würde hier zu erheblichen und nachhalti-
gen Beeinträchtigungen führen.

•  Bereich Brekendorf

In diesem Bereich hat teilweise ein Bodenab-
bau stattgefunden und ist mit Ausnahme fol-
gender Gebiete auch weiterhin möglich:
− östlich der Kreisstraße Autobahnzufahrt

Owschlag bis Brekendorf und nördlich
Brekendorfs,

− Westflanke Hüttener Berge.

Hier ist ein Bodenabbau mit den Schutzzielen
des bestehenden Landschaftsschutzgebietes
nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus ist die
vorhandene landschaftliche Situation dieses
zum Naturpark Hüttener Berge gehörenden
und damit für die Erholung bedeutsamen Be-
reiches zu erhalten.

•  Bereich Owschlag

Südwestlich von Owschlag ist bereits ein Bo-
denabbau erfolgt und zum Teil noch in Be-
trieb. Bei weiteren Abbauvorhaben ist, vorbe-
haltlich einer weiteren Detaillierung auch
durch das Archäologische Landesamt, ein
etwa 500 Meter breiter Bereich östlich des
historischen Ochsenweges aus denkmalpfle-
gerischen Gründen zu erhalten. Darüber hin-
aus sind die nach § 15a LNatSchG geschütz-
ten Flächen einschließlich Pufferzonen west-
lich des Heideteiches von einem Bodenabbau
freizuhalten.

•  Bereich Südspitze der Hüttener und
Duvenstedter Berge

Auf diesen Flächen kommt ein weiterer Bo-
denabbau nicht in Betracht, da wichtige geo-
logische Formationen (Stirnstauchmoräne)
betroffen sind. Darüber hinaus liegen die
Flächen teilweise im Kernbereich des Natur-
parks „Hüttener Berge“. Ein Bodenabbau ist
ferner mit den Schutzzielen des bestehenden
Landschaftsschutzgebietes nicht zu vereinba-
ren.

•  Bereich Fockbek

Ein Bodenabbau ist in diesem Bereich zum
Teil erfolgt oder noch in Betrieb. Bei weiteren
Abbauplanungen sind aus naturschutzfachli-
chen Gründen die Flächen nordöstlich der
Kreisstraße 69 vom Bodenabbau auszu-
schließen, da sie im geplanten Naturschutz-
gebiet Fockbeker Moor liegen (das Rechtset-
zungsverfahren ist eingeleitet). Dies gilt im
wesentlichen auch für die südwestlich der
Kreisstraße 69 unmittelbar anschließenden
Bereiche.

•  Bereich südlich Ostenfeld

Diese Flächen kommen aufgrund des sehr
dichten Bestandes an Hügelgräbern für einen
Bodenabbau nicht in Betracht. Das Land-
schaftsbild ist kulturhistorisch geprägt und in
der jetzigen Form zu erhalten.

•  Bereich Schülp

Dieser Bereich kommt aufgrund seines ge-
setzlichen Schutzes nach § 15a LNatSchG
(Binnendüne) für einen Bodenabbau grund-
sätzlich nicht in Betracht.
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•  Bereiche um Todenbüttel

Ein Bodenabbau ist mit den Belangen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
nicht zu vereinbaren, da hier Nahrungsbioto-
pe des im Großhaaler Gehege nistenden
Schwarzstorches betroffen würden.

•  Bereich südwestlich Hohenwestedt

Ein Bodenabbau östlich der Bundesstraße 77
ist mit den Belangen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege nicht zu vereinbaren,
da in diesem Bereich erhebliche und nach-
haltige Eingriffe in den bedeutenden Altwald-
bestand und das ökologisch wertvolle dichte
Knicknetz erfolgen würden.

•  Großraum Westensee - Langwedel -
Nortorf

In diesem Landschaftsraum wurden bereits
einige Bodenabbaumaßnahmen durchge-
führt. Neuplanungen liegen teilweise vor. In
diesem Raum kommen die vorhandenen und
geplanten Landschaftsschutzgebiete, Natur-
schutzgebiete (Wennebeker Moor und
Wennebek-Niederung; Großvollstedter See
und Teil der Mühlenau - als geplantes Natur-
schutzgebiet), § 15a-Biotope sowie die Kern-
zonen des Naturparks Westensee für einen
Bodenabbau nicht in Betracht. Im übrigen
sind klein strukturierte Landschaftsbereiche
sowohl aus ökologischen Gründen als auch
zur Wahrung des Landschaftsbildes zu er-
halten.

•  Bereich Melsdorf

Um die Umgebung des geplanten Natur-
schutzgebietes Hansdorfer See sowie die
Moränenlandschaft südlich der ehemaligen
Bundesstraße 202 (jetzige Kreisstraße 93) zu
schützen, ist ein Bodenabbau in diesem Be-
reich mit den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege nicht zu vereinba-
ren.

•  Bereich Mielkendorf

Es handelt sich um eine geologisch hochwer-
tige Landschaft (Westensee-Moräne), die
durch § 15a-Biotope geprägt ist Darüber hin-
aus besteht Landschaftsschutz, so daß ein
Bodenabbau mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nicht zu
vereinbaren ist.

•  Bereich östlich Böhnhusen - Bereiche
nordwestlich und nordöstlich von
Bordesholm

In diesen Gebieten wurde teilweise bereits
großflächig abgebaut. Nördlich von Brügge
liegt eine neue Planung vor. Aus Gründen
des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge ist ein darüber hinausgehender Bodenab-
bau im Randbereich des Eidertales, sowie
auf den als Landschaftsschutzgebiet ausge-
wiesenen oder geplanten Flächen nicht vor-
zusehen.

•  Bereich westlich Meimersdorf

In diesem Bereich befinden sich geologisch
wichtige Hangformationen des Eidertals (ge-
plantes Naturschutzgebiet). Die Flächen rei-
chen bis in das Gebiet der Stadt Kiel. Ein Bo-
denabbau würde zu erheblichen und nach-
haltigen Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbildes führen und
ist deshalb nicht vertretbar.

•  Bereich westlich von Einfeld

Gegen einen Bodenabbau bestehen
erhebliche Bedenken hinsichtlich des Was-
serhaushaltes des Einfelder Sees und des
östlich anschließenden Naturschutzgebietes
Dosenmoor. Ein Bodenabbau, der zu Beein-
trächtigungen dieser Bereiche führt, ist des-
halb auszuschließen.

Kreis Plön

•  Bereich Darry / Panker / Emkendorf

Es handelt sich um die Stauchendmoräne
Hessenstein. In diesem Bereich findet
bereits ein genehmigter Bodenabbau statt.
Ein weiterer Abbau ist beantragt. Ein darüber
hinausgehender Bodenabbau ist in diesem
durch Landschaftsschutz, Biotopschutz, Wäl-
der und See geprägten Bereich mit den Be-
langen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nicht zu vereinbaren.

•  Bereich Rastorf / Hoheneichen (Rastor-
fer Kreuz)

In diesem Gebiet ist in den letzten Jahren ein
intensiver Bodenabbau betrieben worden.
Mehrere Abbauvorhaben im Bereich des
Kreuzes laufen noch, ein weiterer Antrag
steht kurz vor der Genehmigung. Ein darüber
hinausgehender Bodenabbau ist in diesem
Gebiet nicht vorzusehen, da wertvolle Biotope
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(Moor, Teiche, Trockenrasen) ein geplantes
Naturschutzgebiet, archäologische Denkma-
le, ein Wasserschongebiet und das Land-
schaftsschutzgebiet „Schwentinetal“ dieses
ausschließen.

•  Boksee

In diesem Bereich treten Sand-Kies-
Gemische in vereinzelten Vorkommen auf,
die in einem geringen Umfang bereits auch
abgebaut worden sind. Für den örtlichen Be-
darf wird ein Bodenabbau auch weiterhin
möglich sein, wobei die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege im Ein-
zelfall zu berücksichtigen sein werden.

•  Bereich Mucheln - Sellin

In diesem Bereich ist bereits ein Bodenabbau
erfolgt, der teilweise noch in Betrieb ist. Ein
darüber hinausgehender Bodenabbau wird
nur noch örtliche Bedeutung haben können.
Aus Gründen des Naturschutzes kommen für
einen Bodenabbau die Bereiche, die unter
Landschaftsschutz stehen, Biotopverbundflä-
chen sowie Umgebungsschutzbereiche für
das Naturschutzgebiet „Lebrader Teich“
und das geplante Naturschutzgebiet „Lam-
mershagener Teiche“ nicht in Betracht.

•  Kossau

In diesem Bereich kann ein Bodenabbau al-
lenfalls zur Deckung eines örtlichen Bedarfs
erfolgen, da die Belange des Naturschutzes
einer besonderen Berücksichtigung bedürfen.
Es handelt sich um ein geplantes Land-
schaftsschutzgebiet. Darüber hinaus sind um
die Naturschutzgebiete „Lebrader Teich“ und
„Rixdorfer Teich“ Umgebungsschutzbereiche
zu erhalten. Die Biotopverbundachse
Kossautal darf nicht beeinträchtigt werden.

•  Bereich Kühren - Kührsdorf

Hier ist kein Bodenabbau vorzusehen, da das
Gebiet geomorphologisch bedeutsam ist und
ein Abbau mit den Zielen des hier bestehen-
den Landschaftsschutzgebietes nicht zu ver-
einbaren ist.

•  Bereich Großharrie

In diesem Bereich ist ein Bodenabbau aus
Gründen des Naturschutzes auszuschließen,
da es zu keinen Beeinträchtigungen des
Naturschutzgebietes „Dosenmoor“ und des

Wasserschutzgebietes „Neumünster“ kom-
men darf.

•  Bereich Kalübbe - Belau - Dersau

In diesem Bereich findet bereits ein
genehmigter Naßabbau statt. Aufgrund der
flächenmäßigen Erstreckung und der erhebli-
chen möglichen Abbautiefe kommt diesem
Gebiet eine zentrale Bedeutung für die zu-
künftige Versorgung mit hochwertigen Beton-
zuschlagstoffen zu. Ein darüber hinausge-
hender weiterer Bodenabbau ist nur möglich,
wenn in Landschaftsplänen die Vereinbarkeit
mit den Belangen des Naturschutzes mit ei-
nem positiven Ergebnis geprüft worden ist.
Von einem Bodenabbau sind zum Beispiel
grundsätzlich die schutzwürdige Knickland-
schaft Belau - Vierhusen, das Kalübber Holz
aus Artenschutzgründen, Flächen nördlich
von Kalübbe wegen einer überdurchschnittli-
chen Biotopausstattung, unter Landschafts-
schutz stehende Bereiche sowie Geotope
auszuschließen. Darüber hinaus ist im Wald
an der Bahnlinie nordwestlich von Kalübbe
ein Abbau der Rohstoffe aus Gründen der
Walderhaltung nicht zuzulassen.

•  Bereich Nehmten

In diesem Gebiet ist ein Bodenabbau mit den
Belangen des Naturschutzes nicht vereinbar,
da es sich um die Kernzone des Naturparks,
Waldflächen, Biotopverbundflächen, archäo-
logische Denkmale und unter Landschafts-
schutz stehende Bereiche handelt.

•  Bereich Oberkleveez, Bösdorf, Pfingst-
berg

In diesem Bereich hat bereits ein Bodenab-
bau stattgefunden, der teilweise noch in Be-
trieb ist. Bei einem weiteren Abbau sind Um-
gebungsschutzbereiche zum Naturschutzge-
biet „Suhrer See“, Waldflächen und Geotope
freizuhalten.

Wiedereingliederung der Abbaubereiche

Beim Abbau oberflächennaher mineralischer
Rohstoffe werden die Anforderungen des
Natur- und Umweltschutzes in besonderer
Weise berührt. Das Wirkungsgefüge der
natürlichen Grundlagen Boden, Wasser,
Klima / Luft sowie der Lebensraum für Tiere
und Pflanzen wird grundlegend verändert.

Abbauvorhaben sind so zu gestalten und
durchzuführen, daß die natürlichen abioti-
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schen und biotischen Faktoren so wenig wie
möglich beansprucht und Veränderungen des
Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes
ausgeglichen werden.

Bei Eingriffen gemäß § 13 LNatSchG sind die
Eingriffsbereiche nach Beendigung des Ab-
baues zu naturnahen Lebensräumen zu ent-
wickeln (Renaturierung). Wenn der Abbau
abgeschlossen ist, sind die Flächen so zu
hinterlassen, daß die Beeinträchtigungen des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
soweit wie möglich durch selbständige Re-
naturierungsprozesse ausgeglichen werden
können. Es ist unter anderem darauf zu ver-
zichten, Oberboden flächenhaft wieder auf-
zubringen. Es sollen durch die prägende Wir-
kung des ursprünglichen Rohbodens wieder
möglichst naturnahe Ökosysteme entstehen.
Die Belange des Grundwasserschutzes sind
dabei zu berücksichtigen.

Der Ausgleich nach § 8 LNatSchG gilt in der
Regel als erbracht, wenn nach § 13 Abs. 5
LNatSchG der betroffene Bereich der natürli-
chen Entwicklung überlassen und ohne Nut-
zungen bleibt (nährstoffarme Sukzessionsflä-
che).

Bei größeren zusammenhängenden Abbau-
vorhaben sollen die Grundzüge der Renatu-
rierung bereits in Landschaftsplänen entwik-
kelt werden. Der Nachweis des Ausgleichs
bei den Einzelvorhaben ist als Teil der Ge-
nehmigung in landschaftspflegerischen Be-
gleitplänen zu erbringen.

Bereiche mit Rohstoffvorkommen, für die kei-
ne naturschutzfachlichen und rechtlichen Re-
striktionen bestehen, können aus überörtli-
cher Sicht des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für einen Bodenabbau in Be-
tracht kommen. Dieses gilt insbesondere
auch für den örtlichen Bedarf. Die weiteren
Entscheidungen bleiben den jeweiligen Pla-
nungen oder Vorhaben im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben vorbehalten.

Der Regionalplan für den Planungsraum III
weist konkrete Vorrang- und Vorbehaltsflä-
chen für den Abbau oberflächennaher mine-
ralischer Rohstoffe aus. Hier erfolgt eine Ab-
wägung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen nach Maßgabe des
Landesplanungsgesetzes und des § 4 Abs. 2
und 3 LNatSchG.

5.5 Tourismus, Erholung

und Sport

Die Gebiete mit besonderer Erholungseig-
nung (siehe Karte 2), stellen gleichzeitig
wichtige Bereiche für den Tourismus und die
Erholung dar. Hier sollten vorrangig Einrich-
tungen für die landschaftsgebundene Erho-
lung nach Maßgabe einer umweltverträgli-
chen Standortwahl und Gestaltung (beispiels-
weise Wanderwege, Radwege, Reitwege,
Parkplätze) geschaffen werden. Die örtlichen
Landschaftspläne sind hier geeignete Pla-
nungsinstrumente. Vorhandene Anlagen sind
darzustellen und sinnvolle Ergänzungen für
die naturverträgliche Erholung aufzuzeigen.
In der Nähe von Naturschutzgebieten und
geschützten Biotopen ist sicherzustellen,
dass der Schutzzweck des betreffenden
Schutzgebietes nicht beeinträchtigt wird.

Die vorhandenen Erholungseinrichtungen
sollen möglichst landschaftsgerecht in die
Umgebung eingebunden werden.

Der Umbau von Wäldern und die Neuwaldbil-
dung dienen auch dem Tourismus, der Frei-
zeitgestaltung und der Erholungsnutzung.

Die Binnengewässer können auch für den
Aufbau des Angeltourismus bedeutsam wer-
den. Hierbei ist eine sanfte und umweltscho-
nende Weiterentwicklung anzustreben.

Schwerpunkte für Erholung

Vorhaben für die Erholungsnutzung sind je-
doch auch in Gebieten mit besonderer Erho-
lungseignung mit den Belangen des Natur-
schutzes in Einklang zu bringen. Dies gilt be-
sonders bei den vorhandenen und geplanten
Naturschutzgebieten.

Darüber hinaus sind in diesen Gebieten die
Maßnahmen zur Sicherung der naturverträg-
lichen Erholung gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 4b
LNatSchG in Landschaftsplänen darzustellen.

Naturerlebnisräume nach § 29 LNatSchG
sind in besonderem Maße für die naturge-
bundene Erholung und das Naturerleben von
Bedeutung. Hier soll es den Besuchern er-
möglicht werden, Natur, Naturzusammen-
hänge und den unmittelbaren Einfluss des
Menschen auf die Natur zu erfahren. Neben
den bereits anerkannten Naturerlebnisräu-
men (siehe Kapitel 2.1.5) sollen vorzugsweise
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in den Übergangsbereichen zwischen Schutz-
und intensiv genutzten Gebieten weitere Na-
turerlebnisräume für die landschaftsgebun-
dene Erholung geschaffen werden.

Weitere Erholungseinrichtungen sollen ins-
besondere der Qualitätsverbesserung dienen.
Ziel ist in Einzelfällen auch, Campingplätze
aus dem Gewässer- und Erholungsschutz-
streifen sowie überflutungsgefährdeten Be-
reichen heraus in etwas weiter landeinwärts
gelegenere Bereiche zu verlegen. Bei Ein-
richtungen, die Bestandsschutz genießen,
kann dieses nur im Einvernehmen mit den
Betroffenen erfolgen.

An den Binnengewässern und an der Schlei
sollen auf der Grundlage des Stegkonzeptes
(Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten
1996) die bereits erfolgten oder eingeleiteten
positiven Entwicklungen fortgeführt werden.
Hierzu gehört auch, vorhandene Einzelsteg-
anlagen und Bojenliegeplätze zu Gemein-
schaftsanlagen zusammenzufassen.
Im übrigen soll grundsätzlich folgendes bei
der Planung von Erholungs-, Sport und
Fremdenverkehrseinrichtungen beachtet
werden:

•  Erholungseinrichtungen mit hoher Anzie-
hungskraft und Nutzerfrequenz sollten
schwerpunktmäßig gebündelt und nur be-
darfsorientiert ausgebaut werden. Neue
Anlagen sind nach Möglichkeit in Zusam-
menarbeit und in Abstimmung zwischen
den Kommunen über administrative Gren-
zen hinweg zu planen und zu betreiben.

•  Neubauvorhaben sollten nur im Anschluß
an vorhandene Anlagen und Ortschaften
erfolgen; in Küstenlebensräumen und
Biotopverbundflächen sollten keine Bau-
maßnahmen erfolgen.

•  Wassersportanlagen und Badestrände an
den Küsten und den Gewässern des Bin-
nenlandes sollten auf einzelne Uferab-
schnitten konzentriert werden und mög-
lichst große Entfernungen zu vorhande-
nen und geplanten Schutzgebieten und
geschützten Biotopen aufweisen, sofern
der Schutzzweck dies erfordert.

•  Durch eine eindeutige Führung und Be-
schilderung von Rad-, Wander- und Reit-
wegen sollten Besucher gelenkt und um
schutzbedürftige Räume herumgeführt
werden.

•  In Schwerpunkträumen für die Erholung
aber auch in Bereichen, in denen die Er-
holungsnutzung ausgeschlossen oder er-
heblich eingeschränkt ist, wird der Aufbau
von Informationszentren empfohlen. Hier
sollte auf umweltverträgliche Erholungs-
möglichkeiten und -aktivitäten hingewie-
sen und zur Akzeptanzförderung ein-
schränkender Maßnahmen über die
Gründe von Auflagen informiert werden.

Im Planungsraum III bildet neben den Natur-
parken die Ostseeküste einen Schwerpunkt
für die Erholung. Ferner sind hierzu die in
Kapitel 2.2.6, Tabelle 15, genannten aner-
kannten Heilbäder, Kurorte, Seebäder und
Erholungsorte sowie Standorte erholungs-
wirksamer Infrastruktureinrichtungen wie
Campingplätze, Golfplätze und Sportboot-
häfen (siehe Karte 2) zu zählen. Hier sollen
Einrichtungen für Freizeit und Erholung vor-
rangig naturverträglicher gestaltet werden.
Dieses schließt nicht aus, daß auch in ande-
ren Bereichen Tourismus-, Freizeit- und Er-
holungseinrichtungen entstehen können.
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